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VERORDNUNG (EU) 2022/2065 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 19. Oktober 2022 

über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Ziel dieser Verordnung ist es, durch die Festlegung harmonisier­
ter Vorschriften für ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswürdiges 
Online-Umfeld, in dem Innovationen gefördert und die in der Charta 
verankerten Grundrechte, darunter der Grundsatz des Verbraucherschut­
zes, wirksam geschützt werden, einen Beitrag zum reibungslosen Funk­
tionieren des Binnenmarkts für Vermittlungsdienste zu leisten. 

(2) In dieser Verordnung werden harmonisierte Vorschriften für die 
Erbringung von Vermittlungsdiensten im Binnenmarkt festgelegt. Ins­
besondere wird Folgendes festgelegt: 

a) ein Rahmen für die bedingte Haftungsbefreiung der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten; 

b) Vorschriften über besondere Sorgfaltspflichten, die auf bestimmte 
Kategorien von Anbietern von Vermittlungsdiensten zugeschnitten 
sind; 

c) Vorschriften über die Durchführung und Durchsetzung dieser Ver­
ordnung, einschließlich der Zusammenarbeit und Koordinierung zwi­
schen den zuständigen Behörden. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

▼C2 
(1) Diese Verordnung gilt für Vermittlungsdienste, die für Nutzer, 
die ihren Niederlassungsort in der Union haben oder sich in der Union 
befinden, angeboten werden, ungeachtet des Niederlassungsortes des 
Anbieters dieser Vermittlungsdienste. 

▼B 
(2) Diese Verordnung gilt weder für Dienstleistungen, die keine Ver­
mittlungsdienste sind, noch für Anforderungen, die an eine solche 
Dienstleistung gestellt werden, ungeachtet dessen, ob die Dienstleistung 
durch Inanspruchnahme eines Vermittlungsdienstes erbracht wird. 

(3) Diese Verordnung hat keine Auswirkungen auf die Anwendung 
der Richtlinie 2000/31/EG. 

(4) Diese Verordnung lässt die Vorschriften anderer Rechtsakte der 
Union unberührt, die andere Aspekte der Erbringung von Vermittlungs­
diensten im Binnenmarkt regeln oder diese Verordnung präzisieren und 
ergänzen, insbesondere folgende: 

a) die Richtlinie 2010/13/EU, 

b) die Unionsvorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte, 

c) die Verordnung (EU) 2021/784, 

▼B
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d) die Verordnung (EU) 2019/1148, 

e) die Verordnung (EU) 2019/1150, 

f) die Unionsvorschriften auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes und 
der Produktsicherheit, einschließlich der Verordnungen (EU) 
2017/2394 und (EU) 2019/1020 und der Richtlinien 2001/95/EG 
und 2013/11/EU, 

g) die Unionsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, ins­
besondere die Verordnung (EU) 2016/679 und die Richtlinie 
2002/58/EG, 

h) die Unionsvorschriften im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit 
in Zivilsachen, insbesondere die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 
oder Rechtsakte der Union zur Festlegung der rechtlichen Regeln 
für vertragliche und außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwen­
dendes Recht, 

i) die Unionsvorschriften im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit 
in Strafsachen, insbesondere eine Verordnung über Europäische He­
rausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elektronische 
Beweismittel in Strafsachen, 

j) eine Richtlinie zur Festlegung einheitlicher Regeln für die Bestellung 
von Vertretern zu Zwecken der Beweiserhebung in Strafverfahren. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Dienst der Informationsgesellschaft“ einen Dienst im Sinne des 
Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535; 

b) „Nutzer“ jede natürliche oder juristische Person, die einen Vermitt­
lungsdienst in Anspruch nimmt, insbesondere um Informationen zu 
erlangen oder zugänglich zu machen; 

c) „Verbraucher“ jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die 
außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder 
beruflichen Tätigkeit liegen; 

d) „in der Union Dienstleistungen anbieten“ die Schaffung der Mög­
lichkeit für natürliche oder juristische Personen in einem oder meh­
reren Mitgliedstaaten zur Nutzung der Dienste eines Anbieters von 
Vermittlungsdiensten, der eine wesentliche Verbindung zur Union 
hat; 

e) „wesentliche Verbindung zur Union“ eine Verbindung eines Anbie­
ters von Vermittlungsdiensten mit der Union entweder aufgrund 
seiner Niederlassung in der Union oder anhand besonderer fak­
tischer Kriterien wie 

— einer erheblichen Zahl von Nutzern in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten im Verhältnis zu dessen oder deren Bevölke­
rung; oder 

— der Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder mehrere Mit­
gliedstaaten; 

f) „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische Person, unabhängig 
davon, ob sie in privatem oder öffentlichem Eigentum steht, die für 
die Zwecke ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder 
beruflichen Tätigkeit entweder selbst oder durch eine andere in 
ihrem Namen oder Auftrag handelnde Person tätig wird; 

▼B
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g) „Vermittlungsdienst“ eine der folgenden Dienstleistungen der Infor­
mationsgesellschaft: 

i) eine „reine Durchleitung“, die darin besteht, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen in einem Kommunikationsnetz zu 
übermitteln oder den Zugang zu einem Kommunikationsnetz zu 
vermitteln, 

ii) eine „Caching“-Leistung, die darin besteht, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen in einem Kommunikationsnetz zu 
übermitteln, wobei eine automatische, zeitlich begrenzte Zwi­
schenspeicherung dieser Informationen zu dem alleinigen 
Zweck erfolgt, die Übermittlung der Information an andere Nut­
zer auf deren Anfrage effizienter zu gestalten, 

iii) ein „Hosting“-Dienst, der darin besteht, von einem Nutzer be­
reitgestellte Informationen in dessen Auftrag zu speichern; 

h) „rechtswidrige Inhalte“ alle Informationen, die als solche oder durch 
ihre Bezugnahme auf eine Tätigkeit, einschließlich des Verkaufs 
von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, nicht 
im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitglied­
staats stehen, ungeachtet des genauen Gegenstands oder der Art der 
betreffenden Rechtsvorschriften; 

i) „Online-Plattform“ einen Hostingdienst, der im Auftrag eines Nut­
zers Informationen speichert und öffentlich verbreitet, sofern es sich 
bei dieser Tätigkeit nicht nur um eine unbedeutende und reine Ne­
benfunktion eines anderen Dienstes oder um eine unbedeutende 
Funktion des Hauptdienstes handelt, die aus objektiven und tech­
nischen Gründen nicht ohne diesen anderen Dienst genutzt werden 
kann, und sofern die Integration der Funktion der Nebenfunktion 
oder der unbedeutenden Funktion in den anderen Dienst nicht dazu 
dient, die Anwendbarkeit dieser Verordnung zu umgehen; 

j) „Online-Suchmaschine“ einen Vermittlungsdienst, der es Nutzern 
ermöglicht, in Form eines Stichworts, einer Spracheingabe, einer 
Wortgruppe oder einer anderen Eingabe Anfragen einzugeben, um 
prinzipiell auf allen Websites oder auf allen Websites in einer be­
stimmten Sprache eine Suche zu einem beliebigen Thema vorzuneh­
men und Ergebnisse in einem beliebigen Format, in dem Informa­
tionen im Zusammenhang mit dem angeforderten Inhalt zu finden 
sind, angezeigt zu bekommen; 

k) „öffentliche Verbreitung“ die Bereitstellung von Informationen für 
eine potenziell unbegrenzte Zahl von Dritten im Auftrag des Nut­
zers, der die Informationen bereitgestellt hat; 

l) „Fernabsatzvertrag“ einen Fernabsatzvertrag im Sinne des Artikels 2 
Nummer 7 der Richtlinie 2011/83/EU; 

m) „Online-Schnittstelle“ eine Software, darunter auch Websites oder 
Teile davon sowie Anwendungen, einschließlich Mobil-Apps; 

n) „Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort“ den Koor­
dinator für digitale Dienste des Mitgliedstaats, in dem sich der 
Hauptsitz eines Anbieters eines Vermittlungsdienstes befindet oder 
in dem sein gesetzlicher Vertreter ansässig oder niedergelassen ist; 

o) „Koordinator für digitale Dienste am Bestimmungsort“ den Koor­
dinator für digitale Dienste eines Mitgliedstaats, in dem der Ver­
mittlungsdienst erbracht wird; 

▼B
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p) „aktiver Nutzer einer Online-Plattform“ einen Nutzer des Dienstes, 
der eine Online-Plattform nutzt, indem er die Online-Plattform damit 
beauftragt, Informationen zur Verfügung zu stellen, oder der den 
Inhalten der Online-Plattform ausgesetzt ist, die diese zur Verfügung 
stellt und über ihre Online-Schnittstelle verbreitet; 

q) „aktiver Nutzer einer Online-Suchmaschine“ einen Nutzer des 
Dienstes, der eine Suchanfrage an eine Online-Suchmaschine stellt 
und dem auf ihrer Online-Schnittstelle dargestellten indexierten In­
formationen ausgesetzt ist; 

r) „Werbung“ Informationen, die dazu bestimmt sind, die Botschaft 
einer juristischen oder natürlichen Person zu verbreiten, unabhängig 
davon, ob damit gewerbliche oder nichtgewerbliche Zwecke verfolgt 
werden, und die von einer Online-Plattform auf ihrer 
Online-Schnittstelle gegen Entgelt speziell zur Bekanntmachung die­
ser Informationen dargestellt werden; 

s) „Empfehlungssystem“ ein vollständig oder teilweise automatisiertes 
System, das von einer Online-Plattform verwendet wird, um auf 
ihrer Online-Schnittstelle den Nutzern bestimmte Informationen vor­
zuschlagen oder diese Informationen zu priorisieren, auch infolge 
einer vom Nutzer veranlassten Suche, oder das auf andere Weise die 
relative Reihenfolge oder Hervorhebung der angezeigten Informatio­
nen bestimmt; 

t) „Moderation von Inhalten“ die – automatisierten oder nicht auto­
matisierten – Tätigkeiten der Anbieter von Vermittlungsdiensten, 
mit denen insbesondere rechtswidrige Inhalte oder Informationen, 
die von Nutzern bereitgestellt werden und mit den allgemeinen Ge­
schäftsbedingungen des Anbieters unvereinbar sind, erkannt, fest­
gestellt und bekämpft werden sollen, darunter auch Maßnahmen in 
Bezug auf die Verfügbarkeit, Anzeige und Zugänglichkeit der 
rechtswidrigen Inhalte oder Informationen, z. B. Herabstufung, De­
monetisierung, Sperrung des Zugangs oder Entfernung, oder in Be­
zug auf die Fähigkeit der Nutzer, solche Informationen bereitzustel­
len, z. B. Schließung oder Aussetzung des Kontos eines Nutzers; 

u) „allgemeine Geschäftsbedingungen“ alle Klauseln, ungeachtet ihrer 
Bezeichnung oder Form, die die vertraglichen Beziehungen zwi­
schen dem Anbieter von Vermittlungsdiensten und den Nutzern 
regeln; 

v) „Menschen mit Behinderungen“ Menschen mit Behinderungen ge­
mäß Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2019/882 des Euro­
päischen Parlaments und des Rates ( 1 ); 

w) „kommerzielle Kommunikation“ kommerzielle Kommunikation im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe f der Richtlinie 2000/31/EG; 

x) „Umsatz“ die von einem Unternehmen im Sinne von Artikel 5 Ab­
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates ( 2 ) erzielten 
Umsätze. 

▼B 

( 1 ) Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und 
Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. L 24 vom 29.1.2004, 
S. 1).
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KAPITEL II 

HAFTUNG DER ANBIETER VON VERMITTLUNGSDIENSTEN 

Artikel 4 

„Reine Durchleitung“ 

(1) Bei der Durchführung eines Dienstes der Informationsgesell­
schaft, der darin besteht, von einem Nutzer bereitgestellte Informationen 
in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln oder Zugang zu einem 
Kommunikationsnetz zu vermitteln, haftet der Diensteanbieter nicht für 
die übermittelten oder abgerufenen Informationen, sofern er 

a) die Übermittlung nicht veranlasst, 

b) den Adressaten der übermittelten Informationen nicht auswählt und 

c) die übermittelten Informationen nicht auswählt oder verändert. 

(2) Die Übermittlung von Informationen und die Vermittlung des 
Zugangs nach Absatz 1 umfassen auch die automatische kurzzeitige 
Zwischenspeicherung der übermittelten Informationen, soweit dies nur 
zur Durchführung der Übermittlung im Kommunikationsnetz geschieht 
und die Informationen nicht länger gespeichert werden, als es für die 
Übermittlung üblicherweise erforderlich ist. 

(3) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass eine Justiz- 
oder Verwaltungsbehörde nach dem Rechtssystem eines Mitgliedstaats 
vom Diensteanbieter verlangt, eine Zuwiderhandlung abzustellen oder 
zu verhindern. 

Artikel 5 

„Caching“ 

(1) Bei der Durchführung eines Dienstes der Informationsgesell­
schaft, der darin besteht, von einem Nutzer bereitgestellte Informationen 
in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln, haftet der Diensteanbieter 
nicht für die automatische, zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung, die 
dem alleinigen Zweck dient, die Übermittlung der Information an andere 
Nutzer auf deren Anfrage effizienter oder sicherer zu gestalten, sofern 
seitens des Anbieters folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) er verändert die Informationen nicht, 

b) er beachtet die Bedingungen für den Zugang zu den Informationen, 

c) er beachtet die Regeln für die Aktualisierung der Informationen, die 
weithin in der Branche anerkannt und verwendet werden, 

d) er beeinträchtigt die zulässige Anwendung von Technologien zur 
Sammlung von Daten über die Nutzung der Informationen, die weit­
hin in der Branche anerkannt und verwendet werden, nicht und 

e) er handelt zügig, um von ihm gespeicherte Informationen zu entfer­
nen oder den Zugang zu ihnen zu sperren, sobald er tatsächliche 
Kenntnis davon erhält, dass die Informationen am ursprünglichen 
Ausgangsort der Übermittlung aus dem Netz entfernt wurden oder 
der Zugang zu ihnen gesperrt wurde oder eine Justiz- oder Verwal­
tungsbehörde die Entfernung oder Sperrung angeordnet hat. 

▼B
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(2) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass eine Justiz- 
oder Verwaltungsbehörde nach dem Rechtssystem eines Mitgliedstaats 
vom Diensteanbieter verlangt, eine Zuwiderhandlung abzustellen oder 
zu verhindern. 

Artikel 6 

Hosting 

(1) Bei der Durchführung eines Dienstes der Informationsgesell­
schaft, der in der Speicherung der von einem Nutzer bereitgestellten 
Informationen besteht, haftet der Diensteanbieter nicht für die im Auf­
trag eines Nutzers gespeicherten Informationen, sofern er 

a) keine tatsächliche Kenntnis von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder 
rechtswidrigen Inhalten hat und sich in Bezug auf Schadenersatz­
ansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus 
denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder rechtswidrige Inhalte offen­
sichtlich hervorgeht, oder 

b) sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt, zügig tätig 
wird, um den Zugang zu den rechtswidrigen Inhalten zu sperren oder 
diese zu entfernen. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Diens­
teanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird. 

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung auf die verbraucherschutz­
rechtliche Haftung von Online-Plattformen, die Verbrauchern das Ab­
schließen von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglichen, 
wenn die Online-Plattform die spezifischen Einzelinformationen dazu 
darstellt oder die betreffende Einzeltransaktion anderweitig in einer 
Weise ermöglicht, bei der ein durchschnittlicher Verbraucher davon 
ausgehen kann, dass die Information oder das Produkt oder die Dienst­
leistung, die bzw. das Gegenstand der Transaktion ist, entweder von der 
Online-Plattform selbst oder von einem ihrer Aufsicht unterstehenden 
Nutzer bereitgestellt wird. 

(4) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass eine Justiz- 
oder Verwaltungsbehörde nach dem Rechtssystem eines Mitgliedstaats 
vom Diensteanbieter verlangt, eine Zuwiderhandlung abzustellen oder 
zu verhindern. 

Artikel 7 

Freiwillige Untersuchungen auf Eigeninitiative und Einhaltung der 
Rechtsvorschriften 

Die Anbieter von Vermittlungsdiensten kommen für die in den Arti­
keln 4, 5 und 6 genannten Haftungsausschlüsse auch dann in Betracht, 
wenn sie auf Eigeninitiative nach Treu und Glauben und sorgfältig 
freiwillige Untersuchungen durchführen oder andere Maßnahmen zur 
Erkennung, Feststellung und Entfernung rechtswidriger Inhalte oder 
zur Sperrung des Zugangs zu rechtswidrigen Inhalten treffen oder die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Anforderungen des Uni­
onsrechts und des nationalen Rechts im Einklang mit dem Unionsrecht 
und insbesondere den Anforderungen dieser Verordnung nachzukom­
men. 

▼B
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Artikel 8 

Keine allgemeine Verpflichtung zur Überwachung oder aktiven 
Nachforschung 

Anbietern von Vermittlungsdiensten wird keine allgemeine Verpflich­
tung auferlegt, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informa­
tionen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu forschen, die auf 
eine rechtswidrige Tätigkeit hindeuten. 

Artikel 9 

Anordnungen zum Vorgehen gegen rechtswidrige Inhalte 

▼C1 
(1) Nach Eingang einer Anordnung zum Vorgehen gegen einen oder 
mehrere bestimmte rechtswidrige Inhalte, die von den zuständigen na­
tionalen Justiz- oder Verwaltungsbehörden auf der Grundlage des gel­
tenden Unionsrechts oder des nationalen Rechts im Einklang mit dem 
Unionsrecht erlassen wurde, informieren die Anbieter von Vermittlungs­
diensten die eine Anordnung erlassende Behörde oder eine andere in der 
Anordnung genannte Behörde unverzüglich über die Ausführung der 
Anordnung, und geben an, ob und wann sie die Anordnung ausgeführt 
haben. 

▼B 
(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass eine in Absatz 1 genannte 
Anordnung bei der Übermittlung an den Diensteanbieter mindestens die 
folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) diese Anordnung enthält Folgendes: 

i) eine Angabe der Rechtsgrundlage nach Maßgabe des Unions­
rechts oder des nationalen Rechts für die Anordnung, 

ii) eine Begründung, warum es sich bei den Informationen um 
rechtswidrige Inhalte handelt, mit Bezugnahme auf eine oder 
mehrere besondere Bestimmungen des Unionsrechts oder des 
nationalen Rechts im Einklang mit dem Unionsrecht, 

iii) Informationen zur Identifizierung der anordnenden Behörde, 

iv) klare Angaben, anhand deren der Anbieter von Vermittlungs­
diensten die betreffenden rechtswidrigen Inhalte ermitteln und 
ausfindig machen kann, beispielsweise eine oder mehrere präzise 
URL-Adressen, und, soweit erforderlich, weitere Angaben, 

v) Angaben über Rechtsbehelfsmechanismen, die dem Anbieter von 
Vermittlungsdiensten und dem Nutzer, der den Inhalt bereit­
gestellt hat, zur Verfügung stehen, 

vi) unter Umständen Angaben dazu, welche Behörde über die Aus­
führung der Anordnung zu informieren ist; 

b) der räumliche Geltungsbereich dieser Anordnung ist auf der Grund­
lage der geltenden Vorschriften des Unionsrechts und des nationalen 
Rechts, einschließlich der Charta, und, falls anwendbar, der allge­
meinen Grundsätze des Völkerrechts auf das zur Erreichung ihres 
Ziels unbedingt erforderliche Maß beschränkt; 

▼B
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c) diese Anordnung wird in einer der vom Anbieter von Vermittlungs­
diensten gemäß Artikel 11 Absatz 3 angegebenen Sprachen oder in 
einer anderen Amtssprache der Mitgliedstaaten, auf die sich die die 
Anordnung erlassende Behörde und dieser Anbieter geeinigt haben, 
übermittelt und an die von diesem Anbieter gemäß Artikel 11 be­
nannte elektronische Kontaktstelle geschickt; ist die Anordnung nicht 
in der vom Anbieter von Vermittlungsdiensten angegebenen Sprache 
oder in einer anderen bilateral vereinbarten Sprache abgefasst, so 
kann die Anordnung in der Sprache der erlassenden Behörde über­
mittelt werden, sofern ihr zumindest eine Übersetzung der unter den 
Buchstaben a und b dieses Absatzes genannten Elemente in eine 
solche angegebene oder bilateral vereinbarte Sprache beigefügt ist. 

(3) Die die Anordnung erlassende Behörde oder die unter Umständen 
darin angegebene Behörde übermittelt sie zusammen mit jeglichen vom 
Anbieter von Vermittlungsdiensten erhaltenen Angaben über die Aus­
führung dieser Anordnung dem Koordinator für digitale Dienste im 
Mitgliedstaat der erlassenden Behörde. 

(4) Nach Erhalt der Anordnung von der Justiz- oder Verwaltungs­
behörde übermittelt der Koordinator für digitale Dienste des betroffenen 
Mitgliedstaats allen anderen Koordinatoren für digitale Dienste unver­
züglich über das nach Artikel 85 eingerichtete System eine Kopie der in 
Absatz 1 genannten Anordnung. 

(5) Spätestens zum Zeitpunkt der Befolgung der Anordnung oder 
gegebenenfalls zu dem Zeitpunkt, den die erlassende Behörde in ihrer 
Anordnung angegeben hat, informieren Anbieter von Vermittlungsdiens­
ten den betroffenen Nutzer über die erhaltene Anordnung und deren 
Ausführung. Diese Unterrichtung des Nutzers umfasst eine Begründung, 
die existierenden Rechtsbehelfsmöglichkeiten und eine Beschreibung 
des räumlichen Geltungsbereichs der Anordnung gemäß Absatz 2. 

(6) Die in diesem Artikel festgelegten Bedingungen und Anforderun­
gen lassen das nationale Zivil- und Strafprozessrecht unberührt. 

Artikel 10 

Auskunftsanordnungen 

▼C1 
(1) Nach Eingang einer Auskunftsanordnung in Bezug auf bestimmte 
Informationen über einen oder mehrere bestimmte einzelne Nutzer, die 
von den zuständigen nationalen Justiz- oder Verwaltungsbehörden auf 
der Grundlage des geltenden Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
im Einklang mit dem Unionsrecht erlassen wurde, informieren die An­
bieter von Vermittlungsdiensten die erlassende Behörde oder eine an­
dere in der Anordnung genannte Behörde unverzüglich über den Erhalt 
der Anordnung und die Ausführung der Anordnung, und geben an, ob 
und wann sie die Anordnung ausgeführt haben. 

▼B 
(2) ►C2 Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass eine in Absatz 1 ge­
nannte Anordnung bei der Übermittlung ◄ an den Diensteanbieter min­
destens die folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) diese Anordnung enthält Folgendes: 

i) eine Angabe der Rechtsgrundlage nach Maßgabe des Unions­
rechts oder des nationalen Rechts für die Anordnung; 

▼B



 

02022R2065 — DE — 27.10.2022 — 000.007 — 10 

ii) Informationen zur Identifizierung der erlassenden Behörde; 

iii) klare Angaben, anhand deren der Anbieter von Vermittlungs­
diensten den bzw. die bestimmten Empfänger ermitteln können, 
zu dem Informationen angefordert werden, etwa einen oder meh­
rere Kontonamen oder eindeutige Kennungen; 

iv) eine Begründung, wozu die Informationen benötigt werden und 
warum die Auskunftsanordnung erforderlich und verhältnismäßig 
ist, um festzustellen, ob die Nutzer des Vermittlungsdienstes das 
geltende Unionsrecht oder nationale Recht im Einklang mit dem 
Unionsrecht einhalten, es sei denn, eine solche Begründung kann 
aus Gründen der Verhütung, Ermittlung, Erkennung und Ver­
folgung von Straftaten nicht gegeben werden; 

v) Angaben über Rechtsbehelfsmechanismen, die dem Dienstean­
bieter und den betreffenden Nutzern zur Verfügung stehen; 

vi) unter Umständen Angaben dazu, welche Behörde über die Aus­
führung der Anordnung zu informieren ist; 

b) diese Anordnung verpflichtet den Diensteanbieter nur zur Bereitstel­
lung von Informationen, die er ohnehin bereits für die Zwecke der 
Erbringung des Dienstes erfasst hat und die seiner Verfügungsgewalt 
unterliegen; 

c) diese Anordnung wird in einer der vom Anbieter von Vermittlungs­
diensten gemäß Artikel 11 Absatz 3 angegebenen Sprachen oder in 
einer anderen Amtssprache der Mitgliedstaaten, auf die sich die die 
Anordnung erlassende Behörde und der Diensteanbieter geeinigt ha­
ben, übermittelt und an die vom Anbieter gemäß Artikel 11 benannte 
elektronische Kontaktstelle geschickt. Ist die Anordnung nicht in der 
vom Anbieter von Vermittlungsdiensten angegebenen Sprache oder 
in einer anderen bilateral vereinbarten Sprache abgefasst, so kann die 
Anordnung in der Sprache der erlassenden Behörde übermittelt wer­
den, sofern ihr zumindest eine Übersetzung der unter den Buchsta­
ben a und b dieses Absatzes genannten Elemente in eine solche 
angegebene oder bilateral vereinbarte Sprache beigefügt ist. 

(3) Die die Anordnung erlassende Behörde oder die unter Umständen 
darin angegebene Behörde übermittelt sie dem Koordinator für digitale 
Dienste im Mitgliedstaat der erlassenden Behörde zusammen mit den 
vom Anbieter von Vermittlungsdiensten erhaltenen Angaben über die 
Ausführung dieser Anordnung. 

(4) Nach Erhalt der Anordnung von der Justiz- oder Verwaltungs­
behörde übermittelt der Koordinator für digitale Dienste des betroffenen 
Mitgliedstaats allen Koordinatoren für digitale Dienste unverzüglich 
über das nach Artikel 85 eingerichtete System eine Kopie der in Ab­
satz 1 genannten Anordnung. 

(5) Spätestens zum Zeitpunkt der Befolgung der Anordnung oder 
gegebenenfalls zu dem Zeitpunkt, den die erlassende Behörde in ihrer 
Anordnung angegeben hat informieren Anbieter von Vermittlungsdiens­
ten den betreffenden Nutzer über den Erhalt der Anordnung und über 
deren Ausführung. Diese Unterrichtung des Nutzers umfasst eine Be­
gründung und die existierenden Rechtsbehelfsmöglichkeiten gemäß Ab­
satz 2. 

▼B
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(6) Die in diesem Artikel festgelegten Bedingungen und Anforderun­
gen lassen das nationale Zivil- und Strafprozessrecht unberührt. 

KAPITEL III 

SORGFALTSPFLICHTEN FÜR EIN TRANSPARENTES UND 
SICHERES ONLINE-UMFELD 

ABSCHNITT 1 

Bestimmungen für alle Anbieter von Vermittlungsdiensten 

Artikel 11 

Kontaktstellen für die Behörden der Mitgliedstaaten, die 
Kommission und den Vorstand 

(1) Die Anbieter von Vermittlungsdiensten benennen eine zentrale 
Kontaktstelle, damit sie auf elektronischem Wege unmittelbar mit den 
Behörden der Mitgliedstaaten, der Kommission und dem in Artikel 61 
genannten Gremium in Bezug auf die Anwendung dieser Verordnung 
kommunizieren können. 

(2) Die Anbieter von Vermittlungsdiensten veröffentlichen die Infor­
mationen, die nötig sind, um ihre zentrale Kontaktstelle leicht zu er­
mitteln und mit ihr zu kommunizieren. Diese Informationen müssen 
leicht zugänglich sein und stets auf dem aktuellen Stand gehalten 
werden. 

(3) In den in Absatz 2 genannten Informationen machen die Anbieter 
von Vermittlungsdiensten Angaben zu der bzw. den Amtssprachen der 
Mitgliedstaaten, die – zusätzlich zu einer Sprache, die von möglichst 
vielen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern verstanden wird – zur 
Kommunikation mit ihrer Kontaktstelle verwendet werden können und 
zu denen mindestens eine der Amtssprachen des Mitgliedstaats gehören 
muss, in dem der Anbieter von Vermittlungsdiensten seine Hauptnieder­
lassung hat oder in dem sein gesetzlicher Vertreter ansässig oder nieder­
gelassen ist. 

Artikel 12 

Kontaktstellen für Nutzer der Dienste 

(1) Die Anbieter von Vermittlungsdiensten benennen eine zentrale 
Kontaktstelle, die es den Nutzern ermöglicht, direkt und schnell mit 
ihnen zu kommunizieren, und zwar auf elektronischem Wege und in 
einer benutzerfreundlichen Weise, indem sie den Nutzern auch die Wahl 
des Kommunikationsmittels überlassen, das nicht ausschließlich auf au­
tomatisierten Instrumenten beruhen darf. 

(2) Zusätzlich zu den Verpflichtungen nach der Richtlinie 
2000/31/EG veröffentlichen die Anbieter von Vermittlungsdiensten die 
Informationen, die erforderlich sind, damit die Nutzer die zentralen 
Kontaktstellen der Anbieter von Vermittlungsdiensten leicht ermitteln 
und mit ihnen kommunizieren können. Diese Informationen müssen 
leicht zugänglich sein und stets auf dem aktuellen Stand gehalten 
werden. 

▼B
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Artikel 13 

Gesetzlicher Vertreter 

(1) Die Anbieter von Vermittlungsdiensten, die keine Niederlassung 
in der Union haben, aber Dienstleistungen in der Union anbieten, be­
nennen schriftlich eine juristische oder natürliche Person, die in einem 
der Mitgliedstaaten, in denen sie ihre Dienste anbieten, als ihr gesetz­
licher Vertreter fungiert. 

(2) Die Anbieter von Vermittlungsdiensten bevollmächtigen ihre ge­
setzlichen Vertreter, sodass diese zusätzlich oder anstelle der Dienstean­
bieter von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, der Kommis­
sion und dem Gremium zu allen Fragen in Anspruch genommen werden 
können, die für die Entgegennahme, Einhaltung und Durchsetzung von 
Beschlüssen im Zusammenhang mit dieser Verordnung erforderlich 
sind. Die Anbieter von Vermittlungsdiensten statten ihren gesetzlichen 
Vertreter mit den notwendigen Befugnissen und hinreichenden Ressour­
cen aus, damit er wirksam und zeitnah mit den zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten, der Kommission und dem Gremium zusammen­
arbeiten und den Beschlüssen nachkommen kann. 

(3) Es ist möglich, den benannten gesetzlichen Vertreter für Verstöße 
gegen Pflichten aus dieser Verordnung haftbar zu machen; die Haftung 
und die rechtlichen Schritte, die gegen den Anbieter von Vermittlungs­
diensten eingeleitet werden können, bleiben hiervon unberührt. 

(4) Die Anbieter von Vermittlungsdiensten melden dem Koordinator 
für digitale Dienste in dem Mitgliedstaat, in dem ihr gesetzlicher Ver­
treter ansässig oder niedergelassen ist, den Namen, die Postanschrift, die 
E-Mail-Adresse und die Telefonnummer ihres gesetzlichen Vertreters. 
Sie sorgen dafür, dass diese Angaben öffentlich verfügbar, leicht zu­
gänglich, richtig und stets aktuell sind. 

(5) Die Benennung eines gesetzlichen Vertreters in der Union gemäß 
Absatz 1 gilt nicht als Niederlassung in der Union. 

Artikel 14 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

(1) Die Anbieter von Vermittlungsdiensten machen in ihren allge­
meinen Geschäftsbedingungen Angaben zu etwaigen Beschränkungen 
in Bezug auf die von den Nutzern bereitgestellten Informationen, die 
sie im Zusammenhang mit der Nutzung ihres Dienstes auferlegen. Diese 
Angaben enthalten Angaben zu allen Leitlinien, Verfahren, Maßnahmen 
und Werkzeuge, die zur Moderation von Inhalten eingesetzt werden, 
einschließlich der algorithmischen Entscheidungsfindung und der 
menschlichen Überprüfung, sowie zu den Verfahrensregeln für ihr in­
ternes Beschwerdemanagementsystem. Sie werden in klarer, einfacher, 
verständlicher, benutzerfreundlicher und eindeutiger Sprache abgefasst 
und in leicht zugänglicher und maschinenlesbarer Form öffentlich zur 
Verfügung gestellt. 

(2) Die Anbieter von Vermittlungsdiensten informieren die Nutzer 
über etwaige wesentliche Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedin­
gungen. 

(3) Richtet sich ein Vermittlungsdienst in erster Linie an Minderjäh­
rige oder wird er überwiegend von Minderjährigen genutzt, so erläutert 
der Anbieter von Vermittlungsdiensten die Bedingungen und jegliche 
Einschränkungen für die Nutzung des Dienstes so, dass Minderjährige 
sie verstehen können. 

▼B
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(4) Die Anbieter von Vermittlungsdiensten gehen bei der Anwen­
dung und Durchsetzung der in Absatz 1 genannten Beschränkungen 
sorgfältig, objektiv und verhältnismäßig vor und berücksichtigen dabei 
die Rechte und berechtigten Interessen aller Beteiligten sowie die 
Grundrechte der Nutzer, die in der Charta verankert sind, etwa das 
Recht auf freie Meinungsäußerung, die Freiheit und den Pluralismus 
der Medien und andere Grundrechte und -freiheiten. 

(5) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Suchmaschinen stellen den Nutzern eine kompakte, leicht zugängliche 
und maschinenlesbare Zusammenfassung der allgemeinen Geschäfts­
bedingungen einschließlich der verfügbaren Rechtsbehelfe und Rechts­
behelfsmechanismen in klarer und eindeutiger Sprache zur Verfügung. 

(6) Sehr große Online-Plattformen und sehr große 
Online-Suchmaschinen im Sinne von Artikel 33 veröffentlichen ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Amtssprachen aller Mitglied­
staaten, in denen sie ihre Dienste anbieten. 

Artikel 15 

Transparenzberichtspflichten der Anbieter von Vermittlungsdiensten 

(1) Die Anbieter von Vermittlungsdiensten stellen mindestens einmal 
jährlich in einem maschinenlesbaren Format und auf leicht zugängliche 
Art und Weise klare, leicht verständliche Berichte über die die von 
ihnen in dem betreffenden Zeitraum durchgeführte Moderation von In­
halten öffentlich zur Verfügung. Diese Berichte enthalten – soweit zu­
treffend – insbesondere folgende Angaben: 

a) bei Anbietern von Vermittlungsdiensten die Anzahl der von Behör­
den der Mitgliedstaaten erhaltenen Anordnungen einschließlich der 
gemäß den Artikeln 9 und 10 erlassenen Anordnungen, aufgeschlüs­
selt nach der Art der betroffenen rechtswidrigen Inhalte, dem die 
Anordnung erlassenden Mitgliedstaat und der Medianzeit, die benö­
tigt wurde, um die die Anordnung erlassende Behörde bzw. die 
anderen in der Anordnung angegebenen Behörden über den Eingang 
der Anordnung zu unterrichten und der Anordnung nachzukommen; 

b) bei Hostingdiensteanbietern die Anzahl der nach Artikel 16 gemach­
ten Meldungen, aufgeschlüsselt nach der Art der betroffenen mut­
maßlich rechtswidrigen Inhalte, die Anzahl der durch vertrauenswür­
dige Hinweisgeber übermittelten Meldungen, alle aufgrund der Mel­
dungen ergriffenen Maßnahmen, unterschieden danach, ob dies auf 
gesetzlicher Grundlage oder gemäß den allgemeinen Geschäftsbedin­
gungen des Anbieters erfolgt ist, die Anzahl der ausschließlich auto­
matisch verarbeiteten Meldungen und die Mediandauer bis zur Er­
greifung der Maßnahmen; 

c) bei Anbietern von Vermittlungsdiensten aussagekräftige und ver­
ständliche Informationen über die auf Eigeninitiative des Anbieters 
durchgeführte Moderation von Inhalten einschließlich der Nutzung 
automatisierter Werkzeuge, der Maßnahmen zur Schulung und Un­
terstützung der für die Moderation von Inhalten zuständigen Per­
sonen, der Anzahl und Art der ergriffenen Maßnahmen, die sich 
auf die Verfügbarkeit, Erkennbarkeit und Zugänglichkeit der von 
den Nutzern bereitgestellten Informationen auswirken, und der Fä­
higkeit der Nutzer, solche Informationen über den Dienst bereit­
zustellen, und anderer entsprechender Beschränkungen des Dienstes; 
die gemeldeten Informationen werden nach der Art der rechtswid­
rigen Inhalte oder des Verstoßes gegen die allgemeinen Geschäfts­
bedingungen des Diensteanbieters, nach der zur Aufspürung verwen­
deten Methode und der Art der angewendeten Beschränkung auf­
geschlüsselt; 

▼B
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d) bei Anbietern von Vermittlungsdiensten die Anzahl der Beschwer­
den, die gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbie­
ters über die internen Beschwerdemanagementsysteme und darüber 
hinaus – bei Anbietern von Online-Plattformen – gemäß Artikel 20 
eingegangen sind, die Grundlage dieser Beschwerden, die zu diesen 
Beschwerden getroffenen Entscheidungen, die bis zur Entscheidung 
benötigte Mediandauer und die Anzahl der Fälle, in denen diese 
Entscheidungen rückgängig gemacht wurden. 

e) die etwaige Verwendung automatisierter Mittel zur Moderation von 
Inhalten, mit einer qualitativen Beschreibung, mit Angabe der ge­
nauen Zwecke, mit Indikatoren für die Genauigkeit und mit der 
möglichen Fehlerquote der bei der Erfüllung dieser Zwecke verwen­
deten automatisierten Mittel und mit angewandten Schutzvorkehrun­
gen. 

(2) Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt nicht für Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, bei denen es sich um Kleinst- oder Kleinunter­
nehmen gemäß der Empfehlung 2003/361/EG handelt und die nicht als 
sehr große Online-Plattform im Sinne von Artikel 33 dieser Verordnung 
gelten. 

(3) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in de­
nen sie Vorlagen für Form, Inhalt und sonstige Einzelheiten der Be­
richte nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels einschließlich harmoni­
sierter Berichtszeiträume festlegt. Diese Durchführungsrechtsakte wer­
den gemäß dem in Artikel 88 genannten Beratungsverfahren erlassen. 

ABSCHNITT 2 

Zusätzliche Bestimmungen für Hostingdiensteanbieter, einschließlich 
Online-Plattformen 

Artikel 16 

Melde- und Abhilfeverfahren 

(1) Die Hostingdiensteanbieter richten Verfahren ein, nach denen 
Personen oder Einrichtungen ihnen das Vorhandensein von Einzelinfor­
mationen in ihren Diensten melden können, die die betreffende Person 
oder Einrichtung als rechtswidrige Inhalte ansieht. Diese Verfahren müs­
sen leicht zugänglich und benutzerfreundlich sein und eine Übermittlung 
von Meldungen ausschließlich auf elektronischem Weg ermöglichen. 

(2) Mit den in Absatz 1 genannten Verfahren muss das Übermitteln 
hinreichend genauer und angemessen begründeter Meldungen erleichtert 
werden. Dazu ergreifen die Hostingdiensteanbieter die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Übermittlung von Meldungen zu ermöglichen 
und zu erleichtern, die alle folgenden Elemente enthalten: 

a) eine hinreichend begründete Erläuterung, warum die betreffende Per­
son oder Einrichtung die fraglichen Informationen als rechtswidrige 
Inhalte ansieht; 

b) eine eindeutige Angabe des genauen elektronischen Speicherorts die­
ser Informationen, etwa die präzise URL-Adresse bzw. die präzisen 
URL-Adressen, oder, soweit erforderlich, weitere, hinsichtlich der 
Art der Inhalte und der konkreten Art des Hostingdienstes zweck­
dienliche Angaben zur Ermittlung der rechtswidrigen Inhalte; 

c) den Namen und die E-Mail-Adresse der meldenden Person oder 
Einrichtung, es sei denn, es handelt sich um Informationen, bei 
denen davon ausgegangen wird, dass sie eine in den Artikeln 3 
bis 7 der Richtlinie 2011/93/EU genannte Straftat betreffen; 

▼B
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d) eine Erklärung darüber, dass die meldende Person oder Einrichtung 
in gutem Glauben davon überzeugt ist, dass die in der Meldung 
enthaltenen Angaben und Anführungen richtig und vollständig sind. 

(3) Die im vorliegenden Artikel genannten Meldungen bewirken, 
dass für die Zwecke des Artikels 6 von einer tatsächlichen Kenntnis 
oder einem Bewusstsein in Bezug auf die betreffende Einzelinformation 
ausgegangen wird, wenn sie es einem sorgfältig handelnden Anbieter 
von Hostingdiensten ermöglichen, ohne eingehende rechtliche Prüfung 
festzustellen, dass die einschlägige Tätigkeit oder Information rechts­
widrig ist. 

(4) Enthält die Meldung die elektronische Kontaktangabe der mel­
denden Person oder Einrichtung, so schickt der Hostingdiensteanbieter 
dieser Person oder Einrichtung unverzüglich eine Empfangsbestätigung. 

(5) Ferner teilt der Anbieter der betreffenden Person oder Einrichtung 
unverzüglich seine Entscheidung in Bezug auf die gemeldeten Informa­
tionen mit und weist dabei auf die möglichen Rechtsbehelfe gegen diese 
Entscheidung hin. 

(6) Die Hostingdiensteanbieter bearbeiten alle Meldungen, die sie im 
Rahmen der in Absatz 1 genannten Verfahren erhalten, und entscheiden 
zeitnah, sorgfältig, frei von Willkür und objektiv über die gemeldeten 
Informationen. Wenn sie zu dieser Bearbeitung oder Entscheidungsfin­
dung automatisierte Mittel einsetzen, machen sie in ihrer Mitteilung 
nach Absatz 5 auch Angaben über den Einsatz dieser Mittel. 

Artikel 17 

Begründung 

(1) Die Hostingdiensteanbieter legen allen betroffenen Nutzern eine 
klare und spezifische Begründung für alle folgenden Beschränkungen 
vor, die mit der Begründung verhängt werden, dass es sich bei den vom 
Nutzer bereitgestellten Informationen um rechtswidrige Inhalte handelt 
oder diese nicht mit ihren Nutzungsbedingungen vereinbar sind: 

a) etwaige Beschränkungen der Anzeige bestimmter Einzelinformatio­
nen, die vom Nutzer bereitgestellt werden, einschließlich Entfernung 
von Inhalten, Sperrung des Zugangs zu Inhalten oder Herabstufung 
von Inhalten; 

b) Aussetzung, Beendigung oder sonstige Beschränkung von Geldzah­
lungen; 

c) Aussetzung oder Beendigung der gesamten oder teilweisen Bereit­
stellung des Dienstes; 

d) Aussetzung oder Schließung des Kontos des Nutzers. 

(2) Absatz 1 findet nur Anwendung, wenn dem Anbieter die ein­
schlägigen elektronischen Kontaktangaben bekannt sind. Er findet spä­
testens ab dem Datum Anwendung, zu dem die Beschränkung verhängt 
wird, ungeachtet dessen, warum oder wie sie verhängt wurde. 

Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn es sich um einen irreführen­
den, umfangreichen kommerziellen Inhalt handelt. 

▼B
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(3) Die in Absatz 1 genannte Begründung muss mindestens folgende 
Angaben enthalten: 

a) Angaben darüber, ob die Entscheidung die Entfernung der Informa­
tion, die Sperrung des Zugangs zu der Information, die Herabstufung 
der Information oder die Einschränkung der Anzeige der Information 
oder die Aussetzung oder Beendigung von Zahlungen in Verbindung 
mit dieser Information betrifft oder mit der Entscheidung andere in 
Absatz 1 genannte Maßnahmen im Zusammenhang mit der Informa­
tion verhängt werden, und den etwaigen räumlichen Geltungsbereich 
der Entscheidung und die Dauer ihrer Gültigkeit; 

b) die Tatsachen und Umstände, auf denen die Entscheidung beruht, 
gegebenenfalls einschließlich Angaben darüber, ob die Entscheidung 
infolge einer nach Artikel 16 gemachten Meldung oder infolge frei­
williger Untersuchungen auf Eigeninitiative getroffen wurde sowie, 
falls unbedingt notwendig, die Identität der meldenden Person; 

c) gegebenenfalls Angaben darüber, ob automatisierte Mittel zur Ent­
scheidungsfindung verwendet wurden, einschließlich Angaben darü­
ber, ob die Entscheidung in Bezug auf Inhalte getroffen wurde, die 
mit automatisierten Mitteln erkannt oder festgestellt wurden; 

d) falls die Entscheidung mutmaßlich rechtswidrige Inhalte betrifft, ei­
nen Verweis auf die Rechtsgrundlage und Erläuterungen, warum die 
Informationen auf dieser Grundlage als rechtswidrige Inhalte ange­
sehen werden; 

e) falls die Entscheidung auf der mutmaßlichen Unvereinbarkeit der 
Informationen mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Hos­
tingdiensteanbieters beruht, einen Verweis auf die betreffende ver­
tragliche Bestimmung und Erläuterungen, warum die Informationen 
als damit unvereinbar angesehen werden; 

f) klare und benutzerfreundliche Informationen über die dem Nutzer 
gegen die Maßnahme zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe, ins­
besondere – je nach Sachlage – interne Beschwerdemanagementver­
fahren, außergerichtliche Streitbeilegung und gerichtliche Rechtsmit­
tel. 

(4) Die von den Hostingdiensteanbietern nach diesem Artikel über­
mittelten Informationen müssen klar und leicht verständlich und so 
genau und spezifisch sein, wie dies unter den gegebenen Umständen 
nach vernünftigem Ermessen möglich ist. Die Informationen müssen 
insbesondere so beschaffen sein, dass der betreffende Nutzer damit 
nach vernünftigem Ermessen in der Lage ist, die in Absatz 3 Buchstabe f 
genannten Rechtsbehelfe wirksam wahrzunehmen. 

(5) Dieser Artikel gilt nicht für in Artikel 9 genannte Anordnungen. 

Artikel 18 

Meldung des Verdachts auf Straftaten 

(1) Erhält ein Hostingdiensteanbieter Kenntnis von Informationen, 
die den Verdacht begründen, dass eine Straftat, die eine Gefahr für 
das Leben oder die Sicherheit einer Person oder von Personen darstellt, 
begangen wurde, begangen wird oder begangen werden könnte, so teilt 
er seinen Verdacht unverzüglich den Strafverfolgungs- oder Justizbehör­
den des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden Mitgliedstaa­
ten mit und stellt alle vorliegenden einschlägigen Informationen zur 
Verfügung. 
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(2) Kann der Hostingdiensteanbieter den betreffenden Mitgliedstaat 
nicht mit hinreichender Gewissheit ermitteln, so unterrichtet er die Straf­
verfolgungsbehörden des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist 
oder in dem sein gesetzlicher Vertreter ansässig oder niedergelassen 
ist, oder Europol oder beide Stellen. 

Für die Zwecke dieses Artikels gilt als betreffender Mitgliedstaat der 
Mitgliedstaat, in dem die Straftat begangen wurde, begangen wird oder 
begangen werden könnte, oder der Mitgliedstaat, in dem der Verdäch­
tige seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort hat, oder der Mitgliedstaat, in 
dem das Opfer seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort hat. 

ABSCHNITT 3 

Zusätzliche Bestimmungen für Anbieter von Online-Plattformen 

Artikel 19 

Ausnahme für Kleinst- und Kleinunternehmen 

(1) Der vorliegende Abschnitt gilt mit Ausnahme von Artikel 24 
Absatz 3 nicht für Anbieter von Online-Plattformen, bei denen es sich 
um Kleinst- oder Kleinunternehmen gemäß der Empfehlung 
2003/361/EG handelt. 

Wenn Unternehmen den Status eines Kleinst- oder Kleinunternehmens 
gemäß der Empfehlung 2003/361/EG verlieren, findet der vorliegende 
Abschnitt mit Ausnahme von Artikel 24 Absatz 3 auch in den 12 
Monaten nach dem Verlust dieses Status gemäß Artikel 4 Absatz 2 
der Empfehlung keine Anwendung auf Anbieter von 
Online-Plattformen, es sei denn, sie sind sehr große 
Online-Plattformen im Sinne des Artikels 33. 

(2) Abweichend von Absatz 1 findet der vorliegende Abschnitt An­
wendung auf Anbieter von Online-Plattformen, die im Sinne des Arti­
kels 33 als sehr große Online-Plattformen eingestuft wurden, unabhän­
gig davon, ob sie als Kleinst- oder Kleinunternehmen gelten. 

Artikel 20 

Internes Beschwerdemanagementsystem 

(1) Die Anbieter von Online-Plattformen gewähren den Nutzern ein­
schließlich meldenden Personen oder Einrichtungen während eines Zeit­
raums von mindestens sechs Monaten nach einer Entscheidung gemäß 
diesem Absatz Zugang zu einem wirksamen internen Beschwerdemana­
gementsystem, das eine elektronische und kostenlose Einreichung von 
Beschwerden gegen die Entscheidung des Anbieters einer 
Online-Plattform nach Erhalt der Meldung oder gegen folgende Ent­
scheidungen des Anbieters einer Online-Plattform ermöglicht, die damit 
begründet worden sind, dass die von den Nutzern bereitgestellten Infor­
mationen rechtswidrige Inhalte darstellen oder mit den allgemeinen Ge­
schäftsbedingungen der Plattform unvereinbar sind: 

a) Entscheidungen, ob die Information entfernt oder der Zugang dazu 
gesperrt oder die Anzeige der Information beschränkt wird; 
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b) Entscheidungen, ob die Erbringung des Dienstes gegenüber den Nut­
zern vollständig oder teilweise ausgesetzt oder beendet wird; 

c) Entscheidungen, ob das Konto des Nutzers ausgesetzt oder geschlos­
sen wird; 

d) Entscheidungen, ob Geldzahlungen im Zusammenhang mit von den 
Nutzern bereitgestellten Informationen ausgesetzt, beendet oder die 
Fähigkeit der Nutzer zu deren Monetarisierung anderweitig einge­
schränkt werden. 

(2) Der Tag, an dem der Nutzer gemäß Artikel 16 Absatz 5 oder 
Artikel 17 von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt wird, gilt als 
Beginn des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Zeitraums 
von mindestens sechs Monaten. 

(3) Die Anbieter von Online-Plattformen stellen sicher, dass ihre 
internen Beschwerdemanagementsysteme leicht zugänglich und benut­
zerfreundlich sind und die Einreichung hinreichend präziser und an­
gemessen begründeter Beschwerden ermöglichen und erleichtern. 

(4) Die Anbieter von Online-Plattformen bearbeiten Beschwerden, 
die über ihr internes Beschwerdemanagementsystem eingereicht werden, 
zeitnah, diskriminierungsfrei, sorgfältig und frei von Willkür. Enthält 
eine Beschwerde ausreichende Gründe für die Annahme, dass die Ent­
scheidung, auf eine Meldung hin nicht tätig zu werden, unbegründet ist 
oder dass die Informationen, auf die sich die Beschwerde bezieht, weder 
rechtswidrig sind noch gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
verstoßen, oder enthält sie Informationen, aus denen hervorgeht, dass 
das Verhalten des Beschwerdeführers keine Aussetzung oder Kündigung 
des Dienstes oder Schließung des Kontos rechtfertigt, so macht der 
Anbieter der Online-Plattform seine in Absatz 1 genannte Entscheidung 
unverzüglich rückgängig. 

(5) Die Anbieter von Online-Plattformen teilen den Beschwerdefüh­
rern unverzüglich ihre begründete Entscheidung mit, die sie in Bezug 
auf die Informationen, auf die sich die Beschwerde bezieht, getroffen 
haben, und weisen die Beschwerdeführer auf die Möglichkeit der au­
ßergerichtlichen Streitbeilegung gemäß Artikel 21 und auf andere ver­
fügbare Rechtsbehelfe hin. 

(6) Die Anbieter von Online-Plattformen stellen sicher, dass die in 
Absatz 5 genannten Entscheidungen unter der Aufsicht angemessen 
qualifizierten Personals und nicht allein mit automatisierten Mitteln ge­
troffen werden. 

Artikel 21 

Außergerichtliche Streitbeilegung 

(1) Nutzer, einschließlich meldender Personen oder Einrichtungen, 
die von den in Artikel 20 Absatz 1 genannten Entscheidungen betroffen 
sind, haben das Recht, zur Beilegung von Streitigkeiten im Zusammen­
hang mit diesen Entscheidungen sowie mit Beschwerden, die nicht mit 
den Mitteln des in dem Artikel genannten internen Beschwerdemanage­
mentsystems gelöst wurden, eine gemäß Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels zertifizierte außergerichtliche Streitbeilegungsstelle zu wählen. 

Die Anbieter von Online-Plattformen stellen sicher, dass die Informa­
tionen über die in Unterabsatz 1 genannte Möglichkeit der Nutzer hin­
sichtlich des Zugangs zu einer außergerichtlichen Streitbeilegung in 
klarer und benutzerfreundlicher Form auf ihrer Online-Schnittstelle 
leicht zugänglich sind. 

▼B



 

02022R2065 — DE — 27.10.2022 — 000.007 — 19 

Unterabsatz 1 lässt das Recht des betroffenen Nutzers unberührt, im 
Einklang mit dem anwendbaren Recht zur Beanstandung der Entschei­
dungen von Anbietern von Online-Plattformen jederzeit vor Gericht zu 
ziehen. 

(2) Beide Parteien arbeiten nach Treu und Glauben mit der aus­
gewählten zertifizierten außergerichtlichen Streitbeilegungsstelle zusam­
men, um die Streitigkeit beizulegen. 

Die Anbieter von Online-Plattformen können die Zusammenarbeit mit 
einer solchen außergerichtlichen Streitbeilegungsstelle verweigern, wenn 
ein Streit bezüglich derselben Informationen und derselben Gründe für 
die mutmaßliche Rechtswidrigkeit der Inhalte oder ihre mutmaßliche 
Unvereinbarkeit mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen bereits bei­
gelegt wurde. 

Die zugelassene außergerichtliche Streitbeilegungsstelle ist nicht befugt, 
den Parteien eine bindende Streitbeilegung aufzuerlegen. 

(3) Der Koordinator für digitale Dienste des Mitgliedstaats, in dem 
die außergerichtliche Streitbeilegungsstelle niedergelassen ist, lässt diese 
Stelle auf deren Antrag hin für einen Zeitraum von höchstens fünf 
Jahren, der verlängert werden kann, zu, nachdem die Stelle nachgewie­
sen hat, dass sie alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) sie ist unparteiisch und unabhängig, einschließlich finanziell un­
abhängig, von Anbietern von Online-Plattformen und von Nutzern 
der von diesen Plattformen erbrachten Dienste und auch von den 
meldenden Personen oder Einrichtungen; 

b) sie hat die erforderliche Sachkenntnis in Bezug auf Fragen, die sich 
in einem oder mehreren bestimmten Bereichen rechtswidriger Inhalte 
ergeben, oder in Bezug auf die Anwendung und Durchsetzung der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen einer oder mehrerer Arten von 
Online-Plattformen, sodass die Stelle einen wirksamen Beitrag zur 
Beilegung einer Streitigkeit leisten kann; 

c) ihre Mitglieder werden auf eine Weise vergütet, die nicht mit dem 
Ergebnis des Verfahrens im Zusammenhang steht; 

d) die angebotene außergerichtliche Streitbeilegung ist über elektro­
nische Kommunikationsmittel leicht zugänglich, und es besteht die 
Möglichkeit, die Streitbeilegung online einzuleiten und die erforder­
lichen einschlägigen Dokumente online einzureichen; 

e) sie ist in der Lage, Streitigkeiten rasch, effizient und kostengünstig in 
mindestens einer der Amtssprachen der Organe der Union 
beizulegen; 

f) die angebotene außergerichtliche Streitbeilegung erfolgt nach klaren 
und fairen Verfahrensregeln, die leicht und öffentlich zugänglich 
sind und die mit dem geltenden Recht, einschließlich dieses Artikels, 
vereinbar sind. 

Der Koordinator für digitale Dienste gibt folgendes in der Zulassung an: 

a) die besonderen Angelegenheiten gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b, 
in denen die Stelle Sachkenntnis besitzt, und 

b) die Amtssprache bzw. die Amtssprachen der Organe der Union, in 
der bzw. denen die Stelle in der Lage ist, Streitigkeiten gemäß 
Unterabsatz 1 Buchstabe e beizulegen. 
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(4) Die zugelassenen außergerichtlichen Streitbeilegungsstellen erstat­
ten dem Koordinator für digitale Dienste, der sie zugelassen hat, jährlich 
Bericht über ihre Tätigkeit und geben dabei zumindest die Zahl der bei 
ihnen eingegangenen Streitfälle, die Informationen über die Ergebnisse 
dieser Streitfälle, die durchschnittliche Dauer der Streitbeilegung und 
etwaige Mängel oder Schwierigkeiten an. Auf Anforderung des Koor­
dinators für digitale Dienste erteilen sie zusätzliche Auskünfte. 

Die Koordinatoren für digitale Dienste erstellen alle zwei Jahre einen 
Bericht über das Funktionieren der von ihnen zugelassenen außerge­
richtlichen Streitbeilegungsstellen. Dieser Bericht umfasst insbesondere 

a) eine Liste mit der Anzahl der bei den einzelnen zugelassenen außer­
gerichtlichen Streitbeilegungsstellen pro Jahr eingegangenen Streit­
fälle; 

b) Angaben über die Ergebnisse der bei ihnen eingegangenen Streitfälle 
und über die durchschnittliche Dauer der Streitbeilegung; 

c) eine Darlegung und Erläuterung der etwaigen systematischen oder 
branchenbezogenen Mängel oder Schwierigkeiten im Zusammenhang 
mit der Arbeitsweise dieser Stellen; 

d) eine Darlegung der bewährten Verfahren in Bezug auf diese Arbeits­
weise; 

e) etwaige Empfehlungen zur Verbesserung dieser Arbeitsweise. 

Die zugelassenen außergerichtlichen Streitbeilegungsstellen stellen den 
Parteien innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens jedoch 90 Kalen­
dertage nach Eingang der Beschwerde, ihre Entscheidungen zur Ver­
fügung. Im Fall hochkomplexer Streitfälle kann die zugelassene außer­
gerichtliche Streitbeilegungsstelle den Zeitraum von 90 Kalendertagen 
nach eigenem Ermessen um einen weiteren Zeitraum verlängern, der 90 
Tage nicht überschreiten darf, sodass sich die maximale Gesamtdauer 
auf 180 Tage beläuft. 

(5) Entscheidet die außergerichtliche Streitbeilegungsstelle die Strei­
tigkeit zugunsten des Nutzers, einschließlich der meldenden Person oder 
Einrichtung, so trägt der Anbieter der Online-Plattform sämtliche von 
der außergerichtlichen Streitbeilegungsstelle erhobenen Gebühren und 
erstattet dem Nutzer, einschließlich der Person oder Einrichtung, alle 
sonstigen angemessenen Kosten, die er bzw. sie im Zusammenhang 
mit der Streitbeilegung gezahlt haben. Entscheidet die außergerichtliche 
Streitbeilegungsstelle die Streitigkeit zugunsten des Anbieters der 
Online-Plattform, so ist der Nutzer, einschließlich der meldenden Person 
oder Einrichtung, nicht verpflichtet, Gebühren oder sonstige Kosten zu 
erstatten, die der Anbieter der Online-Plattform im Zusammenhang mit 
der Streitbeilegung gezahlt hat oder noch zahlen muss, es sei denn, die 
außergerichtliche Streitbeilegungsstelle gelangt zu der Erkenntnis, dass 
der Nutzer eindeutig böswillig gehandelt hat. 

Die von der außergerichtlichen Streitbeilegungsstelle von den Anbietern 
von Online-Plattformen erhobenen Gebühren müssen angemessen sein 
und dürfen in keinem Fall die der Streitbeilegungsstelle entstandenen 
Kosten übersteigen. Für Nutzer ist die Streitbeilegung kostenlos oder für 
eine Schutzgebühr verfügbar sein. 

Die zugelassenen außergerichtlichen Streitbeilegungsstellen geben dem 
Nutzer, einschließlich der meldenden Personen oder Einrichtungen, und 
dem Anbieter der Online-Plattform die Gebühren oder das zur Gebüh­
renfestsetzung verwendete Verfahren vor der Einleitung der Streitbeile­
gung bekannt. 
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(6) Die Mitgliedstaaten können für die Zwecke des Absatzes 1 au­
ßergerichtliche Streitbeilegungsstellen einrichten oder die Tätigkeiten 
einiger oder aller außergerichtlichen Streitbeilegungsstellen, die sie ge­
mäß Absatz 3 zugelassen haben, unterstützen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre nach Unterabsatz 1 unter­
nommenen Handlungen ihre Koordinatoren für digitale Dienste nicht 
darin beeinträchtigen, die betreffenden Stellen gemäß Absatz 3 
zuzulassen. 

(7) Ein Koordinator für digitale Dienste, der eine außergerichtliche 
Streitbeilegungsstelle zugelassen hat, widerruft diese Zulassung, wenn er 
infolge einer Untersuchung, die er auf eigene Initiative oder aufgrund 
von von Dritten erhaltenen Informationen durchführt, feststellt, dass die 
betreffende außergerichtliche Streitbeilegungsstelle die in Absatz 3 ge­
nannten Bedingungen nicht mehr erfüllt. Bevor er diese Zulassung wi­
derruft, gibt der Koordinator für digitale Dienste dieser Stelle Gelegen­
heit, sich zu den Ergebnissen seiner Untersuchung und zu dem be­
absichtigten Widerruf der Zulassung der außergerichtlichen Streitbeile­
gungsstelle zu äußern. 

(8) Die Koordinatoren für digitale Dienste teilen der Kommission die 
außergerichtlichen Streitbeilegungsstellen mit, die sie gemäß Absatz 3 
zugelassen haben, gegebenenfalls einschließlich der in Unterabsatz 2 
jenes Absatzes genannten Spezifikationen, sowie die außergerichtlichen 
Streitbeilegungsstellen, deren Zulassung sie widerrufen haben. Die 
Kommission veröffentlicht auf einer eigens hierfür eingerichteten und 
leicht zugänglichen Website eine Liste dieser Stellen, einschließlich der 
genannten Spezifikationen, und hält diese auf dem neuesten Stand. 

(9) Dieser Artikel lässt die Richtlinie 2013/11/EU sowie die alterna­
tiven Streitbeilegungsverfahren und -stellen für Verbraucher, die nach 
jener Richtlinie eingerichtet wurden, unberührt. 

Artikel 22 

Vertrauenswürdige Hinweisgeber 

(1) Die Anbieter von Online-Plattformen ergreifen die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, damit Meldungen, die 
von in ihrem ausgewiesenen Fachgebiet tätigen vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern über die in Artikel 16 genannten Mechanismen übermit­
telt werden, vorrangig behandelt und unverzüglich bearbeitet und einer 
Entscheidung zugeführt werden. 

(2) Der Status des vertrauenswürdigen Hinweisgebers nach dieser 
Verordnung wird auf Antrag einer Stelle vom Koordinator für digitale 
Dienste des Mitgliedstaats, in dem der Antragsteller niedergelassen ist, 
einem Antragsteller zuerkannt, der nachgewiesen hat, dass er alle fol­
genden Bedingungen erfüllt: 

a) die Stelle hat besondere Sachkenntnis und Kompetenz in Bezug auf 
die Erkennung, Feststellung und Meldung rechtswidriger Inhalte; 

b) sie ist unabhängig von jeglichen Anbietern von Online-Plattformen; 

c) sie übt ihre Tätigkeiten zur Übermittlung von Meldungen sorgfältig, 
genau und objektiv aus. 
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(3) Vertrauenswürdige Hinweisgeber veröffentlichen mindestens ein­
mal jährlich leicht verständliche und ausführliche Berichte über die 
während des betreffenden Zeitraums gemäß Artikel 16 eingereichten 
Meldungen. In dem Bericht wird mindestens die Anzahl der Meldungen 
nach folgenden Kategorien aufgeführt: 

a) Identität des Hostingdiensteanbieters, 

b) Art der gemeldeten mutmaßlich rechtswidrigen Inhalte, 

c) vom Anbieter ergriffene Maßnahmen. 

Diese Berichte enthalten eine Erläuterung der Verfahren, mit denen 
sichergestellt wird, dass der vertrauenswürdige Hinweisgeber seine Un­
abhängigkeit bewahrt. 

Vertrauenswürdige Hinweisgeber übermitteln dem Koordinator für digi­
tale Dienste diese Berichte und machen sie öffentlich zugänglich. Die 
Informationen in diesen Berichten dürfen keine personenbezogenen Da­
ten enthalten. 

(4) Die Koordinatoren für digitale Dienste teilen der Kommission 
und dem Gremium die Namen, Anschriften und E-Mail-Adressen der 
Stellen mit, denen sie den Status des vertrauenswürdigen Hinweisgebers 
nach Absatz 2 zuerkannt haben bzw. deren Status als vertrauenswürdige 
Hinweisgeber sie im Einklang mit Absatz 6 aufgehoben oder im Ein­
klang mit Absatz 7 aberkannt haben. 

(5) Die Kommission veröffentlicht die in Absatz 4 genannten Anga­
ben in einem leicht zugänglichen und maschinenlesbaren Format in 
einer öffentlich zugänglichen Datenbank und hält diese auf dem neues­
ten Stand. 

(6) Hat ein Anbieter von Online-Plattformen Informationen, aus de­
nen hervorgeht, dass ein vertrauenswürdiger Hinweisgeber über die in 
Artikel 16 genannten Mechanismen eine erhebliche Anzahl nicht hinrei­
chend präziser, ungenauer oder unzureichend begründeter Meldungen 
übermittelt hat, was auch Informationen einschließt, die im Zusammen­
hang mit der Bearbeitung von Beschwerden über die in Artikel 20 
Absatz 4 genannten internen Beschwerdemanagementsysteme erfasst 
wurden, so übermittelt er dem Koordinator für digitale Dienste, der 
der betreffenden Stelle den Status des vertrauenswürdigen Hinweis­
gebers zuerkannt hat, diese Informationen zusammen mit den nötigen 
Erläuterungen und Nachweisen. Bei Erhalt der Information des Anbie­
ters von Online-Plattformen und in dem Fall, dass der Koordinator für 
digitale Dienste der Ansicht ist, dass es berechtigte Gründe für die 
Einleitung einer Untersuchung gibt, wird der Status des vertrauenswür­
digen Hinweisgebers für den Zeitraum der Untersuchung aufgehoben. 
Diese Untersuchung wird unverzüglich durchgeführt. 

(7) Der Koordinator für digitale Dienste, der einer Stelle den Status 
des vertrauenswürdigen Hinweisgebers zuerkannt hat, widerruft diesen 
Status, wenn er infolge einer Untersuchung, die er auf eigene Initiative 
oder aufgrund von Informationen durchführt, die er von Dritten erhalten 
hat, auch der von einem Anbieter von Online-Plattformen nach Absatz 6 
vorgelegten Informationen, feststellt, dass die betreffende Stelle die in 
Absatz 2 genannten Bedingungen nicht mehr erfüllt. Bevor er diesen 
Status widerruft, gibt der Koordinator für digitale Dienste der Stelle 
Gelegenheit, sich zu den Ergebnissen seiner Untersuchung und zu 
dem beabsichtigten Widerruf des Status der Stelle als vertrauenswürdi­
ger Hinweisgeber zu äußern. 
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(8) Die Kommission gibt nach Anhörung des Gremiums, soweit er­
forderlich, Leitlinien heraus, um die Anbieter von Online-Plattformen 
und die Koordinatoren für digitale Dienste bei der Anwendung der 
Absätze 2, 6 und 7 zu unterstützen. 

Artikel 23 

Maßnahmen und Schutz vor missbräuchlicher Verwendung 

(1) Die Anbieter von Online-Plattformen setzen die Erbringung ihrer 
Dienste für Nutzer, die häufig und offensichtlich rechtswidrige Inhalte 
bereitstellen, für einen angemessenen Zeitraum nach vorheriger War­
nung aus. 

(2) Die Anbieter von Online-Plattformen setzen die Bearbeitung von 
Meldungen und Beschwerden, die über die in den Artikeln 16 und 20 
genannten Melde- und Abhilfeverfahren bzw. interne Beschwerdemana­
gementsysteme von Personen oder Stellen oder von Beschwerdeführern 
eingehen, die häufig offensichtlich unbegründete Meldungen oder Be­
schwerden einreichen, für einen angemessenen Zeitraum nach vorheriger 
Warnung aus. 

(3) Bei der Entscheidung über die Aussetzung bewerten die Anbieter 
von Online-Plattformen von Fall zu Fall zeitnah, sorgfältig und in ob­
jektiver Weise, ob der Nutzer, die Person, die Einrichtung oder der 
Beschwerdeführer an einer in den Absätzen 1 und 2 genannten miss­
bräuchlichen Verwendung beteiligt ist, wobei sie alle einschlägigen 
Tatsachen und Umstände berücksichtigen, die aus den dem Anbieter 
von Online-Plattformen vorliegenden Informationen ersichtlich sind. 
Zu solchen Umständen gehören zumindest: 

a) die absolute Anzahl der offensichtlich rechtswidrigen Inhalte oder 
der offensichtlich unbegründeten Meldungen oder Beschwerden, 
die innerhalb eines bestimmten Zeitraums bereitgestellt bzw. einge­
reicht wurden; 

b) deren relativer Anteil an der Gesamtzahl der in einem bestimmten 
Zeitraum bereitgestellten Einzelinformationen oder innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums gemachten Meldungen; 

c) die Schwere der Fälle der missbräuchlichen Verwendung, einschließ­
lich der Art der rechtswidrigen Inhalte, und deren Folgen; 

d) die von dem Nutzer, der Person, der Einrichtung oder dem Be­
schwerdeführer verfolgten Absichten, sofern diese Absichten ermit­
telt werden können. 

(4) Die Anbieter von Online-Plattformen legen in ihren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen klar und ausführlich ihre Regeln für den Umgang 
mit der in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten 
missbräuchlichen Verwendung dar und nennen Beispiele für Tatsachen 
und Umstände, die sie bei der Beurteilung, ob ein bestimmtes Verhalten 
eine missbräuchliche Verwendung darstellt, berücksichtigen, und für die 
Dauer der Aussetzung. 

Artikel 24 

Transparenzberichtspflichten der Anbieter von Online-Plattformen 

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 15 genannten Informationen nehmen 
die Anbieter von Online-Plattformen in die in jenem Artikel genannten 
Berichte folgende Informationen auf: 
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a) Anzahl der Streitigkeiten, die den in Artikel 21 genannten außerge­
richtlichen Streitbeilegungsstellen vorgelegt wurden, Ergebnisse der 
Streitbeilegung und Mediandauer bis zum Abschluss der Streitbeile­
gungsverfahren sowie Anteil der Streitigkeiten, bei denen die Anbie­
ter von Online-Plattform die Entscheidungen der Stelle umgesetzt 
haben; 

b) Anzahl der Aussetzungen nach Artikel 23, wobei zwischen Ausset­
zungen wegen offensichtlich rechtswidriger Inhalte, wegen Übermitt­
lung offensichtlich unbegründeter Meldungen und wegen Einrei­
chung offensichtlich unbegründeter Beschwerden zu unterscheiden 
ist. 

(2) Bis zum 17. Februar 2023 und danach mindestens alle sechs 
Monate veröffentlichen Anbieter für jede Online-Plattform oder 
Online-Suchmaschine in einem öffentlich zugänglichen Bereich ihrer 
Online-Schnittstelle Informationen über die durchschnittliche monatliche 
Zahl ihrer aktiven Nutzer in der Union, berechnet als Durchschnitt der 
vergangenen sechs Monate und nach der Methode, die in den in Ar­
tikel 33 Absatz 3 genannten delegierten Rechtsakten festgelegt wird, 
wenn diese delegierten Rechtsakte erlassen wurden. 

(3) Die Anbieter von Online-Plattformen oder Online-Suchmaschinen 
übermitteln dem Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort 
und der Kommission auf deren Verlangen und unverzüglich die in 
Absatz 2 genannten Informationen, die zum Zeitpunkt dieses Verlan­
gens aktualisiert werden. Dieser Koordinator für digitale Dienste oder 
die Kommission kann vom Anbieter der Online-Plattform oder der 
Online-Suchmaschine zusätzliche Informationen über die in jenem Ab­
satz genannte Berechnung sowie Erläuterungen und Begründungen in 
Bezug auf die verwendeten Daten verlangen. Diese Informationen dür­
fen keine personenbezogenen Daten enthalten. 

(4) Hat der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort auf 
der Grundlage der gemäß den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels erhal­
tenen Informationen Grund zu der Annahme, dass ein Anbieter einer 
Online-Plattform oder einer Online-Suchmaschine den in Artikel 33 Ab­
satz 1 festgelegten Schwellenwert der durchschnittlichen monatlichen 
aktiven Nutzer in der Union erreicht, so teilt er dies der Kommission 
mit. 

(5) Die Anbieter von Online-Plattformen übermitteln der Kommis­
sion unverzüglich die in Artikel 17 Absatz 1 genannten Entscheidungen 
und Begründungen für die Aufnahme in eine öffentlich zugängliche, 
von der Kommission verwaltete maschinenlesbare Datenbank. Die An­
bieter von Online-Plattformen stellen sicher, dass die übermittelten In­
formationen keine personenbezogenen Daten enthalten. 

(6) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in de­
nen sie Vorlagen für Form, Inhalt und sonstige Einzelheiten der Be­
richte nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels festlegt. Diese Durch­
führungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 88 genannten Bera­
tungsverfahren erlassen. 

▼B
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Artikel 25 

Gestaltung und Organisation der Online-Schnittstelle 

(1) Anbieter von Online-Plattformen dürfen ihre Online-Schnittstellen 
nicht so konzipieren, organisieren oder betreiben, dass Nutzer getäuscht, 
manipuliert oder anderweitig in ihrer Fähigkeit, freie und informierte 
Entscheidungen zu treffen, maßgeblich beeinträchtigt oder behindert 
werden. 

(2) Das Verbot in Absatz 1 gilt nicht für Praktiken, die unter die 
Richtlinie 2005/29/EG oder die Verordnung (EU) 2016/679 fallen. 

(3) Die Kommission kann Leitlinien für die Anwendung von Absatz 1 
auf eine bestimmte Praxis herausgeben, insbesondere in Bezug darauf, 

a) dass bestimmte Auswahlmöglichkeiten stärker hervorgehoben wer­
den, wenn der Nutzer eine Entscheidung treffen muss, 

b) dass der Nutzer wiederholt aufgefordert wird, eine Auswahl zu tref­
fen, obwohl eine solche Auswahl bereits getroffen wurde, insbeson­
dere durch die Einblendung eines Fensters, mit der die Nutzererfah­
rung beeinträchtigt wird, 

c) dass das Verfahren zur Beendigung eines Dienstes schwieriger als 
das Verfahren zur Anmeldung bei diesem Dienst gestaltet wird. 

Artikel 26 

Werbung auf Online-Plattformen 

(1) Die Anbieter von Online-Plattformen, die Werbung auf ihren 
Online-Schnittstellen darstellen, stellen sicher, dass Nutzer für jede ein­
zelne Werbung, die jedem einzelnen Nutzer dargestellt wird, in der Lage 
sind, in klarer, präziser und eindeutiger Weise und in Echtzeit Folgen­
des zu erkennen: 

a) dass es sich bei den Informationen um Werbung handelt, einschließ­
lich durch hervorgehobene Kennzeichnungen, die Standards gemäß 
Artikel 44 folgen können, 

b) die natürliche oder juristische Person, in deren Namen die Werbung 
angezeigt wird, 

c) die natürliche oder juristische Person, die für die Werbung bezahlt 
hat, wenn sich diese Person von der in Buchstabe b genannten 
natürlichen oder juristischen Person unterscheidet, 

d) aussagekräftige, über die Werbung direkt und leicht zugängliche 
Informationen über die wichtigsten Parameter zur Bestimmung der 
Nutzer, denen die Werbung angezeigt wird, und darüber, wie diese 
Parameter unter Umständen geändert werden können. 

(2) Die Anbieter von Online-Plattformen bieten den Nutzern eine 
Funktion, mit der sie erklären können, ob der von ihnen bereitgestellte 
Inhalt eine kommerzielle Kommunikation darstellt oder eine solche 
kommerzielle Kommunikation enthält. 

▼B
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Gibt ein Nutzer eine Erklärung gemäß diesem Absatz ab, so stellt der 
Anbieter der Online-Plattform sicher, dass die anderen Nutzer klar und 
eindeutig und in Echtzeit, einschließlich durch hervorgehobene Kenn­
zeichnungen, die Standards gemäß Artikel 44 folgen können, feststellen 
können, dass der von dem Nutzer bereitgestellte Inhalt eine kommer­
zielle Kommunikation wie in dieser Erklärung beschrieben darstellt oder 
enthält. 

(3) Die Anbieter von Online-Plattformen dürfen Nutzern keine Wer­
bung anzeigen, die auf Profiling gemäß Artikel 4 Nummer 4 der Ver­
ordnung (EU) 2016/679 unter Verwendung besonderer Kategorien per­
sonenbezogener Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 beruht. 

Artikel 27 

Transparenz der Empfehlungssysteme 

(1) Anbieter von Online-Plattformen, die Empfehlungssysteme ver­
wenden, müssen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen in klarer 
und verständlicher Sprache die wichtigsten Parameter, die in ihren Emp­
fehlungssystemen verwendet werden, sowie alle Möglichkeiten für die 
Nutzer, diese wichtigen Parameter zu ändern oder zu beeinflussen, 
darlegen. 

(2) Im Rahmen der in Absatz 1 genannten wichtigen Parameter wird 
erläutert, warum dem Nutzer bestimmte Informationen vorgeschlagen 
werden. Sie umfassen mindestens Folgendes: 

a) die Kriterien, die für die Bestimmung der Informationen, die dem 
Nutzer vorgeschlagen werden, am wichtigsten sind, 

b) die Gründe für die relative Bedeutung dieser Parameter. 

(3) Stehen mehrere Optionen gemäß Absatz 1 für Empfehlungssys­
teme zur Verfügung, anhand deren die relative Reihenfolge der den 
Nutzern bereitgestellten Informationen bestimmt wird, so machen die 
Anbieter von Online-Plattformen auch eine Funktion zugänglich, die 
es dem Nutzer ermöglicht, seine bevorzugte Option jederzeit auszuwäh­
len und zu ändern. Diese Funktion ist von dem spezifischen Abschnitt 
der Online-Schnittstelle der Online-Plattform, in dem die Informationen 
vorrangig sind, unmittelbar und leicht zugänglich. 

Artikel 28 

Online-Schutz Minderjähriger 

(1) Anbieter von Online-Plattformen, die für Minderjährige zugäng­
lich sind, müssen geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen ergrei­
fen, um für ein hohes Maß an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz von 
Minderjährigen innerhalb ihres Dienstes zu sorgen. 

(2) Anbieter von Online-Plattformen dürfen auf ihrer Schnittstelle 
keine Werbung auf der Grundlage von Profiling gemäß Artikel 4 Ab­
satz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 unter Verwendung personenbe­
zogener Daten des Nutzers darstellen, wenn sie hinreichende Gewissheit 
haben, dass der betreffende Nutzer minderjährig ist. 

▼B
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(3) Zur Einhaltung der in diesem Artikel festgelegten Verpflichtun­
gen sind die Anbieter von Online-Plattformen nicht verpflichtet, zusätz­
liche personenbezogene Daten zu verarbeiten, um festzustellen, ob der 
Nutzer minderjährig ist. 

(4) Die Kommission kann nach Anhörung des Ausschusses Leitlinien 
herausgeben, um die Anbieter von Online-Plattformen bei der Anwen­
dung von Absatz 1 zu unterstützen. 

ABSCHNITT 4 

Bestimmungen für Anbieter von Online-Plattformen, die 
Verbrauchern den Abschluss von Fernabsatzverträgen mit 

Unternehmern ermöglichen 

Artikel 29 

Ausnahme für Kleinst- und Kleinunternehmen 

(1) Der vorliegende Abschnitt gilt nicht für Anbieter von 
Online-Plattformen, die Verbrauchern den Abschluss von Fernabsatzver­
trägen mit Unternehmern ermöglichen, bei denen es sich um Kleinst- 
oder Kleinunternehmen gemäß der Empfehlung 2003/361/EG handelt. 

Wenn Unternehmen den Status eines Kleinst- oder Kleinunternehmens 
gemäß der Empfehlung 2003/361/EG verlieren, findet der vorliegende 
Abschnitt auch in den 12 Monaten nach dem Verlust dieses Status 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Empfehlung keine Anwendung auf An­
bieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern den Abschluss von 
Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglichen, es sei denn, sie 
sind sehr große Online-Plattformen im Sinne des Artikels 33. 

(2) Abweichend von Absatz 1 findet der vorliegende Abschnitt An­
wendung auf Anbieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern den 
Abschluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglichen, die 
im Sinne des Artikels 33 als sehr große Online-Plattformen eingestuft 
wurden, unabhängig davon, ob sie als Kleinst- oder Kleinunternehmen 
gelten. 

Artikel 30 

Nachverfolgbarkeit von Unternehmern 

(1) Anbieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern den Ab­
schluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglichen, stellen 
sicher, dass Unternehmer diese Online-Plattformen nur dann benutzen 
können, um bei Verbrauchern in der Union für ihre Produkte oder 
Dienstleistungen zu werben und ihnen diese anzubieten, wenn sie vor 
der Benutzung ihrer Dienste zu diesen Zwecken folgende Informationen 
erhalten haben, soweit dies auf den Unternehmer zutrifft: 

a) Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Unterneh­
mers, 

▼B
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b) Kopie des Identitätsdokuments des Unternehmers oder eine andere 
elektronische Identifizierung im Sinne des Artikels 3 der Verord­
nung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ), 

c) Angaben zum Zahlungskonto des Unternehmers, 

d) falls der Unternehmer in einem Handelsregister oder einem ähnlichen 
öffentlichen Register eingetragen ist, das Handelsregister, in dem er 
eingetragen ist, und seine Handelsregisternummer oder eine gleich­
wertige in diesem Register verwendete Kennung, 

e) Selbstbescheinigung des Unternehmers, in der sich dieser verpflich­
tet, nur Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, die den geltenden 
Vorschriften des Unionsrechts entsprechen. 

(2) Nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Informationen und bevor 
er dem betreffenden Unternehmer die Nutzung seiner Dienste gestattet, 
bemüht sich der Anbieter der Online-Plattform, die Verbrauchern den 
Abschluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglicht, nach 
besten Kräften darum, zu prüfen, ob die in Absatz 1 Buchstaben a bis e 
genannten Informationen verlässlich und vollständig sind, indem er frei 
zugängliche amtliche Online-Datenbanken abfragt oder 
Online-Schnittstellen nutzt, die von einem Mitgliedstaat oder der Union 
zur Verfügung gestellt werden, oder indem er vom Unternehmer Nach­
weise aus verlässlichen Quellen verlangt. Für die Zwecke dieser Ver­
ordnung haften die Unternehmer für die Richtigkeit der übermittelten 
Informationen. 

In Bezug auf Unternehmer, die bereits die Dienste von Anbietern von 
Online-Plattformen, die Verbrauchern den Abschluss von Fernabsatzver­
trägen mit Unternehmern ermöglichen, für die in Absatz 1 genannten 
Zwecke am 17. Februar 2024 nutzen, bemühen sich die Anbieter nach 
besten Kräften darum, von diesen Unternehmern innerhalb von 12 Mo­
naten die in der Liste aufgeführten Informationen zu erhalten. Über­
mitteln diese Unternehmer die Informationen nicht innerhalb dieser 
Frist, so setzen die Anbieter die Erbringung ihrer Dienstleistungen für 
diese Unternehmer aus, bis sie alle Informationen zur Verfügung gestellt 
haben. 

(3) Erhält der Anbieter der Online-Plattform, die Verbrauchern den 
Abschluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglicht, aus­
reichend Hinweise darauf oder hat er Grund zu der Annahme, dass eine 
in Absatz 1 genannte Einzelinformation, die er vom betreffenden Un­
ternehmer erhalten hat, unrichtig, unvollständig oder nicht auf dem 
aktuellen Stand ist, fordert der Anbieter den Unternehmer auf, unver­
züglich oder innerhalb der im Unionsrecht und im nationalen Recht 
festgelegten Frist Abhilfe zu schaffen. 

Versäumt es der Unternehmer, diese Informationen zu berichtigen oder 
zu vervollständigen, so setzt der Anbieter der Online-Plattform, die 
Verbrauchern den Abschluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern 
ermöglicht, seine Dienste in Bezug auf das Angebot von Produkten oder 
Dienstleistungen für Verbraucher in der Union für den Unternehmer 
zügig aus, bis dieser der Aufforderung vollständig nachgekommen ist. 

(4) Unbeschadet des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2019/1150 hat 
ein Unternehmen, wenn ihm ein Anbieter einer Online-Plattform, die 
Verbrauchern den Abschluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern 
ermöglicht, die Nutzung seines Dienstes gemäß Absatz 1 verweigert 
oder die Bereitstellung seines Dienstes gemäß Absatz 3 des vorliegen­
den Artikels aussetzt, das Recht, eine Beschwerde gemäß den Arti­
keln 20 und 21 der vorliegenden Verordnung einzureichen. 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste 
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Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73).
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(5) Der Anbieter der Online-Plattform, der Verbrauchern den Ab­
schluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglicht, speichert 
die nach den Absätzen 1 und 2 erhaltenen Informationen für die Dauer 
von sechs Monaten nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem 
betreffenden Unternehmer in sicherer Weise. Anschließend löscht er die 
Informationen. 

(6) Unbeschadet des Absatzes 2 dieses Artikels gibt der Anbieter der 
Online-Plattform, die Verbrauchern den Abschluss von Fernabsatzver­
trägen mit Unternehmern ermöglicht, die Informationen nur dann an 
Dritte weiter, wenn sie nach geltendem Recht, einschließlich der in 
Artikel 10 genannten Anordnungen und der Anordnungen, die von 
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten oder der Kommission 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung erlassen wer­
den, dazu verpflichtet sind. 

(7) Der Anbieter der Online-Plattform, die Verbrauchern den Ab­
schluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglicht, stellt 
den Nutzern die in Absatz 1 Buchstaben a, d und e genannten Infor­
mationen in klarer, leicht zugänglicher und verständlicher Weise auf 
seiner Online-Plattform zur Verfügung. Diese Informationen müssen 
zumindest auf der Online-Schnittstelle der Online-Plattform verfügbar 
sein, auf der die Informationen über das Produkt oder den Dienst bereit­
gestellt werden. 

Artikel 31 

Konformität durch Technikgestaltung 

(1) Anbieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern den Ab­
schluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglichen, stellen 
sicher, dass ihre Online-Schnittstelle so konzipiert und organisiert ist, 
dass die Unternehmer ihren Verpflichtungen in Bezug auf vorvertrag­
liche Informationen, Konformität und Produktsicherheitsinformationen 
nach geltendem Unionsrecht nachkommen können. 

Insbesondere gewährleistet der Anbieter, dass seine Online-Schnittstelle 
es den Unternehmern ermöglicht, Informationen zu Namen, Adresse, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Wirtschaftsakteurs im Sinne 
von Artikel 3 Nummer 13 der Verordnung (EU) 2019/1020 und anderen 
Rechtsvorschriften der Union bereitzustellen. 

(2) Anbieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern den Ab­
schluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmen ermöglichen, stellen 
sicher, dass ihre Online-Schnittstelle so konzipiert und organisiert ist, 
dass Unternehmer zumindest Folgendes bereitstellen können: 

a) die Informationen, die für eine klare und eindeutige Identifizierung 
der Produkte oder Dienstleistungen erforderlich sind, die den Ver­
brauchern in der Union über die Dienste der Anbieter beworben oder 
angeboten werden, 

b) ein Zeichen zur Identifizierung des Unternehmers, etwa die Marke, 
das Symbol oder das Logo, und, 

c) falls vorgeschrieben, die Informationen in Bezug auf die Etikettie­
rung und Kennzeichnung im Einklang mit den Vorschriften des 
geltenden Unionsrechts über Produktsicherheit und Produktkonfor­
mität. 

▼B
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(3) Anbieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern den Ab­
schluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglichen, bemü­
hen sich nach besten Kräften darum, zu bewerten, ob solche Unterneh­
mer die in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen bereitgestellt 
haben, bevor sie diesen gestatten, ihre Produkte oder Dienstleistungen 
auf diesen Plattformen anzubieten. Nachdem er dem Unternehmer ge­
stattet hat, Produkte oder Dienstleistungen auf seiner Online-Plattform 
anzubieten, die Verbrauchern den Abschluss von Fernabsatzverträgen 
mit Unternehmern ermöglicht, bemüht sich der Anbieter, in angemesse­
ner Weise darum, stichprobenartig in einer amtlichen, frei zugänglichen 
und maschinenlesbaren Online-Datenbank oder Online-Schnittstelle zu 
prüfen, ob die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen als rechts­
widrig eingestuft wurden. 

Artikel 32 

Recht auf Information 

(1) Erhält ein Anbieter einer Online-Plattform, die Verbrauchern den 
Abschluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglicht, un­
abhängig von den verwendeten Mitteln Kenntnis, dass ein rechtswid­
riges Produkt oder eine rechtswidrige Dienstleistung von einem Unter­
nehmer über seine Dienste Verbrauchern in der Union angeboten wurde, 
so informiert er – sofern ihm deren Kontaktdaten vorliegen – die Ver­
braucher, die das rechtswidrige Produkt oder die rechtswidrige Dienst­
leistung über seine Dienste erworben haben über Folgendes: 

a) die Tatsache, dass das Produkt oder die Dienstleistung rechtswidrig 
ist 

b) die Identität des Unternehmers und 

c) die einschlägigen Rechtsbehelfe. 

Die Pflicht nach Unterabsatz 1 gilt nur für den Erwerb von rechtswid­
rigen Produkten oder Dienstleistungen in den vergangenen sechs Mo­
naten ab dem Zeitpunkt, zu dem der Anbieter von der Rechtswidrigkeit 
Kenntnis erlangt hat. 

(2) Verfügt der Anbieter der Online-Plattformen, die Verbrauchern 
den Abschluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglichen, 
in der in Absatz 1 genannten Situation nicht über die Kontaktdaten aller 
betroffenen Verbraucher, so macht dieser Anbieter die Informationen 
über das rechtswidrige Produkt oder die rechtswidrige Dienstleistung, 
die Identität des Unternehmers und die einschlägigen Rechtsbehelfe auf 
seiner Online-Schnittstelle öffentlich und leicht zugänglich. 

ABSCHNITT 5 

Zusätzliche Verpflichtungen in Bezug auf den Umgang mit 
systemischen Risiken für Anbieter von sehr großen 

Online-Plattformen und sehr großen Online-Suchmaschinen 

Artikel 33 

Sehr große Online-Plattformen und sehr große 
Online-Suchmaschinen 

(1) Dieser Abschnitt gilt für Online-Plattformen und 
Online-Suchmaschinen, die eine durchschnittliche monatliche Zahl von 
mindestens 45 Millionen aktiven Nutzern in der Union haben und die 
gemäß Absatz 4 als sehr große Online-Plattformen oder sehr große 
Online-Suchmaschinen benannt sind. 

▼B
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(2) Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 87, 
um die in Absatz 1 genannte durchschnittliche monatliche Zahl der 
aktiven Nutzer in der Union anzupassen, falls die Bevölkerung der 
Union gegenüber ihrer Bevölkerung im Jahr 2020 oder – nach einer 
Anpassung durch einen delegierten Rechtsakt – gegenüber ihrer Bevöl­
kerung in dem Jahr, in dem der letzte delegierte Rechtsakt erlassen 
wurde, um mindestens 5 % zu- oder abnimmt. In diesem Fall passt 
sie die Zahl so an, dass sie 10 % der Bevölkerung der Union in dem 
Jahr entspricht, in dem sie den delegierten Rechtsakt erlässt, und zwar 
so auf- oder abgerundet, dass die Zahl in Millionen ausgedrückt werden 
kann. 

(3) Die Kommission kann – nach Anhörung des Gremiums – dele­
gierte Rechtsakte gemäß Artikel 87 erlassen, um für die Zwecke von 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels und von Artikel 24 Absatz 2 die 
Bestimmungen dieser Verordnung zu ergänzen, indem sie die Methode 
zur Berechnung der durchschnittlichen monatlichen Zahl der aktiven 
Nutzer in der Union ergänzt und sicherstellt, dass die Methode den 
Markt- und Technologieentwicklungen Rechnung trägt. 

(4) Die Kommission erlässt nach Konsultation des Mitgliedstaats der 
Niederlassung oder nach Berücksichtigung der vom Koordinator für 
digitale Dienste am Niederlassungsort gemäß Artikel 24 Absatz 4 bereit­
gestellten Informationen einen Beschluss, mit dem für die Zwecke die­
ser Verordnung die Online-Plattform oder die Online-Suchmaschine als 
sehr große Online-Plattform oder sehr große Online-Suchmaschine be­
nannt wird, deren durchschnittliche monatliche Zahl aktiver Nutzer min­
destens der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Zahl ent­
spricht. Die Kommission fasst ihren Beschluss auf der Grundlage der 
vom Anbieter der Online-Plattform oder der Online-Suchmaschine ge­
meldeten Daten gemäß Artikel 24 Absatz 2 oder der gemäß Artikel 24 
Absatz 3 verlangten Informationen oder etwaiger anderer der Kommis­
sion zur Verfügung stehender Informationen. 

Kommt der Anbieter der Online-Plattform oder der Online-Such­
maschine den Bestimmungen des Artikels 24 Absatz 2 oder der Auf­
forderung des Koordinators für digitale Dienste am Niederlassungsort 
oder der Aufforderung der Kommission gemäß Artikel 24 Absatz 3 
nicht nach, so hindert dies die Kommission nicht daran, diesen Anbieter 
gemäß diesem Absatz als Anbieter einer sehr großen Online-Plattform 
oder einer sehr großen Online-Suchmaschine zu benennen. 

Stützt die Kommission ihren Beschluss auf andere Informationen, die 
ihr gemäß Unterabsatz 1 vorliegen, oder auf zusätzliche Informationen, 
die gemäß Artikel 24 Absatz 3 angefordert werden, so gibt sie dem 
betroffenen Anbieter der Online-Plattforme oder der Online-Such­
maschine zehn Arbeitstage, um zu den vorläufigen Feststellungen der 
Kommission, dass sie die Online-Plattform oder die Online-Such­
maschine als sehr große Online-Plattform bzw. sehr große 
Online-Suchmaschine zu benennen beabsichtigt, Stellung zu nehmen. 
Die Kommission trägt den Stellungnahmen des betroffenen Anbieters 
gebührend Rechnung. 

Nimmt der Anbieter der Online-Plattform oder der Online-Such­
maschine nicht gemäß Unterabsatz 3 Stellung, so hindert dies die Kom­
mission nicht daran, diese Online-Plattform oder diese Online-Such­
maschine auf der Grundlage anderer ihr zur Verfügung stehenden In­
formationen als sehr große Online-Plattform bzw. sehr große 
Online-Suchmaschine zu benennen. 
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(5) Die Kommission hebt die Benennung auf, wenn die Online-Platt­
form oder die Online-Suchmaschine während eines ununterbrochenen 
Zeitraums von einem Jahr nicht über eine durchschnittliche monatliche 
Zahl aktiver Nutzer verfügt, die der in Absatz 1 genannten Zahl ent­
spricht oder darüber liegt. 

(6) Die Kommission teilt dem betroffenen Anbieter der Online-Platt­
form oder der Online-Suchmaschine, dem Gremium und dem Koordina­
tor für digitale Dienste am Niederlassungsort ihre Beschlüsse gemäß den 
Absätzen 4 und 5 unverzüglich mit. 

Die Kommission sorgt dafür, dass die Liste der benannten sehr großen 
Online-Plattformen und sehr großen Online-Suchmaschinen im Amts­
blatt der Europäischen Union veröffentlicht wird, und hält diese Liste 
auf dem neuesten Stand. Nach Ablauf von vier Monaten nach der in 
Unterabsatz 1 genannten Mitteilung an den Anbieter finden die Pflich­
ten dieses Abschnitts auf die betroffenen sehr großen Online-Plattfor­
men und sehr großen Online-Suchmaschinen Anwendung bzw. keine 
Anwendung mehr. 

Artikel 34 

Risikobewertung 

(1) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Online-Suchmaschinen ermitteln, analysieren und bewerten sorgfältig 
alle systemischen Risiken in der Union, die sich aus der Konzeption 
oder dem Betrieb ihrer Dienste und seinen damit verbundenen Syste­
men, einschließlich algorithmischer Systeme, oder der Nutzung ihrer 
Dienste ergeben. 

Sie führen die Risikobewertungen bis zu dem in Artikel 33 Absatz 6 
Unterabsatz 2 genannten Anwendungsbeginn und danach mindestens 
einmal jährlich, in jedem Fall aber vor der Einführung von Funktionen 
durch, die voraussichtlich kritische Auswirkungen auf die gemäß diesem 
Artikel ermittelten Risiken haben. Diese Risikobewertung erfolgt spezi­
fisch für ihre Dienste und verhältnismäßig zu den systemischen Risiken 
unter Berücksichtigung ihrer Schwere und Wahrscheinlichkeit und um­
fasst die folgenden systemischen Risiken: 

a) Verbreitung rechtswidriger Inhalte über ihre Dienste; 

b) etwaige tatsächliche oder vorhersehbare nachteilige Auswirkungen 
auf die Ausübung der Grundrechte, insbesondere des in Artikel 1 
der Charta verankerten Grundrechts auf Achtung der Menschen­
würde, des in Artikel 7 der Charta verankerten Grundrechts auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens, des in Artikel 8 der Charta 
verankerten Grundrechts auf Schutz personenbezogener Daten, des in 
Artikel 11 der Charta verankerten Grundrechts auf die Meinungs- 
und Informationsfreiheit, einschließlich Medienfreiheit und -pluralis­
mus auf das in Artikel 21 der Charta verankerte Grundrecht auf 
Nichtdiskriminierung, die in Artikel 24 der Charta verankerten 
Rechte des Kindes und den in Artikel 38 der Charta verankerten 
umfangreichen Verbraucherschutz; 

c) alle tatsächlichen oder absehbaren nachteiligen Auswirkungen auf 
die gesellschaftliche Debatte und auf Wahlprozesse und die öffent­
liche Sicherheit; 

d) alle tatsächlichen oder absehbaren nachteiligen Auswirkungen in Be­
zug auf geschlechtsspezifische Gewalt, den Schutz der öffentlichen 
Gesundheit und von Minderjährigen sowie schwerwiegende nachtei­
lige Folgen für das körperliche und geistige Wohlbefinden einer 
Person. 
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(2) Bei der Durchführung der Risikobewertung berücksichtigen die 
Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Online-Suchmaschinen insbesondere, ob und wie die folgenden Fak­
toren die in Absatz 1 genannten systemischen Risiken beeinflussen: 

a) die Gestaltung ihrer Empfehlungssysteme und anderer relevanter al­
gorithmischer Systeme; 

b) ihre Systeme zur Moderation von Inhalten; 

c) die anwendbaren allgemeinen Geschäftsbedingungen und ihre 
Durchsetzung; 

d) Systeme zur Auswahl und Anzeige von Werbung; 

e) die datenbezogene Praxis des Anbieters. 

Bei den Bewertungen wird auch analysiert, ob und wie die Risiken 
gemäß Absatz 1 durch vorsätzliche Manipulation ihres Dienstes, auch 
durch unauthentische Verwendung oder automatisierte Ausnutzung des 
Dienstes, sowie durch die Verstärkung und die Möglichkeit der raschen 
und weiten Verbreitung von rechtswidrigen Inhalten und von Informa­
tionen, die mit ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen unvereinbar 
sind, beeinflusst werden. 

Bei der Bewertung werden spezifische regionale oder sprachliche As­
pekte auch dann berücksichtigt, wenn sie für einen Mitgliedstaat spezi­
fisch sind. 

(3) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Online-Suchmaschinen bewahren die entsprechenden Dokumente der 
Risikobewertungen mindestens drei Jahre nach Durchführung der Ri­
sikobewertungen auf und übermitteln sie der Kommission und dem 
Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort bei Bedarf. 

Artikel 35 

Risikominderung 

(1) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Online-Suchmaschinen ergreifen angemessene, verhältnismäßige und 
wirksame Risikominderungsmaßnahmen, die auf die gemäß Artikel 34 
ermittelten besonderen systemischen Risiken zugeschnitten sind, wobei 
die Auswirkungen solcher Maßnahmen auf die Grundrechte besonders 
zu berücksichtigen sind. Hierzu können unter Umständen gehören: 

a) Anpassung der Gestaltung, der Merkmale oder der Funktionsweise 
ihrer Dienste einschließlich ihrer Online-Schnittstellen; 

b) Anpassung der allgemeinen Geschäftsbedingungen und ihrer Durch­
setzung; 

c) Anpassung der Verfahren zur Moderation von Inhalten, einschließ­
lich der Geschwindigkeit und Qualität der Bearbeitung von Meldun­
gen zu bestimmten Arten rechtswidriger Inhalte, und, soweit erfor­
derlich, rasche Entfernung der gemeldeten Inhalte oder Sperrung des 
Zugangs dazu, insbesondere in Bezug auf rechtswidrige Hetze oder 
Cybergewalt; sowie Anpassung aller einschlägigen Entscheidungs­
prozesse und der für die Moderation von Inhalten eingesetzten Mit­
tel; 

▼B



 

02022R2065 — DE — 27.10.2022 — 000.007 — 34 

d) Erprobung und Anpassung ihrer algorithmischen Systeme, ein­
schließlich ihrer Empfehlungssysteme; 

e) Anpassung ihrer Werbesysteme und Annahme von gezielten Maß­
nahmen zur Beschränkung oder Anpassung der Anzeige von Wer­
bung in Verbindung mit dem von ihnen erbrachten Dienst; 

f) Stärkung der internen Prozesse, der Ressourcen, der Prüfung, der 
Dokumentation oder der Beaufsichtigung ihrer Tätigkeiten, insbeson­
dere im Hinblick auf die Erkennung systemischer Risiken; 

g) Beginn oder Anpassung der Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern gemäß Artikel 22 und der Umsetzung der Entschei­
dungen von außergerichtlichen Streitbeilegungsstellen gemäß Arti­
kel 21; 

h) Beginn oder Anpassung der Zusammenarbeit mit anderen Anbietern 
von Online-Plattformen oder Online-Suchmaschinen anhand der in 
Artikel 45 und Artikel 48 genannten Verhaltenskodizes bzw. Krisen­
protokolle; 

i) Sensibilisierungsmaßnahmen und Anpassung ihrer Online-um Nut­
zern mehr Informationen zu geben; 

j) gezielte Maßnahmen zum Schutz der Rechte des Kindes, darunter 
auch Werkzeuge zur Altersüberprüfung und zur elterlichen Kontrolle 
sowie Werkzeuge, die es Minderjährigen ermöglichen sollen, Miss­
brauch zu melden bzw. Unterstützung zu erhalten; 

k) Sicherstellung, dass eine Einzelinformation, unabhängig davon, ob es 
sich um einen erzeugten oder manipulierten Bild-, Ton- oder Video­
inhalt handelt, der bestehenden Personen, Gegenständen, Orten oder 
anderen Einrichtungen oder Ereignissen merklich ähnelt und einer 
Person fälschlicherweise als echt oder wahrheitsgemäß erscheint, 
durch eine auffällige Kennzeichnung erkennbar ist, wenn sie auf 
ihren Online-Schnittstellen angezeigt wird, und darüber hinaus Be­
reitstellung einer benutzerfreundlichen Funktion, die es den Nutzern 
des Dienstes ermöglicht, solche Informationen anzuzeigen. 

(2) Das Gremium veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der Kommis­
sion einmal jährlich einen umfassenden Bericht. Der Bericht enthält 
folgende Informationen: 

a) Ermittlung und Bewertung der auffälligsten wiederkehrenden syste­
mischen Risiken, die von Anbietern sehr großer Online-Plattformen 
und sehr großer Online-Suchmaschinen gemeldet oder über andere 
Informationsquellen, insbesondere aus den gemäß den Artikeln 39, 
40 und 42 bereitgestellten Informationen, ermittelt wurden; 

b) bewährte Verfahren für Anbieter sehr großer Online-Plattformen und 
sehr großer Online-Suchmaschinen zur Minderung der ermittelten 
systemischen Risiken. 

Dieser Bericht enthält Angaben über systemische Risiken, aufgeschlüs­
selt nach den Mitgliedstaaten, in denen sie gegebenenfalls auftraten, und 
– falls zweckmäßig – in der Union als Ganzes. 
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(3) Die Kommission kann in Zusammenarbeit mit den Koordinatoren 
für digitale Dienste Leitlinien für die Anwendung des Absatzes 1 in 
Bezug auf besondere Risiken herausgeben, um insbesondere bewährte 
Verfahren vorzustellen und mögliche Maßnahmen zu empfehlen, wobei 
sie die möglichen Auswirkungen der Maßnahmen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte aller Beteiligten gebührend berücksichtigt. Im 
Hinblick auf die Ausarbeitung dieser Leitlinien führt die Kommission 
öffentliche Konsultationen durch. 

Artikel 36 

Krisenreaktionsmechanismus 

(1) Im Krisenfall kann die Kommission auf Empfehlung des Gremi­
ums einen Beschluss erlassen, in dem ein oder mehrere Anbieter sehr 
großer Online-Plattformen oder sehr großer Online-Suchmaschinen auf­
gefordert werden, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu 
ergreifen: 

a) eine Bewertung, ob und, wenn ja, in welchem Umfang und wie der 
Betrieb und die Nutzung ihrer Dienste erheblich zu einer schwerwie­
genden Bedrohung im Sinne von Absatz 2 beitragen oder voraus­
sichtlich beitragen werden; 

b) die Ermittlung und Anwendung von gezielten, wirksamen und ver­
hältnismäßigen Maßnahmen, etwa Maßnahmen gemäß Artikel 35 
Absatz 1 oder Artikel 48 Absatz 2, um einen solchen Beitrag zu 
der gemäß Buchstabe a ermittelten schwerwiegenden Bedrohung zu 
verhindern, zu beseitigen oder zu begrenzen; 

c) Berichterstattung an die Kommission bis zu einem bestimmten im 
Beschluss festgelegten Zeitpunkt oder in regelmäßigen Abständen 
über die unter Buchstabe a genannten Bewertungen, über den ge­
nauen Inhalt, die Durchführung und die qualitativen und quantitati­
ven Auswirkungen der gemäß Buchstabe b ergriffenen gezielten 
Maßnahmen sowie über alle anderen Fragen im Zusammenhang 
mit diesen Bewertungen oder Maßnahmen, wie in dem Beschluss 
festgelegt; 

Bei der Ermittlung und Anwendung von Maßnahmen gemäß Buch­
stabe b berücksichtigt bzw. berücksichtigen der bzw. die Diensteanbieter 
gebührend die Schwere der in Absatz 2 genannten schwerwiegenden 
Bedrohung, die Dringlichkeit der Maßnahmen und die tatsächlichen 
oder potenziellen Auswirkungen auf die Rechte und berechtigten Inte­
ressen aller betroffenen Parteien, einschließlich des möglichen Versäum­
nisses, bei den Maßnahmen die in der Charta verankerten Grundrechte 
zu achten. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels gilt eine Krise als eingetreten, 
wenn außergewöhnliche Umstände eintreten, die zu einer schwerwie­
genden Bedrohung der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen 
Gesundheit in der Union oder in wesentlichen Teilen der Union führen 
können. 

(3) Bei der Beschlussfassung nach Absatz 1 stellt die Kommission 
sicher, dass alle folgenden Anforderungen erfüllt sind: 

a) die in dem Beschluss geforderten Maßnahmen sind unbedingt erfor­
derlich, gerechtfertigt und verhältnismäßig, insbesondere in Bezug 
auf die Schwere der in Absatz 2 genannten schwerwiegenden Be­
drohung, die Dringlichkeit der Maßnahmen und die tatsächlichen 
oder potenziellen Auswirkungen auf die Rechte und berechtigten 
Interessen aller betroffenen Parteien, einschließlich des möglichen 
Versäumnisses, bei den Maßnahmen die in der Charta verankerten 
Grundrechte zu achten; 
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b) in dem Beschluss wird eine angemessene Frist festgelegt, innerhalb 
deren die in Absatz 1 Buchstabe b genannten gezielten Maßnahmen 
zu treffen sind, wobei insbesondere der Dringlichkeit dieser Maß­
nahmen und der für ihre Vorbereitung und Durchführung erforderli­
chen Zeit Rechnung zu tragen ist; 

c) die in dem Beschluss geforderten Maßnahmen sind auf eine Dauer 
von höchstens drei Monaten begrenzt. 

(4) Nach der Annahme des Beschlusses nach Absatz 1 ergreift die 
Kommission unverzüglich folgende Maßnahmen: 

a) sie teilt den Beschluss dem Anbieter bzw. den Anbietern mit, an den 
bzw. die der Beschluss gerichtet ist; 

b) sie macht den Beschluss öffentlich zugänglich; und 

c) sie setzt das Gremium von dem Beschluss in Kenntnis, fordert es 
auf, dazu Stellung zu nehmen, und hält es über alle weiteren Ent­
wicklungen im Zusammenhang mit dem Beschluss auf dem Laufen­
den. 

(5) Die Wahl der gemäß Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 7 Unter­
absatz 2 zu treffenden gezielten Maßnahmen verbleibt bei dem Anbieter 
bzw. den Anbietern, an den bzw. die sich der Beschluss der Kommis­
sion richtet. 

(6) Die Kommission kann von sich aus oder auf Ersuchen des An­
bieters mit dem Anbieter in einen Dialog treten, um festzustellen, ob die 
in Absatz 1 Buchstabe b genannten geplanten oder durchgeführten Maß­
nahmen angesichts der besonderen Umstände des Anbieters wirksam 
und verhältnismäßig sind, um die verfolgten Ziele zu erreichen. Ins­
besondere stellt die Kommission sicher, dass die vom Diensteanbieter 
gemäß Absatz 1 Buchstabe b ergriffenen Maßnahmen den in Absatz 3 
Buchstaben a und c genannten Anforderungen entsprechen. 

(7) Die Kommission überwacht die Anwendung der gezielten Maß­
nahmen, die gemäß dem in Absatz 1 genannten Beschluss getroffen 
wurden, auf der Grundlage der in Absatz 1 Buchstabe c genannten 
Berichte und aller sonstigen einschlägigen Informationen, einschließlich 
der Informationen, die sie gemäß Artikel 40 oder 67 anfordern kann, 
wobei sie der Entwicklung der Krise Rechnung trägt. Die Kommission 
erstattet dem Gremium regelmäßig, mindestens jedoch monatlich, über 
diese Überwachung Bericht. 

Ist die Kommission der Auffassung, dass die geplanten oder durch­
geführten gezielten Maßnahmen gemäß Absatz 1 Buchstabe b nicht 
wirksam oder verhältnismäßig sind, so kann sie den Anbieter durch 
Erlass eines Beschlusses nach Anhörung des Gremiums auffordern, 
die Ermittlung oder Anwendung dieser gezielten Maßnahmen zu über­
prüfen. 

(8) Wenn dies angesichts der Entwicklung der Krise angemessen ist, 
kann die Kommission auf Empfehlung des Gremiums den in Absatz 1 
oder Absatz 7 Unterabsatz 2 genannten Beschluss ändern, indem sie 

a) den Widerruf des Beschlusses und – falls angezeigt – die Aufforde­
rung an die sehr große Online-Plattform oder sehr große 
Online-Suchmaschine, die gemäß Absatz 1 Buchstabe b oder Ab­
satz 7 Unterabsatz 2 ermittelten und umgesetzten Maßnahmen nicht 
mehr anwendet, insbesondere wenn die Gründe für solche Maßnah­
men nicht mehr vorliegen; 

b) den in Absatz 3 Buchstabe c genannten Zeitraum um höchstens drei 
Monate verlängert; 
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c) die bei der Anwendung der Maßnahmen gesammelten Erfahrungen, 
insbesondere das mögliche Versäumnis, bei den Maßnahmen die in 
der Charta verankerten Grundrechte zu achten, berücksichtigt. 

(9) Die Anforderungen der Absätze 1 bis 6 gelten für den in diesem 
Artikel genannten Beschluss und dessen Änderung. 

(10) Die Kommission trägt etwaigen Stellungnahmen des Gremiums 
gemäß den Empfehlungen in diesem Artikel weitestgehend Rechnung. 

(11) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem 
Rat nach der Annahme von Beschlüssen gemäß diesem Artikel jährlich, 
in jedem Fall jedoch drei Monate nach dem Ende der Krise, über die 
Anwendung der aufgrund dieser Beschlüsse getroffenen spezifischen 
Maßnahmen Bericht. 

Artikel 37 

Unabhängige Prüfung 

(1) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Online-Suchmaschinen werden mindestens einmal jährlich auf eigene 
Kosten einer unabhängigen Prüfung unterzogen, bei der die Einhaltung 
folgender Pflichten und Verpflichtungszusagen bewertet wird: 

a) die in Kapitel III festgelegten Pflichten, 

b) die Verpflichtungszusagen, die gemäß den in den Artikeln 45 und 46 
genannten Verhaltenskodizes und den in Artikel 48 genannten Kri­
senprotokollen gemacht wurden. 

(2) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Online-Suchmaschinen leisten den Organisationen, die die Prüfungen 
gemäß diesem Artikel durchführen, die erforderliche Unterstützung 
und arbeiten mit ihnen zusammen, damit sie diese Prüfungen wirksam, 
effizient und rechtzeitig durchführen können, unter anderem indem sie 
ihnen Zugang zu allen relevanten Daten und Räumlichkeiten gewähren 
und mündliche oder schriftliche Fragen beantworten. Sie dürfen die 
Durchführung der Prüfung nicht behindern, übermäßig beeinflussen 
oder untergraben. 

Diese Prüfungen sorgen in Bezug auf die Informationen, die sie von den 
Anbietern sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Online-Suchmaschinen und Dritten im Rahmen der Prüfungen, auch 
nach Abschluss der Prüfungen, erhalten, für ein angemessenes Maß 
an Vertraulichkeit und die Einhaltung der Geheimhaltungspflicht. Die 
Einhaltung dieser Anforderung darf sich jedoch nicht nachteilig auf die 
Durchführung der Prüfungen und anderer Bestimmungen dieser Verord­
nung, insbesondere der Bestimmungen über Transparenz, Überwachung 
und Durchsetzung, auswirken. Soweit es für die Zwecke der Trans­
parenzberichtspflichten gemäß Artikel 42 Absatz 4 erforderlich ist, 
sind dem Bericht über die Durchführung der Prüfung gemäß den Ab­
sätzen 4 und 6 dieses Artikels Fassungen des Prüfberichts beizufügen, 
die keine Informationen enthalten, die nach angemessenem Ermessen als 
vertraulich angesehen werden könnten. 

(3) Die Prüfungen gemäß Absatz 1 werden von Stellen durchgeführt, 
die 

a) von dem Anbieter der betreffenden sehr großen Online-Plattform 
oder sehr großen Online-Suchmaschine und jeder juristischen Person, 
die mit diesem Anbieter in Verbindung steht, unabhängig sind und 
sich in keinen Interessenkonflikten mit diesen befinden; insbesondere 
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i) in den 12 Monaten vor Beginn der Prüfung keine prüfungsfrem­
den Leistungen im Zusammenhang mit den geprüften Sachver­
halten für den Anbieter der betreffenden sehr großen 
Online-Plattform oder sehr großen Online-Suchmaschine und 
für mit diesem in Verbindung stehende juristische Personen er­
bracht haben und sich verpflichtet haben, ihnen diese Dienstleis­
tungen in den 12 Monaten nach Abschluss der Prüfung nicht zu 
erbringen, 

ii) für den betreffenden Anbieter einer sehr großen Online-Plattform 
oder sehr großen Online-Suchmaschine und für mit ihm in Ver­
bindung stehende juristische Personen während eines Zeitraums 
von mehr als zehn aufeinanderfolgenden Jahren keine Prüfungs­
leistungen gemäß diesem Artikel erbracht haben, 

iii) die Prüfung nicht gegen Honorare durchführen, die vom Ergeb­
nis der Prüfung abhängen; 

b) nachgewiesene Sachkenntnis auf dem Gebiet des Risikomanage­
ments sowie technische Kompetenzen und Kapazitäten haben, 

c) nachweislich mit Objektivität und gemäß der Berufsethik arbeiten, 
insbesondere aufgrund der Einhaltung von Verhaltenskodizes oder 
der einschlägigen Normen. 

(4) Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen stellen sicher, dass die Stellen, die die Prüfungen 
durchführen, für jede Prüfung einen Prüfbericht anfertigen. Dieser Be­
richt enthält eine schriftliche Begründung sowie mindestens Folgendes: 

a) Name, Anschrift und Kontaktstelle des Anbieters der sehr großen 
Online-Plattform oder sehr großen Online-Suchmaschine, der geprüft 
wird, und Zeitraum, auf den sich die Prüfung bezieht, 

b) Name und Anschrift der Stelle bzw. der Stellen, die die Prüfung 
durchführt bzw. durchführen, 

c) Interessenerklärung, 

d) Beschreibung der konkret geprüften Elemente und der angewandten 
Methode, 

e) Beschreibung und Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse 
aus der Prüfung, 

f) Auflistung der Dritten, die im Rahmen der Prüfung konsultiert 
wurden, 

g) Stellungnahme der Prüfer dazu, ob der geprüfte Anbieter der sehr 
großen Online-Plattform oder sehr großen Online-Suchmaschine den 
in Absatz 1 genannten Pflichten und Verpflichtungszusagen nach­
gekommen ist, und zwar entweder „positiv“, „positiv mit Anmerkun­
gen“ oder „negativ“, 

h) falls die Stellungnahme nicht „positiv“ ist, operative Empfehlungen 
für besondere Maßnahmen im Hinblick auf die Einhaltung aller 
Pflichten und Verpflichtungszusagen und den empfohlenen Zeitrah­
men dafür. 

(5) War die Stelle, die die Prüfung durchgeführt hat, nicht in der 
Lage, bestimmte Elemente zu prüfen oder auf der Grundlage ihrer Un­
tersuchungen eine Stellungnahme abzugeben, so muss der Prüfbericht 
eine Erläuterung der Umstände und der Gründe enthalten, aus denen 
diese Elemente nicht geprüft werden konnten. 
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(6) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen, die keinen „positiven“ Prüfbericht erhalten, tra­
gen die an sie gerichteten operativen Empfehlungen gebührend Rech­
nung und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen zu deren Umsetzung. 
Sie nehmen innerhalb eines Monats nach Erhalt dieser Empfehlungen 
einen Bericht über die Umsetzung der Prüfergebnisse an, in dem sie 
diese Maßnahmen darlegen. Falls sie die operativen Empfehlungen nicht 
umsetzen, begründen sie dies in dem Bericht und legen die alternativen 
Maßnahmen dar, die sie ergriffen haben, um festgestellte Verstöße zu 
beheben. 

(7) Der Kommission ist dazu befugt, gemäß Artikel 87 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch Festlegung der 
erforderlichen Vorschriften für die Durchführung der Prüfungen gemäß 
diesem Artikel zu ergänzen, insbesondere in Bezug auf die erforderli­
chen Vorschriften über die Verfahrensschritte, die Prüfungsmethoden 
und die Berichtsvorlagen für die gemäß diesem Artikel durchgeführten 
Prüfungen. In den delegierten Rechtsakten wird etwaigen freiwilligen 
Prüfungsnormen gemäß Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe e Rechnung 
getragen. 

Artikel 38 

Empfehlungssysteme 

Zusätzlich zu den in Artikel 27 festgelegten Anforderungen legen die 
Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Online-Suchmaschinen, die Empfehlungssysteme verwenden, mindes­
tens eine Option für jedes ihrer Empfehlungssysteme vor, die nicht 
auf Profiling gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 
beruht. 

Artikel 39 

Zusätzliche Transparenz der Online-Werbung 

(1) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen, die Werbung auf ihren Online-Schnittstellen an­
zeigen, stellen die in Absatz 2 genannten Angaben in einem spezi­
fischen Bereich ihrer Online-Schnittstelle zusammen und machen diese 
über Anwendungsprogrammierschnittstellen für den gesamten Zeitraum, 
in dem sie eine Werbung anzeigen, und ein Jahr lang nach der letzten 
Anzeige der Werbung auf ihren Online-Schnittstellen mithilfe eines 
durchsuchbaren und verlässlichen Werkzeugs, das mit mehreren Krite­
rien abgefragt werden kann, öffentlich zugänglich. Sie stellen sicher, 
dass das Archiv keine personenbezogenen Daten der Nutzer enthält, 
denen die Werbung angezeigt wurde oder hätte angezeigt werden kön­
nen, und angemessene Bemühungen unternehmen, um sicherzustellen, 
dass die Informationen präzise und vollständig sind. 

(2) Das Archiv enthält zumindest alle folgenden Angaben: 

a) den Inhalt der Werbung, einschließlich des Namens des Produkts, 
der Dienstleistung oder der Marke und des Gegenstands der Wer­
bung; 

b) die natürliche oder juristische Person, in deren Namen die Werbung 
angezeigt wird; 

c) die natürliche oder juristische Person, die für die Werbung bezahlt 
hat, wenn sich diese Person von der in Buchstabe b genannten 
Person unterscheidet, 
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d) den Zeitraum, in dem die Werbung angezeigt wurde; 

e) ob die Werbung gezielt einer oder mehreren bestimmten Gruppen 
von Nutzern angezeigt werden sollte, und falls ja, welche Hauptpara­
meter zu diesem Zweck verwendet wurden, einschließlich der wich­
tigsten Parameter, die gegebenenfalls zum Ausschluss einer oder 
mehrerer solcher bestimmter Gruppen verwendet werden; 

f) die auf den sehr großen Online-Plattformen gemäß Artikel 26 Ab­
satz 2 veröffentlichte und ermittelte kommerzielle Kommunikation; 

g) die Gesamtzahl der erreichten Nutzer und gegebenenfalls aggregierte 
Zahlen aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaat für die Gruppe oder Grup­
pen von Nutzern, an die die Werbung gezielt gerichtet war. 

(3) In Bezug auf Absatz 2 Buchstaben a, b und c darf das Archiv die 
in diesen Buchstaben genannten Informationen nicht enthalten, wenn ein 
Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder sehr großen 
Online-Suchmaschine den Zugang zu einer bestimmten Werbung auf­
grund mutmaßlicher Rechtswidrigkeit oder Unvereinbarkeit mit seinen 
allgemeinen Geschäftsbedingungen entfernt oder gesperrt hat. In diesem 
Fall enthält das Archiv für die in Rede stehende Werbung die Informa­
tionen gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstaben a bis e bzw. Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i. 

Die Kommission kann nach Konsultation des Gremiums, der einschlä­
gigen zugelassenen Forscher gemäß Artikel 40 und der Öffentlichkeit 
Leitlinien zur Struktur, Organisation und Funktionsweise der in diesem 
Artikel genannten Archive herausgeben. 

Artikel 40 

Datenzugang und Kontrolle 

(1) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen gewähren dem Koordinator für digitale Dienste 
am Niederlassungsort oder der Kommission auf deren begründetes Ver­
langen innerhalb einer darin genannten angemessenen Frist Zugang zu 
den Daten, die für die Überwachung und Bewertung der Einhaltung 
dieser Verordnung erforderlich sind. 

(2) Die Koordinatoren für digitale Dienste und die Kommission ver­
wenden die Daten, auf die gemäß Absatz 1 zugegriffen wurde, aus­
schließlich zur Überwachung und Bewertung der Einhaltung dieser Ver­
ordnung, und sie berücksichtigen dabei gebührend die Rechte und In­
teressen der betroffenen Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder 
sehr großer Online-Suchmaschinen und Nutzer, einschließlich des 
Schutzes personenbezogener Daten, des Schutzes vertraulicher Informa­
tionen, insbesondere von Geschäftsgeheimnissen, und der Aufrechterhal­
tung der Sicherheit ihres Dienstes. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 erläutern die Anbieter sehr großer 
Online-Plattformen oder sehr großer Online-Suchmaschinen auf Verlan­
gen des Koordinators für digitale Dienste am Niederlassungsort oder der 
Kommission die Gestaltung, die Logik, die Funktionsweise und die 
Tests ihrer algorithmischen Systeme einschließlich ihrer Empfehlungs­
systeme. 
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(4) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen gewähren auf begründetes Verlangen des Koor­
dinators für digitale Dienste am Niederlassungsort innerhalb einer darin 
genannten angemessenen Frist zugelassenen Forschern, die die Anfor­
derungen in Absatz 8 dieses Artikels erfüllen, Zugang zu Daten zum 
ausschließlichen Zweck der Durchführung von Forschungsarbeiten, die 
zur Aufspürung, zur Ermittlung und zum Verständnis systemischer Ri­
siken in der Union gemäß Artikel 34 Absatz 1 beitragen, auch in Bezug 
auf die Bewertung der Angemessenheit, der Wirksamkeit und der Aus­
wirkungen der Risikominderungsmaßnahmen gemäß Artikel 35. 

(5) Innerhalb von 15 Tagen nach Eingang eines Verlangens gemäß 
Absatz 4 können Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr 
großer Online-Suchmaschinen den Koordinator für digitale Dienste am 
Niederlassungsort ersuchen, das Verlangen zu ändern, wenn sie sich aus 
einem der beiden folgenden Gründe außerstande sehen, Zugang zu den 
angeforderten Daten zu gewähren: 

a) sie haben keinen Zugriff auf die Daten; 

b) die Gewährung des Zugangs zu den Daten führt zu erheblichen 
Schwachstellen bei der Sicherheit ihres Dienstes oder beim Schutz 
vertraulicher Informationen, insbesondere von Geschäftsgeheimnis­
sen. 

(6) Änderungsanträge nach Absatz 5 müssen Vorschläge für eine 
oder mehrere Alternativen enthalten, wie der Zugang zu den angefor­
derten Daten oder zu anderen Daten gewährt werden kann, die für die 
Zwecke des Verlangens angemessen und ausreichend sind. 

Der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort entscheidet 
innerhalb von 15 Tagen über den Änderungsantrag und teilt dem An­
bieter der sehr großen Online-Plattforme oder sehr großen 
Online-Suchmaschine den betreffenden Beschluss sowie das gegebenen­
falls geänderte Verlangen mit der neuen Frist für dessen Erfüllung mit. 

(7) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen erleichtern und gewähren den Zugang zu Daten 
gemäß den Absätzen 1 und 4 über geeignete Schnittstellen, die in dem 
Verlangen angegeben sind, einschließlich Online-Datenbanken oder An­
wendungsprogrammierschnittstellen. 

(8) Auf hinreichend begründeten Antrag von Forschern erkennt der 
Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort solchen For­
schern für spezifische im Antrage genannte Forschungsarbeiten den 
Status von „zugelassenen Forschern“ zu und reicht bei einem Anbieter 
einer sehr großen Online-Plattform oder sehr großen 
Online-Suchmaschine ein begründetes Verlangen auf Datenzugang ge­
mäß Absatz 4 ein, sofern die Forscher nachweisen, dass sie alle folgen­
den Bedingungen erfüllen: 

a) sie sind einer Forschungseinrichtung im Sinne von Artikel 2 Num­
mer 1 der Richtlinie (EU) 2019/790 angeschlossen; 

b) sie sind unabhängig von kommerziellen Interessen; 

c) ihr Antrag gibt Aufschluss über die Finanzierung der Forschung; 
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d) sie sind in der Lage, die mit jedem Verlangen verbundenen beson­
deren Anforderungen an die Datensicherheit und die Vertraulichkeit 
einzuhalten und personenbezogene Daten zu schützen, und sie be­
schreiben in ihrem Verlangen die angemessenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, die sie hierzu getroffen haben; 

e) in ihrem Antrag wird nachgewiesen, dass der Zugang zu den Daten 
und die beantragten Fristen für die Zwecke ihrer Forschungsarbeiten 
notwendig und verhältnismäßig sind und dass die erwarteten Ergeb­
nisse dieser Forschung zu den in Absatz 4 genannten Zwecken bei­
tragen werden; 

f) die geplanten Forschungstätigkeiten werden zu den in Absatz 4 ge­
nannten Zwecken durchgeführt; 

g) sie haben sich dazu verpflichtet, ihre Forschungsergebnisse innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums nach Abschluss der Forschungsarbei­
ten und unter Berücksichtigung der Rechte und Interessen der Nutzer 
des betreffenden Dienstes im Einklang mit der Verordnung (EU) 
2016/679 kostenlos öffentlich zugänglich zu machen. 

Der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort unterrichtet 
die Kommission und das Gremium über den Eingang von Verlangen 
gemäß diesem Absatz. 

(9) Forscher können ihr Verlangen auch beim Koordinator für digi­
tale Dienste des Mitgliedstaats der Forschungsorganisation, der sie an­
geschlossen sind, einreichen. Nach Eingang des Verlangens gemäß die­
sem Absatz führt der Koordinator für digitale Dienste eine Anfangs­
bewertung durch, ob die jeweiligen Forscher alle in Absatz 8 genannten 
Bedingungen erfüllen. Der jeweilige Koordinator für digitale Dienste 
übermittelt anschließend das Verlangen zusammen mit den von den 
jeweiligen Forschern eingereichten Belegen und der Anfangsbewertung 
an den Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort. Der Ko­
ordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort trifft die Entschei­
dung, ob einem Forscher unverzüglich der Status eines „zugelassenen 
Forschers“ zuerkannt wird. 

Während der bereitgestellten ersten Bewertung gebührend Rechnung zu 
tragen ist, liegt die endgültige Entscheidung über die Zuerkennung des 
Status eines „zugelassenen Forschers“ gemäß Absatz 8 in der Zuständig­
keit des Koordinators für digitale Dienste am Niederlassungsort. 

(10) Der Koordinator für digitale Dienste, der den Status eines zu­
gelassenen Forschers zuerkannt und bei Anbietern sehr großer 
Online-Plattformen oder sehr großer Online-Suchmaschinen das begrün­
dete Verlangen auf Datenzugang zugunsten eines zugelassenen For­
schers eingereicht hat, trifft eine Entscheidung über die Beendigung 
des Zugangs, wenn er nach einer Untersuchung von sich aus oder auf 
der Grundlage von Informationen Dritter feststellt, dass der zugelassene 
Forscher die in Absatz 8 genannten Bedingungen nicht mehr erfüllt, und 
unterrichtet den betroffenen Anbieter der sehr großen Online-Plattform 
oder sehr großen Online-Suchmaschine über die Entscheidung. Vor der 
Beendigung des Zugangs erteilt der Koordinator für digitale Dienste 
dem zugelassenen Forscher die Gelegenheit, zu den Untersuchungs­
ergebnissen und zu der Absicht, den Zugang zu beenden, Stellung zu 
nehmen. 

(11) Die Koordinatoren für digitale Dienste am Niederlassungsort 
teilen dem Gremium die Namen und Kontaktangaben der natürlichen 
Personen oder Einrichtungen, denen sie gemäß Absatz 8 den Status 
eines ‚„zugelassenen Forschers“ zuerkannt haben, sowie den Zweck 
der Forschungsarbeiten, für die der Antrag gestellt wurde, mit oder 
sie übermitteln dem Gremium diese Informationen, wenn der Daten­
zugang gemäß Absatz 10 beendet wurde. 
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(12) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen gewähren unverzüglich Zugang zu Daten, ein­
schließlich – soweit dies technisch möglich ist – zu Daten in Echtzeit 
vorausgesetzt, die Daten sind Forschern, auch Forschern, die mit ge­
meinnützigen Einrichtungen, Organisationen und Vereinigungen verbun­
den sind, die die in Absatz 8 Buchstaben b, c, d und e genannten 
Bedingungen erfüllen und die Daten ausschließlich zu Forschungszwe­
cken verwenden, die zur Aufdeckung, Identifizierung und zum Ver­
ständnis systemischer Risiken in der Union gemäß Artikel 34 Absatz 1 
beitragen, über ihre Online-Schnittstelle öffentlich zugänglich. 

(13) Die Kommission erlässt nach Anhörung des Gremiums dele­
gierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zur Festlegung 
der technischen Bedingungen, unter denen die Anbieter sehr großer 
Online-Plattformen oder sehr großer Online-Suchdienste Daten gemäß 
den Absätzen 1 und 4 zur Verfügung stellen müssen, und der Zwecke, 
für die die Daten verwendet werden dürfen. In diesen delegierten 
Rechtsakten werden die besonderen Bedingungen festgelegt, nach denen 
eine solche Datenweitergabe an Forscher im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2016/679 erfolgen darf und die einschlägigen objek­
tiven Indikatoren sowie die Verfahren und erforderlichenfalls die un­
abhängigen Beratungsmechanismen zur Unterstützung der Datenweiter­
gabe, wobei die Rechte und Interessen der Anbieter sehr großer 
Online-Plattformen oder sehr großer Online-Suchmaschinen und der 
Nutzer zu berücksichtigen sind, einschließlich des Schutzes vertraulicher 
Informationen, insbesondere von Geschäftsgeheimnissen, und der Auf­
rechterhaltung der Sicherheit ihres Dienstes. 

Artikel 41 

Compliance-Abteilung 

(1) Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen richten eine Compliance-Abteilung ein, die un­
abhängig von ihren operativen Abteilungen ist und aus einem oder 
mehreren Compliance-Beauftragten besteht, einschließlich des Leiters 
der Compliance-Abteilung. Diese Compliance-Abteilung verfügt über 
ausreichend Autorität, Befugnisse und Ressourcen sowie über Zugang 
zum Leitungsorgan des Anbieters der sehr großen Online-Plattform oder 
sehr großen Online-Suchmaschine, um die Einhaltung dieser Verord­
nung durch den betreffenden Anbieter zu überwachen. 

(2) Das Leitungsorgan des Anbieters der sehr großen 
Online-Plattform oder sehr großen Online-Suchmaschine stellt sicher, 
dass die Compliance-Beauftragten über die zur Erfüllung der in Absatz 3 
genannten Aufgaben erforderlichen beruflichen Qualifikationen, Kennt­
nisse, Erfahrungen und Fähigkeiten verfügen. 

Das Leitungsorgan des Anbieters der sehr großen Online-Plattform oder 
sehr großen Online-Suchmaschine stellt sicher, dass es sich bei dem 
Leiter der Compliance-Abteilung um eine unabhängige Führungskraft 
handelt, die eigens für die Compliance-Abteilung zuständig ist. 

▼B



 

02022R2065 — DE — 27.10.2022 — 000.007 — 44 

Der Leiter der Compliance-Abteilung untersteht direkt dem Leitungs­
organ des Anbieters der sehr großen Online-Plattform oder sehr großen 
Online-Suchmaschine und kann Bedenken äußern und dieses Organ 
warnen, falls in Artikel 34 genannte Risiken oder die Nichteinhaltung 
dieser Verordnung den Anbieter der sehr großen Online-Plattform oder 
sehr großen Online-Suchmaschine betreffen oder betreffen könnten, un­
beschadet der Zuständigkeiten des Leitungsorgans in seinen Aufsichts- 
und Leitungsfunktionen. 

Der Leiter der Compliance-Abteilung darf nicht ohne vorherige Zustim­
mung des Leitungsorgans des Anbieters der sehr großen 
Online-Plattform oder sehr großen Online-Suchmaschine abgelöst 
werden. 

(3) Compliance-Beauftragte haben folgende Aufgaben: 

a) Zusammenarbeit mit dem Koordinator für digitale Dienste am Nie­
derlassungsort und mit der Kommission für die Zwecke dieser Ver­
ordnung; 

b) Gewährleistung, dass alle in Artikel 34 genannten Risiken ermittelt 
und ordnungsgemäß gemeldet werden, und dass angemessene, ver­
hältnismäßige und wirksame Risikominderungsmaßnahmen gemäß 
Artikel 35 ergriffen werden; 

c) Organisation und Beaufsichtigung der Tätigkeiten des Anbieters der 
sehr großen Online-Plattform oder sehr großen Online-Suchmaschine 
im Zusammenhang mit der unabhängigen Prüfung gemäß Artikel 37; 

d) Information und Beratung des Managements und der Mitarbeiter des 
Anbieters der sehr großen Online-Plattform oder sehr großen 
Online-Suchmaschine über die einschlägigen Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung; 

e) Überwachung, dass der Anbieter der sehr großen Online-Plattform 
oder sehr großen Online-Suchmaschine seinen Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung nachkommt; 

f) gegebenenfalls Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungszusa­
gen, die der Anbieter der sehr großen Online-Plattform oder sehr 
großen Online-Suchmaschine im Rahmen der Verhaltenskodizes ge­
mäß den Artikeln 45 und 46 oder der Krisenprotokolle gemäß Ar­
tikel 48 gemacht hat. 

(4) Anbieter sehr großer Online-Plattform oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen teilen dem Koordinator für digitale Dienste am 
Niederlassungsort und der Kommission die Namen und die Kontakt­
angaben des Leiters der Compliance-Abteilung mit. 

(5) Das Leitungsorgan des Anbieters der sehr großen 
Online-Plattform oder sehr großen Online-Suchmaschine übernimmt 
die Festlegung, Beaufsichtigung und Haftung der bzw. für die Umset­
zung der Unternehmensführungsregelungen des Anbieters, die für die 
Unabhängigkeit der Compliance-Abteilung sorgen, einschließlich der 
Aufgabenverteilung innerhalb der Organisation des Anbieters der sehr 
großen Online-Plattform oder sehr großen Online-Suchmaschine, der 
Vermeidung von Interessenkonflikten und des verantwortungsvollen 
Umgangs mit den gemäß Artikel 34 ermittelten systemischen Risiken. 
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(6) Das Leitungsorgan billigt und überprüft regelmäßig, mindestens 
jedoch einmal jährlich, die Strategien und Maßnahmen für das Angehen, 
das Management, die Überwachung und die Minderung der gemäß 
Artikel 34 ermittelten Risiken, denen die sehr große Online-Plattform 
oder sehr großen Online-Suchmaschine ausgesetzt ist oder ausgesetzt 
sein könnte. 

(7) Das Leitungsorgan widmet der Prüfung der mit dem Risikoma­
nagement verbundenen Maßnahmen ausreichend Zeit. Es beteiligt sich 
aktiv an den Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Risikomana­
gement und sorgt dafür, dass für das Management der gemäß Artikel 34 
ermittelten Risiken angemessene Ressourcen zugewiesen werden. 

Artikel 42 

Transparenzberichtspflichten 

(1) Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen veröffentlichen spätestens zwei Monate nach 
dem in Artikel 33 Absatz 6 Unterabsatz 2 genannten Anwendungs­
beginn und danach mindestens alle sechs Monate die in Artikel 15 ge­
nannten Berichte. 

(2) Die von Anbietern sehr großer Online-Suchmaschinen veröffent­
lichten Berichte gemäß Absatz 1 dieses Artikels enthalten zusätzlich zu 
den in Artikel 15 und Artikel 24 Absatz 1 genannten Informationen 
folgende Angaben: 

a) die personellen Ressourcen, die der Anbieter einer sehr großen 
Online-Plattform für die Moderation von Inhalten in Bezug auf 
den in der Union angebotenen Dienst – aufgeschlüsselt nach jeder 
einschlägigen Amtssprache der Mitgliedstaaten – einsetzt, einschließ­
lich für die Einhaltung der Verpflichtungen gemäß der Artikel 16 
und 22 sowie für die Einhaltung der Verpflichtungen gemäß Arti­
kel 20; 

b) die Qualifikationen und Sprachkenntnisse der Personen, die die unter 
Buchstabe a genannten Tätigkeiten durchführen, sowie die Schulung 
und Unterstützung dieses Personals; 

c) die Indikatoren für die Genauigkeit und damit zusammenhängende 
Informationen gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe e, aufgeschlüs­
selt nach jeder Amtssprache der Mitgliedstaaten. 

Die Berichte werden mindestens in einer der Amtssprachen der Mit­
gliedstaaten veröffentlicht. 

(3) Zusätzlich zu den in Artikel 24 Absatz 2 genannten Informatio­
nen nehmen Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen die durchschnittliche monatliche Zahl der Nutzer 
für jeden Mitgliedstaat in die in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Berichte auf. 

(4) Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen übermitteln dem Koordinator für digitale Dienste 
am Niederlassungsort und der Kommission spätestens drei Monate nach 
Eingang des Prüfberichts gemäß Artikel 37 Absatz 4 unverzüglich nach 
Abschluss folgende Unterlagen und machen sie öffentlich zugänglich: 

a) einen Bericht über die Ergebnisse der Risikobewertung gemäß Ar­
tikel 34, 
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b) die gemäß Artikel 35 Absatz 1 getroffenen besonderen Abhilfemaß­
nahmen, 

c) den in Artikel 37 Absatz 4 genannten Prüfbericht, 

d) den in Artikel 37 Absatz 6 genannten Bericht über die Umsetzung 
der Prüfergebnisse, 

e) gegebenenfalls Informationen über die Konsultationen, die der An­
bieter zur Unterstützung der Risikobewertungen und der Gestaltung 
der Risikominderungsmaßnahmen durchgeführt hat. 

(5) Ist ein Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder sehr 
großen Online-Suchmaschine der Auffassung, dass die Veröffentlichung 
von Informationen gemäß Absatz 4 zur Offenlegung vertraulicher Infor­
mationen dieses Anbieters oder der Nutzer führen, erhebliche Schwach­
stellen für die Sicherheit seines Dienstes verursachen, die öffentliche 
Sicherheit beeinträchtigen oder Nutzern schaden könnte, so kann der 
Anbieter diese Informationen aus den öffentlich zugänglichen Berichten 
entfernen. In diesem Fall übermittelt der Anbieter dem Koordinator für 
digitale Dienste am Niederlassungsort und der Kommission die voll­
ständigen Berichte zusammen mit einer Begründung für die Entfernung 
der Informationen aus den öffentlich zugänglichen Berichten. 

Artikel 43 

Aufsichtsgebühren 

(1) Die Kommission erhebt von den Anbietern sehr großer 
Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen bei ihrer 
Benennung gemäß Artikel 33 eine jährliche Aufsichtsgebühr. 

(2) Der Gesamtbetrag der jährlichen Aufsichtsgebühren deckt die 
geschätzten Kosten, die der Kommission im Zusammenhang mit ihren 
Aufsichtsaufgaben im Rahmen dieser Verordnung entstehen, insbeson­
dere die Kosten im Zusammenhang mit der Benennung gemäß Arti­
kel 33, der Einrichtung, der Pflege und dem Betrieb der Datenbank 
gemäß Artikel 24 Absatz 5 und dem Informationsaustauschsystem ge­
mäß Artikel 85, den Befassungen gemäß Artikel 59, der Unterstützung 
des Ausschusses gemäß Artikel 62 und den Aufsichtsaufgaben gemäß 
Artikel 56 und Kapitel IV Abschnitt 4. 

(3) Anbietern sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Online-Suchmaschinen wird jährlich eine Aufsichtsgebühr für jeden 
Dienst berechnet, für den sie gemäß Artikel 33 benannt wurden. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der 
Höhe der jährlichen Aufsichtsgebühr für jeden Anbieter einer sehr gro­
ßen Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine. 
Beim Erlass dieser Durchführungsrechtsakte wendet die Kommission 
die in dem in Absatz 4 des vorliegenden Artikels genannten delegierten 
Rechtsakt festgelegte Methodik an und beachtet die in Absatz 5 des 
vorliegenden Artikels genannten Grundsätze. Diese Durchführungs­
rechtsakte werden nach dem in Artikel 88 genannten Beratungsverfah­
ren erlassen. 

▼B
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(4) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 87 delegierte Rechtsakte 
und legt die detaillierte Methodik und entsprechende Verfahren für 
Folgendes fest: 

a) die Festlegung der Kosten gemäß Absatz 2; 

b) die Festlegung der einzelnen jährlichen Aufsichtsgebühren gemäß 
Absatz 5 Buchstaben b und c; 

c) die Festlegung des maximalen Gesamtgrenzwerts gemäß Absatz 5 
Buchstabe c; und 

d) die für die Durchführung der Zahlung erforderlichen Einzelheiten. 

Beim Erlass dieser delegierten Rechtsakte beachtet die Kommission die 
in Absatz 5 des vorliegenden Artikels genannten Grundsätze. 

(5) Der Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 3 und der delegierte 
Rechtsakt gemäß Absatz 4 entsprechen den folgenden Grundsätzen: 

a) bei der Schätzung des Gesamtbetrags der jährlichen Aufsichtsgebühr 
werden die im Vorjahr angefallenen Kosten berücksichtigt; 

b) die jährliche Aufsichtsgebühr steht im Verhältnis zur durchschnitt­
lichen monatlichen Zahl der aktiven Nutzer in der Union jeder ge­
mäß Artikel 33 benannten sehr großen Online-Plattform oder jeder 
sehr großen Online-Suchmaschine; 

c) der Gesamtbetrag der jährlichen Aufsichtsgebühr, die einem be­
stimmten Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder einer 
sehr großen Suchmaschine in Rechnung gestellt wird, darf in keinem 
Fall 0,05 % seiner weltweiten Jahresnettoeinnahmen im vorangegan­
genen Geschäftsjahr übersteigen. 

(6) Die einzelnen jährlichen Aufsichtsgebühren, die gemäß Absatz 1 
in Rechnung gestellt werden, stellen externe zweckgebundene Einnah­
men im Sinne von Artikel 21 Absatz 5 der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) dar. 

(7) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem 
Rat jährlich Bericht über den Gesamtbetrag der Kosten, die für die 
Erfüllung der Aufgaben gemäß dieser Verordnung entstanden sind, 
und über den Gesamtbetrag der einzelnen jährlichen Aufsichtsgebühren, 
die im Vorjahr erhoben wurden. 

ABSCHNITT 6 

Sonstige Bestimmungen über Sorgfaltspflichten 

Artikel 44 

Normen 

(1) Die Kommission konsultiert das Gremium und unterstützt und 
fördert die Entwicklung und Umsetzung freiwilliger Normen, die ein­
schlägige europäische und internationale Normungsgremien zumindest 
in Bezug auf folgende Bereiche festlegen: 

a) elektronische Übermittlung von Meldungen nach Artikel 16; 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaus­
haltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 
Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) 
Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 
(ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).
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b) Vorlagen, Gestaltungs- und Verfahrensnormen für eine benutzer­
freundliche Kommunikation mit den Nutzern über Beschränkungen, 
die sich aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen und deren Än­
derungen ergeben; 

c) elektronische Übermittlung von Meldungen durch vertrauenswürdige 
Hinweisgeber nach Artikel 22, auch über Anwendungsprogrammier­
schnittstellen; 

d) besondere Schnittstellen, einschließlich Anwendungsprogrammier­
schnittstellen, welche die Erfüllung in den Artikeln 39 und 40 fest­
gelegten Pflichten erleichtern; 

e) Prüfung sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Online-Suchmaschinen gemäß Artikel 37; 

f) Interoperabilität der in Artikel 39 Absatz 2 genannten Werbearchive; 

g) Datenübermittlung zwischen Werbevermittlern im Rahmen der 
Transparenzpflichten nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstaben b, c 
und d; 

h) technische Maßnahmen, die die Einhaltung der in dieser Verordnung 
enthaltenen Verpflichtungen in Bezug auf Werbung ermöglichen, 
einschließlich der Verpflichtungen in Bezug auf eine deutlich sicht­
bare Kennzeichnung von Werbung und kommerzieller Kommunika­
tion gemäß Artikel 26; 

i) Auswahlschnittstellen und Darstellung von Informationen über die 
Hauptparameter verschiedener Arten von Empfehlungssystemen ge­
mäß den Artikeln 27 und 38; 

j) Normen für gezielte Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger im 
Internet. 

(2) Die Kommission unterstützt die Überarbeitung der Normen unter 
Berücksichtigung der Entwicklung der Technik und des Verhaltens der 
Nutzer der betreffenden Dienste. Die einschlägigen Informationen über 
die Überarbeitung der Normen müssen öffentlich verfügbar und leicht 
zugänglich sein. 

Artikel 45 

Verhaltenskodizes 

(1) Die Kommission und das Gremium fördern und erleichtern die 
Ausarbeitung von freiwilligen Verhaltenskodizes auf Unionsebene, um 
zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnung beizutragen, wo­
bei sie insbesondere den besonderen Herausforderungen Rechnung tra­
gen, die mit der Bekämpfung verschiedener Arten rechtswidriger Inhalte 
und systemischer Risiken im Einklang mit dem Unionsrecht, insbeson­
dere in Bezug auf den Wettbewerb und den Schutz personenbezogener 
Daten, verbunden sind. 

(2) Treten erhebliche systemische Risiken im Sinne des Artikels 34 
Absatz 1 auf, die mehrere sehr große Online-Plattformen oder sehr 
große Online-Suchmaschinen betreffen, kann die Kommission die 
betreffenden Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder die betref­
fenden Anbieter sehr großer Online-Suchmaschinen und gegebenenfalls 
andere Anbieter sehr großer Online-Plattformen, sehr großer 
Online-Suchmaschinen, von Online-Plattformen und von Vermittlungs­
diensten sowie zuständige Behörden, Organisationen der Zivilgesell­
schaft und andere einschlägige Akteure auffordern, sich an der Aus­
arbeitung von Verhaltenskodizes zu beteiligen; dabei können unter an­
derem auch Verpflichtungen zur Ergreifung spezifischer Risikomin­
derungsmaßnahmen sowie ein Rahmen für die regelmäßige Bericht­
erstattung über alle ergriffenen Maßnahmen und deren Ergebnisse fest­
gelegt werden. 

▼B
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(3) Bei der Umsetzung der Absätze 1 und 2 setzen sich die Kommis­
sion und das Gremium sowie gegebenenfalls andere Stellen dafür ein, 
dass in den Verhaltenskodizes die damit verfolgten spezifischen Ziele 
klar dargelegt werden und wesentliche Leistungsindikatoren enthalten 
sind, um die Verwirklichung dieser Ziele zu messen, und dass die 
Kodizes den Bedürfnissen und Interessen aller Beteiligten, und ins­
besondere der Bürger, auf Unionsebene gebührend Rechnung tragen. 
Darüber hinaus bemühen sich die Kommission und das Gremium, 
dass die Beteiligten der Kommission und ihren jeweiligen Koordinato­
ren für digitale Dienste am Niederlassungsort regelmäßig über alle er­
griffenen Maßnahmen und deren Ergebnisse Bericht erstatten, gemessen 
anhand der wesentlichen Leistungsindikatoren in den Kodizes. Die we­
sentlichen Leistungsindikatoren und die Berichtspflichten tragen den 
Größen- und Kapazitätsunterschieden der einzelnen Beteiligten Rech­
nung. 

(4) Die Kommission und das Gremium bewerten, ob die Verhaltens­
kodizes den in den Absätzen 1 und 3 genannten Zielen entsprechen, und 
überwachen und bewerten regelmäßig die Erreichung der damit verfolg­
ten Ziele und berücksichtigen dabei die gegebenenfalls darin enthaltenen 
wesentlichen Leistungsindikatoren. Sie veröffentlichen ihre Schlussfol­
gerungen. 

Die Kommission und das Gremium fördern und erleichtern zudem die 
regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Verhaltenskodizes. 

Im Falle eines systematischen Verstoßes gegen die Verhaltenskodizes 
können die Kommission und das Gremium die Unterzeichner der Ver­
haltenskodizes auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

Artikel 46 

Verhaltenskodizes für Online-Werbung 

(1) Die Kommission fördert und erleichtert die Ausarbeitung von 
freiwilligen Verhaltenskodizes auf Unionsebene durch Anbieter von 
Online-Plattformen und andere einschlägige Diensteanbieter, einschließ­
lich Anbieter von Vermittlungsdiensten für Online-Werbung, andere 
Akteuren entlang der Wertschöpfungskette der programmgesteuerten 
Werbung oder Organisationen, die Nutzer vertreten, und Organisationen 
der Zivilgesellschaft oder einschlägige Behörden, um über die Anforde­
rungen der Artikel 26 und 39 hinaus zu mehr Transparenz für Akteure 
entlang der Wertschöpfungskette der Online-Werbung beizutragen. 

(2) Die Kommission setzt sich dafür ein, dass mit den Verhaltens­
kodizes eine wirksame Informationsübermittlung unter uneingeschränk­
ter Achtung der Rechte und Interessen aller Beteiligten sowie ein wett­
bewerbsorientiertes, transparentes und faires Umfeld in der 
Online-Werbung im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen 
Recht, insbesondere in Bezug auf den Wettbewerb und den Schutz der 
Privatsphäre und personenbezogener Daten, angestrebt werden. Die 
Kommission setzt sich dafür ein, dass sich die Verhaltenskodizes min­
destens auf Folgendes erstrecken: 

a) die Übermittlung von Informationen, die sich im Besitz von Anbie­
tern von Vermittlungsdiensten für Online-Werbung befinden, an die 
Nutzer hinsichtlich der Anforderungen gemäß Artikel 26 Absatz 1 
Buchstaben b, c und d; 

▼B
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b) die Übermittlung von Informationen, die sich im Besitz von Anbie­
tern von Vermittlungsdiensten für Online-Werbung befinden, an die 
Archive gemäß Artikel 39; 

c) aussagekräftige Informationen über die Monetarisierung von Daten. 

(3) Die Kommission fördert die Ausarbeitung von Verhaltenskodizes 
bis zum 18. Februar 2025 und ihre Anwendung bis zum 18. August 
2025. 

(4) Die Kommission fordert alle Akteure entlang der Wertschöp­
fungskette der Online-Werbung nach Absatz 1 auf, die in den Verhal­
tenskodizes festgelegten Verpflichtungen zu fördern und sie einzuhalten. 

Artikel 47 

Verhaltenskodizes in Bezug auf die Barrierefreiheit 

(1) Die Kommission fördert und erleichtert die Ausarbeitung von 
Verhaltenskodizes auf Unionsebene mit Beteiligung von Anbietern 
von Online-Plattformen und anderen einschlägigen Diensteanbietern, 
Organisationen, die Nutzer vertreten, Organisationen der Zivilgesell­
schaft oder einschlägigen Behörden, um eine uneingeschränkte und 
wirksame gleichberechtigte Beteiligung zu fördern, indem der Zugang 
zu Online-Diensten verbessert wird, die durch ihre ursprüngliche Kon­
zeption oder spätere Anpassung den besonderen Bedürfnissen von Men­
schen mit Behinderungen Rechnung tragen. 

(2) Die Kommission setzt sich dafür ein, dass mit den Verhaltens­
kodizes das Ziel verfolgt wird, die Barrierefreiheit dieser Dienste im 
Einklang mit dem Unionsrecht und den nationalen Rechtsvorschriften 
sicherzustellen, um ihre vorhersehbare Nutzung durch Menschen mit 
Behinderungen zu maximieren. Die Kommission setzt sich dafür ein, 
dass sich die Verhaltenskodizes mindestens auf folgende Ziele beziehen: 

a) Konzeption und Anpassung von Diensten, um sie für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich zu machen, indem sie wahrnehmbar, be­
dienbar, verständlich und robust gestaltet werden; 

b) Erläuterung, wie die Dienste die geltenden Anforderungen an die 
Barrierefreiheit erfüllen, und Bereitstellung dieser Informationen für 
die Öffentlichkeit in einer Weise, dass sie für Menschen mit Behin­
derungen zugänglich sind; 

c) Bereitstellung von Informationen, Formulare und Maßnahmen nach 
dieser Verordnung in einer Weise, dass sie leicht auffindbar, leicht 
verständlich und für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind. 

(3) Die Kommission fördert die Ausarbeitung von Verhaltenskodizes 
bis zum 18. Februar 2025 und ihre Anwendung bis zum 18. August 
2025. 

Artikel 48 

Krisenprotokolle 

(1) Das Gremium kann der Kommission empfehlen, gemäß den Ab­
sätzen 2, 3 und 4 die Ausarbeitung von freiwilligen Krisenprotokollen 
zur Bewältigung von Krisensituationen einzuleiten Diese Situationen 
sind strikt auf außergewöhnliche Umstände beschränkt, die die öffent­
liche Sicherheit oder Gesundheit beeinträchtigen. 

▼B
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(2) Die Kommission fördert und erleichtert die Beteiligung von An­
bietern sehr großer Online-Plattformen, sehr großer Online-Suchmaschi­
nen und gegebenenfalls anderer Online-Plattformen oder anderer 
Online-Suchmaschinen sich an der Ausarbeitung, Erprobung und An­
wendung dieser Krisenprotokolle zu beteiligen. Die Kommission ist 
bestrebt, sicherzustellen, dass diese Krisenprotokolle eine oder mehrere 
der folgenden Maßnahmen umfassen: 

a) hervorgehobene Darstellung von Informationen über die Krisensitua­
tion, die von den Behörden der Mitgliedstaaten oder auf Unions­
ebene oder je nach Krisenkontext von anderen einschlägigen zuver­
lässigen Stellen bereitgestellt werden; 

b) Gewährleistung, dass der Anbieter von Vermittlungsdiensten eine 
spezifische Kontaktstelle für das Krisenmanagement benennt; gege­
benenfalls kann dies die in Artikel 11 genannte elektronische Kon­
taktstelle sein, oder – bei Anbietern einer sehr großen Online-Platt­
form oder einer sehr großen Online-Suchmaschine – der in Artikel 41 
genannte Compliance-Beauftragte; 

c) gegebenenfalls Anpassung der Ressourcen, die für die Erfüllung der 
Verpflichtungen gemäß den Artikeln 16, 20, 22, 23 und 35 vorgese­
hen sind, an den durch die Krisensituation entstandenen Bedarf. 

(3) Die Kommission bezieht gegebenenfalls die Behörden der Mit­
gliedstaaten in die Ausarbeitung, Erprobung und Überwachung der An­
wendung der Krisenprotokolle ein, und kann auch die Einrichtungen 
und sonstigen Stellen der Union einbeziehen. Die Kommission kann 
gegebenenfalls auch Organisationen der Zivilgesellschaft oder andere 
einschlägige Organisationen in die Ausarbeitung der Krisenprotokolle 
einbeziehen. 

(4) Die Kommission setzt sich dafür ein, dass alle folgenden Ele­
mente in den Krisenprotokollen klar dargelegt werden: 

a) die spezifischen Parameter zur Bestimmung der besonderen außer­
gewöhnlichen Umstände, denen mit dem Krisenprotokoll begegnet 
werden soll, und die damit verfolgten Ziele; 

b) die Rolle der einzelnen Beteiligten und die Maßnahmen, die sie in 
Vorbereitung und nach Aktivierung des Krisenprotokolls zu ergrei­
fen haben; 

c) ein klares Verfahren, um zu bestimmen, wann das Krisenprotokoll zu 
aktivieren ist; 

d) ein klares Verfahren zur Bestimmung des Zeitraums, in dem die 
nach Aktivierung des Krisenprotokolls zu ergreifenden Maßnahmen 
durchzuführen sind und der strikt auf das zur Bewältigung der be­
sonderen außergewöhnlichen Umstände erforderliche Maß be­
schränkt ist; 

e) Schutzvorkehrungen zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf 
die Ausübung der in der Charta verankerten Grundrechte, insbeson­
dere der Meinungs- und Informationsfreiheit und des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung; 

f) ein Verfahren für die öffentliche Berichterstattung über alle ergriffe­
nen Maßnahmen, ihre Dauer und ihre Ergebnisse nach Beendigung 
der Krisensituation. 

▼B
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(5) Ist die Kommission der Auffassung, dass ein Krisenprotokoll der 
Krisensituation nicht wirksam begegnet oder die Ausübung der in Ab­
satz 4 Buchstabe e genannten Grundrechte nicht schützt, fordert sie die 
Beteiligten auf, das Krisenprotokoll zu überarbeiten, auch durch die 
Ergreifung zusätzlicher Maßnahmen. 

KAPITEL IV 

UMSETZUNG, ZUSAMMENARBEIT, SANKTIONEN UND 
DURCHSETZUNG 

ABSCHNITT 1 

Zuständige Behörden und nationale Koordinatoren für digitale 
Dienste 

Artikel 49 

Zuständige Behörden und Koordinatoren für digitale Dienste 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere zuständige Be­
hörden, die für die Beaufsichtigung der Anbieter von Vermittlungsdiens­
ten und die Durchsetzung dieser Verordnung zuständig sind (im Fol­
genden „zuständige Behörden“). 

(2) Die Mitgliedstaaten benennen eine der zuständigen Behörden als 
ihren Koordinator für digitale Dienste. Der Koordinator für digitale 
Dienste ist für alle Fragen im Zusammenhang mit der Überwachung 
und Durchsetzung dieser Verordnung in diesem Mitgliedstaat zuständig, 
es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat hat bestimmte besondere Auf­
gaben oder Sektoren anderen zuständigen Behörden übertragen. Der 
Koordinator für digitale Dienste ist in jedem Fall dafür zuständig, die 
Koordinierung dieser Angelegenheiten auf nationaler Ebene sicher­
zustellen und zu einer wirksamen und einheitlichen Überwachung und 
Durchsetzung dieser Verordnung in der gesamten Union beizutragen. 

Zu diesem Zweck arbeiten die Koordinatoren für digitale Dienste unter­
einander sowie mit anderen nationalen zuständigen Behörden, dem Gre­
mium und der Kommission zusammen, unbeschadet der Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten, Mechanismen für die Zusammenarbeit und einen regel­
mäßigen Meinungsaustausch zwischen dem Koordinator für digitale 
Dienste und anderen nationalen Behörden vorzusehen, sofern dies für 
die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben von Bedeutung ist. 

Benennt ein Mitgliedstaat neben dem Koordinator für digitale Dienste 
eine oder mehrere zuständige Behörden, so stellt er sicher, dass die 
jeweiligen Aufgaben dieser Behörden und des Koordinators für digitale 
Dienste klar definiert sind und dass sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben eng und wirksam zusammenarbeiten. 

(3) Die Mitgliedstaaten benennen die Koordinatoren für digitale 
Dienste bis zum 17. Februar 2024. 

Die Mitgliedstaaten machen die Namen ihrer als Koordinator für digi­
tale Dienste benannten zuständigen Behörden und Informationen darü­
ber, wie sie kontaktiert werden können, öffentlich zugänglich und teilen 
diese der Kommission und dem Gremium mit. Der betreffende Mitglied­
staat teilt der Kommission und dem Gremium den Namen der anderen 
in Absatz 2 genannten zuständigen Behörden sowie deren jeweilige 
Aufgaben mit. 

▼B
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(4) Die in den Artikeln 50, 51 und 56 festgelegten Bestimmungen für 
die Koordinatoren für digitale Dienste gelten auch für alle anderen 
zuständigen Behörden, die die Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 des vor­
liegenden Artikels benennen. 

Artikel 50 

Anforderungen an Koordinatoren für digitale Dienste 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Koordinatoren für 
digitale Dienste ihre Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung unpartei­
isch, transparent und zeitnah erfüllen. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass ihren Koordinatoren für digitale Dienste alle erforderlichen Res­
sourcen zur Ausführung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen, ein­
schließlich ausreichender technischer, finanzieller und personeller Res­
sourcen für eine angemessene Beaufsichtigung aller in ihren Zuständig­
keitsbereich fallenden Anbieter von Vermittlungsdiensten. Jeder Mit­
gliedstaat sorgt dafür, dass sein Koordinator für digitale Dienste seinen 
Haushalt innerhalb dessen Gesamtobergrenzen ausreichend autonom 
verwalten kann, damit die Unabhängigkeit des Koordinators für digitale 
Dienste nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse gemäß 
dieser Verordnung handeln die Koordinatoren für digitale Dienste völlig 
unabhängig. Sie arbeiten frei von äußeren Einflüssen und dürfen weder 
direkt noch indirekt Weisungen von anderen Behörden oder privaten 
Stellen einholen oder entgegennehmen. 

(3) Absatz 2 dieses Artikels lässt die Aufgaben der Koordinatoren für 
digitale Dienste innerhalb des in dieser Verordnung vorgesehenen Über­
wachungs- und Durchsetzungssystems und die Zusammenarbeit mit an­
deren zuständigen Behörden gemäß Artikel 49 Absatz 2 unberührt. 
Absatz 2 dieses Artikels steht der Ausübung der gerichtlichen Kontrolle 
nicht entgegen, und er berührt ferner nicht die angemessenen Rechen­
schaftspflichten in Bezug auf die allgemeinen Tätigkeiten der Koordina­
toren für digitale Dienste, wie Finanzausgaben oder Berichterstattung an 
die nationalen Parlamente, sofern diese Pflichten die Verwirklichung der 
Ziele dieser Verordnung nicht untergraben. 

Artikel 51 

Befugnisse der Koordinatoren für digitale Dienste 

(1) Soweit dies für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen 
dieser Verordnung erforderlich ist, verfügen die Koordinatoren für digi­
tale Dienste über folgende Untersuchungsbefugnisse in Bezug auf Ver­
haltensweisen von Anbietern von Vermittlungsdiensten, die in die Zu­
ständigkeit ihres Mitgliedstaats fallen: 

a) die Befugnis, von diesen Anbietern sowie von allen anderen Per­
sonen, die zu Zwecken ihrer gewerblichen, geschäftlichen, hand­
werklichen oder beruflichen Tätigkeit handeln und Kenntnis von 
Informationen über eine mutmaßliche Zuwiderhandlung gegen diese 
Verordnung haben dürften, einschließlich Organisationen, die die 
Prüfungen gemäß Artikel 37 und Artikel 75 Absatz 2 durchführen, 
zu verlangen, dass sie diese Informationen unverzüglich übermitteln, 
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b) die Befugnis, in allen Räumlichkeiten, die diese Anbieter oder diese 
Personen zu Zwecken ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerk­
lichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen, Nachprüfungen durchzufüh­
ren oder eine Justizbehörde in ihrem Mitgliedstaat zur Anordnung 
solcher Nachprüfungen aufzufordern, oder andere Behörden auf­
zufordern, dies zu tun, um Informationen über eine mutmaßliche 
Zuwiderhandlung unabhängig vom Speichermedium zu untersuchen, 
sicherzustellen oder Kopien davon anzufertigen oder zu erhalten, 

c) die Befugnis, alle Mitarbeiter oder Vertreter dieser Anbieter oder 
Personen aufzufordern, Erklärungen zu allen Informationen im Zu­
sammenhang mit einer mutmaßlichen Zuwiderhandlung abzugeben, 
und die Antworten mit ihrer Einwilligung mit beliebigen technischen 
Mitteln aufzuzeichnen. 

(2) Soweit dies für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen 
dieser Verordnung erforderlich ist, verfügen die Koordinatoren für digi­
tale Diente über folgende Durchsetzungsbefugnisse gegenüber Anbietern 
von Vermittlungsdiensten, die in die Zuständigkeit ihres Mitgliedstaats 
fallen: 

a) die Befugnis, die Verpflichtungszusagen dieser Anbieter in Bezug 
auf die Einhaltung dieser Verordnung anzunehmen und diese Ver­
pflichtungszusagen für bindend zu erklären, 

b) die Befugnis zur Anordnung der Einstellung von Zuwiderhandlungen 
und gegebenenfalls Verhängung von Abhilfemaßnahmen, die in ei­
nem angemessenen Verhältnis zur Zuwiderhandlung stehen und er­
forderlich sind, um die Zuwiderhandlung wirksam zu beenden, oder 
zur Aufforderung einer Justizbehörde in ihrem Mitgliedstaat, dies zu 
tun, 

c) die Befugnis zur Verhängung von Geldbußen oder zur Aufforderung 
einer Justizbehörde in ihrem Mitgliedstaat, dies zu tun, gemäß Ar­
tikel 52 wegen Nichteinhaltung dieser Verordnung, auch der nach 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels erlassenen Untersuchungsanord­
nungen, 

d) die Befugnis zur Verhängung eines Zwangsgelds oder zur Aufforde­
rung einer Justizbehörde in ihrem Mitgliedstaat, dies zu tun, gemäß 
Artikel 52, um sicherzustellen, dass eine Zuwiderhandlung nach ei­
nem gemäß Buchstabe b dieses Unterabsatzes erlassenen Beschluss 
oder die Nichtbefolgung einer der gemäß Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels erlassenen Untersuchungsanordnungen beendet wird; 

e) die Befugnis, einstweilige Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr 
eines schwerwiegenden Schadens zu ergreifen oder die zuständigen 
nationalen Justizbehörden in ihrem Mitgliedstaat hierzu aufzufordern. 

In Bezug auf Unterabsatz 1 Buchstaben c und d verfügen die Koor­
dinatoren für digitale Dienste auch gegenüber den anderen in Absatz 1 
genannten Personen bei Nichtbefolgung von Anordnungen, die ihnen 
gemäß dem genannten Absatz erteilt wurden, über die in diesen Buch­
staben genannten Durchsetzungsbefugnisse. Sie üben diese Durchset­
zungsbefugnisse erst aus, nachdem sie diesen anderen Personen recht­
zeitig alle einschlägigen Informationen im Zusammenhang mit solchen 
Anordnungen zur Kenntnis bringen, einschließlich des Geltungszeit­
raums, der Geldbußen oder Zwangsgelder, die wegen Nichtbefolgung 
verhängt werden können, und der Rechtsbehelfsmöglichkeiten. 
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(3) Soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Ver­
ordnung erforderlich ist, haben die Koordinatoren für digitale Dienste in 
Bezug auf Anbieter von Vermittlungsdiensten, die in die Zuständigkeit 
ihres Mitgliedstaats fallen, in Fällen, in denen alle anderen Befugnisse 
nach diesem Artikel zur Einstellung einer Zuwiderhandlung aus­
geschöpft sind, die Zuwiderhandlung nicht behoben wurde oder anhält 
und einen schwerwiegenden Schaden verursacht, der durch die Aus­
übung anderer Befugnisse nach Unionsrecht oder nationalem Recht 
nicht vermieden werden kann, die Befugnis, folgende Maßnahmen zu 
ergreifen: 

a) vom Leitungsorgan desjenigen Anbieters zu verlangen, dass es die 
Lage unverzüglich prüft, einen Aktionsplan annimmt und vorlegt, in 
dem die zur Einstellung der Zuwiderhandlung erforderlichen Maß­
nahmen dargelegt werden, sicherstellt, dass der Anbieter diese Maß­
nahmen ergreift, und über die getroffenen Maßnahmen Bericht 
erstattet, 

b) ist der Koordinator für digitale Dienste der Auffassung, dass ein 
Anbieter von Vermittlungsdiensten die in Buchstabe a genannten 
Anforderungen nicht ausreichend erfüllt hat, dass die Zuwiderhand­
lung nicht behoben wurde oder anhält und einen schwerwiegenden 
Schaden verursacht und dass die Zuwiderhandlung eine Straftat dar­
stellt, die das Leben oder die Sicherheit von Personen bedroht, so 
fordert er die zuständige Justizbehörde seines Mitgliedstaats auf, 
anzuordnen, dass der Zugang der Nutzer zu dem von der Zuwider­
handlung betroffenen Dienst oder – nur wenn dies technisch nicht 
möglich ist – zur Online-Schnittstelle des Anbieters von Vermitt­
lungsdiensten, auf der die Zuwiderhandlung erfolgt, vorübergehend 
eingeschränkt wird. 

Sofern der Koordinator für digitale Dienste nicht gemäß Artikel 82 auf 
Verlangen der Kommission tätig wird, gibt er vor der Übermittlung der 
in Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes genannten Aufforderung 
Beteiligten Gelegenheit, innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wo­
chen schriftlich dazu Stellung zu nehmen, wobei er die beabsichtigten 
Maßnahmen darlegt und den bzw. die Adressaten der Aufforderung 
nennt. Der Anbieter von Vermittlungsdiensten, der Adressat bzw. die 
Adressaten und jeder andere Dritte, der ein berechtigtes Interesse nach­
weist, ist bzw. sind berechtigt, an dem Verfahren vor der zuständigen 
Justizbehörde teilzunehmen. Jede angeordnete Maßnahme muss der Art, 
Schwere, Wiederholung und Dauer der Zuwiderhandlung angemessen 
sein, ohne den Zugang der Nutzer des betreffenden Dienstes zu recht­
mäßigen Informationen ungebührlich einzuschränken. 

Die Beschränkung des Zugangs gilt für einen Zeitraum von vier Wo­
chen, wobei die zuständige Justizbehörde in ihrer Anordnung die Mög­
lichkeit hat, dem Koordinator für digitale Dienste zu gestatten, diesen 
Zeitraum bis zu einer von dieser Justizbehörde festgelegten Höchstzahl 
von weiteren Zeiträumen derselben Dauer zu verlängern. Der Koordina­
tor für digitale Dienste verlängert den Zeitraum nur, wenn er unter 
Berücksichtigung der Rechte und Interessen aller von dieser Beschrän­
kung betroffenen Parteien und aller relevanten Umstände, einschließlich 
aller Informationen, die der Anbieter von Vermittlungsdiensten, der 
Adressat bzw. die Adressaten und jeder andere Dritte, der bzw. die 
ein berechtigtes Interesse nachgewiesen hat bzw. haben, ihm zur Ver­
fügung stellen kann, der Auffassung ist, dass die beiden folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

a) der Anbieter von Vermittlungsdiensten hat es versäumt, die erforder­
lichen Maßnahmen zur Beendigung der Zuwiderhandlung zu 
ergreifen, 
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b) die vorübergehende Beschränkung schränkt den Zugang der Nutzer 
zu rechtmäßigen Informationen nicht ungebührlich ein, wobei die 
Zahl der betroffenen Nutzer und die Frage, ob es geeignete und 
leicht zugängliche Alternativen gibt, zu berücksichtigen sind. 

Ist der Koordinator für digitale Dienste der Auffassung, dass die in 
Unterabsatz 3 Buchstaben a und b dargelegten Bedingungen erfüllt sind, 
kann aber dennoch die Frist gemäß Unterabsatz 3 nicht weiter verlän­
gern, so richtet er eine neue Aufforderung gemäß Unterabsatz 1 Buch­
stabe b an die zuständige Justizbehörde. 

(4) Die in den Absätzen 1, 2 und 3 aufgeführten Befugnisse gelten 
unbeschadet des Abschnitts 3. 

(5) Die von den Koordinatoren für digitale Dienste in Ausübung 
ihrer in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Befugnisse ergriffenen 
Maßnahmen müssen wirksam, abschreckend und verhältnismäßig sein, 
wobei insbesondere die Art, Schwere, Wiederholung und Dauer der 
Zuwiderhandlung oder der mutmaßlichen Zuwiderhandlung, auf den 
sich diese Maßnahmen beziehen, sowie gegebenenfalls die wirtschaftli­
che, technische und operative Leistungsfähigkeit des betreffenden An­
bieters von Vermittlungsdiensten zu berücksichtigen sind. 

(6) Die Mitgliedstaaten legen spezifische Bedingungen und Verfah­
ren für die Ausübung der Befugnisse gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 
fest und stellen sicher, dass jede Ausübung dieser Befugnisse angemes­
senen Garantien unterliegt, die im anwendbaren nationalen Recht unter 
Einhaltung der Charta und der allgemeinen Grundsätze des EU-Rechts 
festgelegt sind. Insbesondere dürfen diese Maßnahmen nur im Einklang 
mit dem Recht auf Achtung des Privatlebens und mit den Verteidi­
gungsrechten, einschließlich des Rechts auf rechtliches Gehör und auf 
Akteneinsicht, und vorbehaltlich des Rechts aller betroffenen Parteien 
auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf getroffen werden. 

Artikel 52 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die 
bei Zuwiderhandlungen der Anbieter von Vermittlungsdiensten, die in 
ihre Zuständigkeit fallen, gegen diese Verordnung zu verhängen sind, 
und treffen alle für die Anwendung der Sanktionen im Einklang mit 
Artikel 51 erforderlichen Maßnahmen. 

(2) Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 
sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und 
Maßnahmen mit und melden ihr unverzüglich alle diesbezüglichen Än­
derungen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Höchstbetrag der 
Geldbußen, die bei Nichteinhaltung einer in dieser Verordnung fest­
gelegten Verpflichtung verhängt werden können, 6 % des weltweiten 
Jahresumsatzes des betreffenden Anbieters von Vermittlungsdiensten im 
vorangegangenen Geschäftsjahr beträgt. Die Mitgliedstaaten stellen si­
cher, dass der Höchstbetrag der Geldbußen, die bei Bereitstellung un­
richtiger, unvollständiger oder irreführender Informationen, beim Ver­
säumnis einer Antwort oder der Berichtigung unrichtiger, unvollständi­
ger oder irreführender Informationen sowie bei der Nichtduldung einer 
Nachprüfung verhängt werden können, 1 % des weltweiten Jahres­
umsatzes des betreffenden Anbieters von Vermittlungsdiensten oder 
der betreffenden Person im vorangegangenen Geschäftsjahr beträgt. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Höchstbetrag eines 
Zwangsgelds 5 % des durchschnittlichen weltweiten Tagesumsatzes 
oder der durchschnittlichen weltweiten Tageseinnahmen des betreffen­
den Anbieters von Vermittlungsdiensten im vorangegangenen Ge­
schäftsjahr, berechnet ab dem in dem betreffenden Beschluss genannten 
Datum, beträgt. 

Artikel 53 

Beschwerderecht 

Die Nutzer sowie jegliche Einrichtungen, Organisationen oder Vereini­
gungen, die mit der Wahrnehmung der mit dieser Verordnung über­
tragenen Rechte beauftragt sind, haben das Recht, beim Koordinator 
für digitale Dienste des Mitgliedstaats, in dem der Nutzer des Dienstes 
sich aufhält oder niedergelassen ist, Beschwerde gegen Anbieter von 
Vermittlungsdiensten wegen einer mutmaßlichen Zuwiderhandlung ge­
gen diese Verordnung einzulegen. Der Koordinator für digitale Dienste 
prüft die Beschwerde und leitet sie gegebenenfalls an den Koordinator 
für digitale Dienste am Niederlassungsort weiter; falls er es für an­
gebracht hält, fügt er eine Stellungnahme hinzu. Fällt die Beschwerde 
in die Zuständigkeit einer anderen zuständigen Behörde in seinem Mit­
gliedstaat, leitet der Koordinator für digitale Dienste, der die Be­
schwerde erhält, sie an diese Behörde weiter. Während dieser Verfahren 
haben beide Parteien das Recht, angehört zu werden und angemessen 
über den Stand der Beschwerde nach Maßgabe des nationalen Rechts 
unterrichtet zu werden. 

Artikel 54 

Entschädigung 

Nutzer haben das Recht, im Einklang mit dem EU-Recht und nationalen 
Recht Schadenersatz von Anbietern von Vermittlungsdiensten für et­
waige Schäden oder Verluste zu fordern, die aufgrund eines Verstoßes 
dieser Anbieter gegen die Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung 
entstanden sind. 

Artikel 55 

Tätigkeitsberichte 

(1) Die Koordinatoren für digitale Dienste erstellen Jahresberichte 
über ihre Tätigkeiten im Rahmen dieser Verordnung, einschließlich 
der Zahl der eingegangenen Beschwerden gemäß Artikel 53 und einer 
Übersicht über entsprechende Folgemaßnahmen. Die Koordinatoren für 
digitale Dienste machen die Jahresberichte vorbehaltlich der geltenden 
Vorschriften über die Vertraulichkeit von Informationen gemäß Arti­
kel 84 in einem maschinenlesbaren Format der Öffentlichkeit zugäng­
lich und übermitteln sie der Kommission und dem Gremium. 

(2) Der Jahresbericht enthält ferner folgende Angaben: 

a) Anzahl und Gegenstand der Anordnungen zum Vorgehen gegen 
rechtswidrige Inhalte und der Auskunftsanordnungen, die gemäß 
den Artikeln 9 und 10 von einer nationalen Justiz- oder Verwal­
tungsbehörde des Mitgliedstaats des Koordinators für digitale 
Dienste erlassen wurden, 

b) die Befolgung dieser Anordnungen, wie dem Koordinator für digitale 
Dienste gemäß den Artikeln 9 und 10 mitgeteilt. 
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(3) Hat ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 49 mehrere zuständige Be­
hörden benannt, so stellt er sicher, dass der Koordinator für digitale 
Dienste einen einzigen Bericht über die Tätigkeiten aller zuständigen 
Behörden erstellt und dass der Koordinator für digitale Dienste alle 
einschlägigen Informationen und Unterstützung von den entsprechenden 
anderen zuständigen Behörden erhält. 

ABSCHNITT 2 

Zuständigkeit, koordinierte Untersuchungen und Kohärenzmechanismen 

Artikel 56 

Zuständigkeit 

(1) Abgesehen von den Befugnissen gemäß Absatz 2, 3 und 4 ver­
fügt der Mitgliedstaat, in dem sich die Hauptniederlassung des Anbie­
ters von Vermittlungsdiensten befindet über ausschließliche Befugnisse 
diese Verordnung zu überwachen und durchzusetzen. 

▼C2 
(2) Die Kommission verfügt über ausschließliche Befugnisse, Kapi­
tel III Abschnitt 5 zu überwachen und durchzusetzen. 

▼B 
(3) Die Kommission verfügt über Befugnisse diese Verordnung ge­
genüber Anbietern sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 
Online-Suchmaschinen zu überwachen und durchzusetzen, wobei es 
sich um andere Befugnisse als die in Kapitel III Abschnitt 5 dieser 
Verordnung genannten handelt. 

(4) Hat die Kommission kein Verfahren wegen desselben Verstoßes 
eingeleitet, verfügt der Mitgliedstaat, in dem sich die Hauptniederlas­
sung des Anbieters einer sehr großen Online-Plattform oder einer sehr 
großen Online-Suchmaschine befindet, über die Befugnisse die Ver­
pflichtungen dieser Verordnung in Bezug auf diese Anbieter, sofern 
sie nicht in Kapitel III Abschnitt 5 festgelegt sind zu überwachen und 
durchzusetzen. 

(5) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sorgen in enger Zusam­
menarbeit für die Überwachung und Durchsetzung der Bestimmungen 
dieser Verordnung. 

(6) Hat ein Anbieter von Vermittlungsdiensten, der keine Niederlas­
sung in der EU, verfügt der Mitgliedstaat, in dem dessen gesetzlicher 
Vertreter ansässig oder niedergelassen ist, oder die Kommission gemäß 
den Absätzen 1 und 4 dieses Artikels gegebenenfalls über die Befug­
nisse die einschlägigen Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung zu 
überwachen und durchzusetzen. 

(7) Benennt ein Anbieter von Vermittlungsdiensten keinen gesetzli­
chen Vertreter gemäß Artikel 13, so verfügen alle Mitgliedstaaten und 
im Falle eines Anbieters einer sehr großen Online-Plattform oder einer 
sehr großen Online-Suchmaschine die Kommission über diese Befug­
nisse gemäß diesem Artikel zu überwachen und durchzusetzen. 
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Beabsichtigt ein Koordinator für digitale Dienste, seine Befugnisse ge­
mäß diesem Absatz auszuüben, so unterrichtet er alle anderen Koor­
dinatoren für digitale Dienste und die Kommission und stellt sicher, 
dass die in der Charta verankerten geltenden Garantien eingehalten 
werden, insbesondere um zu vermeiden, dass ein und dasselbe Verhal­
ten mehr als einmal wegen Zuwiderhandlung gegen die in dieser Ver­
ordnung festgelegten Pflichten sanktioniert wird. Beabsichtigt die Kom­
mission, ihre Befugnisse gemäß diesem Absatz auszuüben, unterrichtet 
sie alle anderen Koordinatoren für digitale Dienste von dieser Absicht. 
Ist eine Unterrichtung gemäß diesem Absatz erfolgt, so leiten die ande­
ren Mitgliedstaaten keine Verfahren wegen desselben Verstoßes wie 
dem in der Unterrichtung genannten ein. 

Artikel 57 

Gegenseitige Amtshilfe 

(1) Im Hinblick auf eine einheitliche und effiziente Anwendung die­
ser Verordnung arbeiten die Koordinatoren für digitale Dienste und die 
Kommission eng zusammen und leisten einander gegenseitige Amts­
hilfe. Die gegenseitige Amtshilfe umfasst insbesondere den Informati­
onsaustausch gemäß diesem Artikel und die Pflicht des Koordinators für 
digitale Dienste am Niederlassungsort, alle Koordinatoren für digitale 
Dienste am Bestimmungsort, das Gremium und die Kommission über 
die Einleitung von Untersuchungen und die Absicht, eine endgültige 
Entscheidung in Bezug auf einen spezifischen Anbieter von Vermitt­
lungsdiensten zu treffen, einschließlich seiner Bewertung, zu 
unterrichten. 

(2) Für die Zwecke einer Untersuchung kann der Koordinator für 
digitale Dienste am Niederlassungsort andere Koordinatoren für digitale 
Dienste auffordern, spezifische Informationen über einen bestimmten 
Anbieter von Vermittlungsdiensten, über die sie verfügen, bereitzustel­
len oder ihre in Artikel 51 Absatz 1 genannten Untersuchungsbefug­
nisse in Bezug auf spezifische Informationen, die sich in ihrem Mit­
gliedstaat befinden, auszuüben. Gegebenenfalls kann der Koordinator 
für digitale Dienste, der eine solche Aufforderung erhält, andere zustän­
dige Behörden oder andere Behörden des betreffenden Mitgliedstaats 
mit einbeziehen. 

(3) Der Koordinator für digitale Dienste, an den eine Aufforderung 
gemäß Absatz 2 ergeht, kommt dieser Aufforderung nach und unter­
richtet den Koordinator für digitale Dienste des Mitgliedsstaats der Nie­
derlassung unverzüglich und spätestens zwei Monate nach deren Ein­
gang über die ergriffenen Maßnahmen, es sei denn, 

a) der Umfang des Gegenstands der Aufforderung ist mit Blick auf den 
Zweck der Untersuchung nicht ausreichend spezifiziert, nicht ausrei­
chend begründet oder nicht angemessen, oder 

b) weder der Koordinator für digitale Dienste, an den die Aufforderung 
ergeht, noch eine andere Behörde dieses Mitgliedstaats verfügt über 
die angeforderten Informationen oder hat den Zugang zu diesen 
Informationen, oder 

c) der Aufforderung kann nicht nachgekommen werden, ohne dass da­
durch gegen Unionsrecht oder nationales Recht verstoßen wird, 

Der Koordinator für digitale Dienste, der eine solche Aufforderung 
erhält, begründet seine Ablehnung durch eine mit Gründen versehene 
Antwort innerhalb der in Unterabsatz 1 genannten Frist. 
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Artikel 58 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Koordinatoren 
für digitale Dienste 

(1) Hat ein Koordinator für digitale Dienste am Bestimmungsort 
Grund zu der Annahme, dass ein Anbieter von Vermittlungsdiensten 
auf eine Weise gegen diese Verordnung verstoßen hat, die sich negativ 
auf die Nutzer des Dienstes im Mitgliedstaat des Koordinators für digi­
tale Dienste auswirkt, so kann er – sofern die Kommission nicht auf­
grund derselben mutmaßlichen Zuwiderhandlung eine Untersuchung 
eingeleitet hat – den Koordinator für digitale Dienste am Niederlas­
sungsort auffordern, die Angelegenheit zu prüfen und die erforderlichen 
Untersuchungs- und Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, um die 
Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen. 

(2) Auf Aufforderung von mindestens drei Koordinatoren für digitale 
Dienste am Bestimmungsort, die Grund zu der Annahme haben, dass 
ein spezifischer Anbieter von Vermittlungsdiensten gegen diese Verord­
nung auf eine Weise verstoßen hat, die sich negativ auf Nutzer in ihren 
Mitgliedstaaten auswirkt, kann das Gremium – sofern die Kommission 
nicht aufgrund derselben Zuwiderhandlung eine Untersuchung eingelei­
tet hat – den Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort 
auffordern, die Angelegenheit zu prüfen und die erforderlichen 
Untersuchungs- und Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, um die 
Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen. 

(3) Eine Aufforderung gemäß Absatz 1 oder 2 muss hinreichend 
begründet sein und zumindest folgende Informationen enthalten: 

a) die Kontaktstelle des betreffenden Anbieters von Vermittlungsdiens­
ten gemäß Artikel 11; 

b) eine Beschreibung der einschlägigen Fakten, der betreffenden Be­
stimmungen dieser Verordnung und der Gründe, aufgrund derer 
der Koordinator für digitale Dienste, der die Aufforderung übermit­
telt hat, oder das Gremium vermutet, dass der Anbieter gegen diese 
Verordnung verstoßen hat, einschließlich der Beschreibung der ne­
gativen Auswirkungen der mutmaßlichen Zuwiderhandlung; 

c) alle sonstigen Informationen, die der Koordinator für digitale 
Dienste, der die Aufforderung übermittelt hat, oder das Gremium 
für relevant hält, gegebenenfalls einschließlich Informationen, die 
auf eigene Initiative zusammengetragen wurden, oder Vorschläge 
für spezifische Untersuchungs- oder Durchsetzungsmaßnahmen, ein­
schließlich einstweiliger Maßnahmen. 

(4) Der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort trägt 
der Aufforderung gemäß der Absätze 1 oder 2 dieses Artikels weitest­
gehend Rechnung. Ist er der Auffassung, dass er nicht über ausrei­
chende Informationen verfügt, um der Aufforderung Folge zu leisten, 
und hat er Grund zu der Annahme, dass der Koordinator für digitale 
Dienste, der die Aufforderung übermittelt hat, oder das Gremium zu­
sätzliche Informationen bereitstellen könnte, so kann der Koordinator 
für digitale Dienste am Niederlassungsort entweder diese Informationen 
gemäß Artikel 57 anfordern oder eine gemeinsame Untersuchung gemäß 
Artikel 60 Absatz 1 einleiten, an der mindestens der Koordinator für 
digitale Dienste, der die Aufforderung erteilt hat, teilnimmt. Die Frist 
gemäß Absatz 5 dieses Artikels ruht, bis diese zusätzlichen Informatio­
nen vorliegen oder bis die Einladung zur Teilnahme an der gemein­
samen Untersuchung abgelehnt wurde. 
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(5) Der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort teilt 
dem Koordinator für digitale Dienste, der die Aufforderung übermittelt 
hat, und dem Gremium unverzüglich, in jedem Fall aber spätestens zwei 
Monate nach Eingang der Aufforderung gemäß Absatz 1 oder 2, die 
Bewertung der mutmaßlichen Zuwiderhandlung sowie eine Erläuterung 
etwaiger Untersuchungs- oder Durchsetzungsmaßnahmen mit, die in 
diesem Zusammenhang ergriffen wurden oder geplant sind, um die 
Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen. 

Artikel 59 

Befassung der Kommission 

(1) Geht keine Mitteilung innerhalb der in Artikel 58 Absatz 5 fest­
gelegten Frist ein, oder stimmt der Ausschuss der Bewertung oder den 
gemäß Artikel 58 Absatz 5 ergriffenen oder geplanten Maßnahmen 
nicht zu, sowie in den in Artikel 60 Absatz 3 genannten Fällen kann 
das Gremium die Kommission unter Vorlage aller einschlägigen Infor­
mationen mit der Angelegenheit befassen. Diese Informationen umfas­
sen mindestens die an den Koordinator für digitale Dienste am Nieder­
lassungsort gerichtete Aufforderung oder Empfehlung, die Bewertung 
dieses Koordinators für digitale Dienste, die Gründe für die Nicht­
zustimmung und alle zusätzlichen Informationen zur Unterstützung der 
Befassung der Kommission. 

(2) Die Kommission gibt innerhalb von zwei Monaten nach ihrer 
Befassung gemäß Absatz 1 eine Bewertung der Angelegenheit ab, nach­
dem sie den Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort 
konsultiert hat. 

(3) Ist die Kommission gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
der Ansicht, dass die Bewertung oder die gemäß Artikel 58 Absatz 5 
ergriffenen oder geplanten Untersuchungs- oder Durchsetzungsmaßnah­
men nicht mit dieser Verordnung vereinbar oder nicht ausreichend sind, 
um ihre wirksame Durchsetzung zu gewährleisten, teilt sie dem Koor­
dinator für digitale Dienste am Niederlassungsort und dem Gremium 
ihren Standpunkt mit und fordert den Koordinator für digitale Dienste 
am Niederlassungsort auf, die Angelegenheit zu überprüfen. 

Der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort ergreift die 
erforderlichen Untersuchungs- oder Durchsetzungsmaßnahmen, um die 
Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen, wobei er den Standpunk­
ten und dem Überprüfungsantrag der Kommission weitestgehend Rech­
nung trägt. Der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort 
unterrichtet die Kommission sowie den antragstellenden Koordinator für 
digitale Dienste oder das Gremium, die Maßnahmen gemäß Artikel 58 
Absatz 1 oder 2 ergriffen haben, innerhalb von zwei Monaten nach der 
Beantragung der Überprüfung über die ergriffenen Maßnahmen. 

Artikel 60 

Gemeinsame Untersuchungen 

(1) Der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort kann 
unter Beteiligung eines oder mehrerer anderer betreffenden Koordinato­
ren für digitale Dienste gemeinsame Untersuchungen einleiten und lei­
ten: 

a) von Amts wegen, um eine mutmaßliche Zuwiderhandlung gegen 
diese Verordnung durch einen bestimmten Anbieter von Vermitt­
lungsdiensten in mehreren Mitgliedstaaten zu untersuchen oder 
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b) auf Empfehlung des Gremiums, das auf Antrag von mindestens drei 
Koordinatoren für digitale Dienste handelt, die – auf der Grundlage 
eines begründeten Verdachts – eine Zuwiderhandlung durch einen 
bestimmten Anbieter von Vermittlungsdiensten vermuten, durch die 
Nutzer in ihren Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden. 

(2) Ein Koordinator für digitale Dienste, der nachweist, dass er ein 
berechtigtes Interesse an der Teilnahme an einer gemeinsamen Unter­
suchung gemäß Absatz 1 hat, kann eine solche beantragen. Die gemein­
same Untersuchung wird innerhalb von drei Monaten nach ihrer Ein­
leitung abgeschlossen, sofern die Teilnehmer nichts anderes vereinbaren. 

Der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort teilt seinen 
vorläufigen Standpunkt zu der mutmaßlichen Zuwiderhandlung spätes­
tens einen Monat nach Ablauf der in Unterabsatz 1 genannten Frist 
allen Koordinatoren für digitale Dienste, der Kommission und dem 
Gremium mit. In dem vorläufigen Standpunkt werden die Ansichten 
aller Koordinatoren für digitale Dienste, die an der gemeinsamen Unter­
suchung teilnehmen, berücksichtigt. Gegebenenfalls werden in diesem 
vorläufigen Standpunkt auch die vorgesehenen Durchsetzungsmaßnah­
men dargelegt. 

(3) Das Gremium kann die Kommission gemäß Artikel 59 mit der 
Angelegenheit befassen, wenn 

a) der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort seinen 
vorläufigen Standpunkt nicht innerhalb der in Absatz 2 genannten 
Frist mitgeteilt hat; 

b) das Gremium mit dem vorläufigen Standpunkt des Koordinators für 
digitale Dienste am Niederlassungsort im Wesentlichen nicht über­
einstimmt; oder 

c) der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort die ge­
meinsame Untersuchung nach der Empfehlung des Gremiums gemäß 
Absatz 1 Buchstabe b nicht unverzüglich eingeleitet hat. 

(4) Bei der Durchführung der gemeinsamen Untersuchung arbeiten 
die Koordinatoren für digitale Dienste in guter Absicht zusammen, wo­
bei sie gegebenenfalls die Angaben des Koordinators für digitale 
Dienste am Niederlassungsort und die Empfehlung des Gremiums be­
rücksichtigen. Die an der gemeinsamen Untersuchung beteiligten Koor­
dinatoren für digitale Dienste am Bestimmungsort sind berechtigt, auf 
Ersuchen oder nach Konsultation des Koordinators für digitale Dienste 
am Niederlassungsort ihre Untersuchungsbefugnisse gemäß Artikel 51 
Absatz 1 in Bezug auf die von der mutmaßlichen Zuwiderhandlung 
betroffenen Anbieter von Vermittlungsdiensten mit Blick auf Informa­
tionen und Räumlichkeiten in ihrem Hoheitsgebiet auszuüben. 

ABSCHNITT 3 

Europäisches Gremium für digitale Dienste 

Artikel 61 

Europäisches Gremium für digitale Dienste 

(1) Es wird eine unabhängige Beratergruppe der Koordinatoren für 
digitale Dienste für die Beaufsichtigung der Anbieter von Vermittlungs­
diensten mit der Bezeichnung „Europäisches Gremium für digitale 
Dienste“ (im Folgenden „Gremium“) eingerichtet. 
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(2) Das Gremium berät die Koordinatoren für digitale Dienste und 
die Kommission im Einklang mit dieser Verordnung, um folgende Ziele 
zu erreichen: 

a) Beitrag zur einheitlichen Anwendung dieser Verordnung und zur 
wirksamen Zusammenarbeit der Koordinatoren für digitale Dienste 
und der Kommission in Angelegenheiten, die unter diese Verord­
nung fallen; 

b) Koordinierung und Mitwirkung an Leitlinien und Analysen der 
Kommission, der Koordinatoren für digitale Dienste und anderer 
zuständiger Behörden zu neu auftretenden Fragen in Bezug auf An­
gelegenheiten, die unter diese Verordnung fallen, im gesamten Bin­
nenmarkt; 

c) Unterstützung der Koordinatoren für digitale Dienste und der Kom­
mission bei der Beaufsichtigung sehr großer Online-Plattformen. 

Artikel 62 

Struktur des Gremiums 

(1) Das Gremium setzt sich aus den Koordinatoren für digitale 
Dienste zusammen, die durch hochrangige Beamte vertreten werden. 
Benennt ein Mitgliedstaat oder benennen mehrere Mitgliedstaaten kei­
nen Koordinator für digitale Dienste hindert dies das Gremium nicht 
daran, seine Aufgaben nach dieser Verordnung wahrzunehmen. Sofern 
dies im nationalen Recht vorgesehen ist, können sich neben dem Koor­
dinator für digitale Dienste auch andere zuständige Behörden, die mit 
spezifischen operativen Zuständigkeiten für die Anwendung und Durch­
setzung dieser Verordnung betraut sind, an der Arbeit des Gremiums 
beteiligen. Weitere nationale Behörden können zu den Sitzungen einge­
laden werden, wenn die erörterten Fragen für sie von Belang sind. 

(2) Den Vorsitz des Gremiums führt die Kommission. Die Kommis­
sion beruft die Sitzungen ein und bereitet die Tagesordnung im Ein­
klang mit den Aufgaben des Gremiums gemäß dieser Verordnung und 
im Einklang mit seiner Geschäftsordnung vor. Wird das Gremium er­
sucht, eine Empfehlung gemäß dieser Verordnung anzunehmen, so stellt 
sie dieses Ersuchen den anderen Koordinatoren für digitale Dienste 
unverzüglich über das Informationsaustauschsystem gemäß Artikel 85 
bereit. 

(3) Jeder Mitgliedstaat verfügt über eine Stimme. Die Kommission 
hat kein Stimmrecht. 

Das Gremium nimmt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit an. Bei 
der Annahme seiner Empfehlung an die Kommission nach Artikel 36 
Absatz 1 Unterabsatz 1, stimmt das Gremium innerhalb von 48 Stunden 
ab, nachdem der Vorsitzende des Gremiums das Ersuchen gestellt hat. 

(4) Die Kommission leistet administrative und analytische Unterstüt­
zung für die Tätigkeiten des Gremiums gemäß dieser Verordnung. 

(5) Das Gremium kann Sachverständige und Beobachter zu seinen 
Sitzungen einladen und mit anderen Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union sowie Beratergruppen und gegebenenfalls mit externen Sach­
verständigen zusammenarbeiten. Das Gremium macht der Öffentlichkeit 
die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit zugänglich. 
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(6) Das Gremium kann interessierte Kreise konsultieren und stellt die 
Ergebnisse dieser Konsultation öffentlich zur Verfügung. 

(7) Das Gremium gibt sich nach Zustimmung der Kommission eine 
Geschäftsordnung. 

Artikel 63 

Aufgaben des Gremiums 

(1) Soweit dies zur Erreichung der in Artikel 61 Absatz 2 genannten 
Ziele erforderlich ist, nimmt das Gremium insbesondere folgende Auf­
gaben wahr: 

a) Unterstützung der Koordinierung gemeinsamer Untersuchungen; 

b) Unterstützung der zuständigen Behörden bei der Analyse der Be­
richte und Ergebnisse von Prüfungen sehr großer Online-Plattformen 
oder sehr großer Online-Suchmaschinen, die gemäß dieser Verord­
nung zu übermitteln sind; 

c) Abgabe von Stellungnahmen, Empfehlungen oder Ratschlägen an die 
Koordinatoren für digitale Dienste im Einklang mit dieser Verord­
nung, wobei insbesondere die Dienstleistungsfreiheit der Anbieter 
von Vermittlungsdiensten zu berücksichtigen ist; 

d) Beratung der Kommission hinsichtlich der in Artikel 66 genannten 
Maßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen in Bezug auf sehr 
große Online-Plattformen oder sehr große Online-Suchmaschinen 
gemäß dieser Verordnung; 

e) Unterstützung und Förderung der Entwicklung und Umsetzung eu­
ropäischer Normen, Leitlinien, Berichte, Vorlagen und Verhaltens­
kodizes in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Interessenträgern 
gemäß dieser Verordnung, u. a. durch Abgabe von Stellungnahmen 
oder Empfehlungen zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit Ar­
tikel 44, sowie Bestimmung neu auftretender Fragen in Bezug auf 
Angelegenheiten, die unter diese Verordnung fallen. 

(2) Die Koordinatoren für digitale Dienste und gegebenenfalls andere 
zuständige Behörden, die den vom Gremium an sie gerichteten Stellung­
nahmen, Aufforderungen oder Empfehlungen nicht folgen, geben bei 
der Berichterstattung gemäß dieser Verordnung oder bei der Annahme 
ihrer einschlägigen Beschlüsse gegebenenfalls die Gründe dafür, ein­
schließlich einer Erläuterung zu den Untersuchungen und Maßnahmen, 
die sie durchgeführt haben, an. 

ABSCHNITT 4 

Beaufsichtigung, Untersuchung, Durchsetzung und Überwachung in 
Bezug auf Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer 

Online-Suchmaschinen 

Artikel 64 

Entwicklung von Sachkenntnis und Kapazitäten 

(1) Die Kommission entwickelt in Zusammenarbeit mit den Koor­
dinatoren für digitale Dienste und dem Gremium Sachkenntnis und 
Kapazitäten der Union, gegebenenfalls auch durch die Entsendung 
von Personal der Mitgliedstaaten. 
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(2) Darüber hinaus koordiniert die Kommission, in Zusammenarbeit 
mit den Koordinatoren für digitale Dienste und dem Gremium die Be­
wertung systemischer und neu aufkommender Probleme in Bezug auf 
sehr große Online-Plattformen oder sehr große Online-Suchmaschinen 
in der gesamten Union mit Blick auf Angelegenheiten, die unter diese 
Verordnung fallen. 

(3) Die Kommission kann die Koordinatoren für digitale Dienste, das 
Gremium und andere Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der 
Union, die über einschlägige Sachkenntnis verfügen, ersuchen, sie bei 
der Bewertung systemischer und neu auftretender Probleme in der ge­
samten Union im Rahmen dieser Verordnung zu unterstützen. 

(4) Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der Kommission, insbesondere 
über ihre jeweiligen Koordinatoren für digitale Dienste und gegebenen­
falls andere zuständige Behörden zusammen, auch indem sie ihre Sach­
kenntnis und Kapazitäten zur Verfügung stellen. 

Artikel 65 

Durchsetzung von Pflichten der Anbieter sehr großer 
Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen 

(1) Für die Zwecke der Untersuchung der Einhaltung der in dieser 
Verordnung festgelegten Pflichten durch die Anbieter sehr großer 
Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen kann die 
Kommission die in diesem Abschnitt festgelegten Untersuchungsbefug­
nisse bereits ausüben, bevor sie ein Verfahren gemäß Artikel 66 Ab­
satz 2 einleitet. Sie kann diese Befugnisse von Amts wegen oder auf 
Antrag gemäß Absatz 2 dieses Artikels ausüben. 

(2) Hat ein Koordinator für digitale Dienste Grund zu der Annahme, 
dass ein Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder einer sehr 
großen Online-Suchmaschine gegen die Bestimmungen des Kapitels III 
Abschnitt 5 verstoßen hat oder systematisch gegen Bestimmungen die­
ser Verordnung verstößt und diese Zuwiderhandlung schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Nutzer in seinem Mitgliedstaat hat, so kann er 
über das in Artikel 85 genannte Informationsaustauschsystem eine Auf­
forderung an die Kommission richten, die Angelegenheit zu prüfen. 

(3) Eine Aufforderung gemäß Absatz 2 muss hinreichend begründet 
sein und zumindest folgende Informationen enthalten: 

a) die Kontaktstelle des betreffenden Anbieters der sehr großen 
Online-Plattform oder sehr großen Online-Suchmaschine gemäß Ar­
tikel 11; 

b) eine Beschreibung der einschlägigen Fakten, der betreffenden Be­
stimmungen dieser Verordnung und der Gründe, aufgrund derer 
der Koordinator für digitale Dienste, der die Aufforderung übermit­
telt hat, vermutet, dass der betreffende Anbieter einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine gegen 
diese Verordnung verstoßen hat, einschließlich einer Beschreibung 
der Fakten, die belegen, dass die Zuwiderhandlung systemischer Art 
ist; 

c) alle sonstigen Informationen, die der Koordinator für digitale 
Dienste, der die Aufforderung übermittelt hat, für relevant hält, ein­
schließlich gegebenenfalls Informationen, die er auf eigene Initiative 
hin zusammengetragen hat. 
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Artikel 66 

Einleitung von Verfahren durch die Kommission und 
Zusammenarbeit bei Untersuchungen 

(1) Die Kommission kann Verfahren im Hinblick auf den möglichen 
Erlass von Beschlüssen gemäß den Artikeln 73 und 74 in Bezug auf das 
einschlägige Verhalten des Anbieters einer sehr großen Online-Plattform 
oder einer sehr großen Online-Suchmaschine einleiten, wenn dieser im 
Verdacht steht, gegen Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen zu 
haben. 

(2) Beschließt die Kommission, ein Verfahren nach Absatz 1 dieses 
Artikels einzuleiten, so teilt sie dies allen Koordinatoren für digitale 
Dienste und dem Gremium über das in Artikel 85 genannte Informati­
onsaustauschsystem sowie dem betreffenden Anbieter der sehr großen 
Online-Plattform oder der sehr großen Online-Suchmaschine mit. 

Die Koordinatoren für digitale Dienste übermitteln der Kommission 
unverzüglich nach ihrer Unterrichtung über die Einleitung des Verfah­
rens alle Informationen über die fragliche Zuwiderhandlung, über die sie 
verfügen. 

Die Einleitung eines Verfahrens gemäß Absatz 1 dieses Artikels durch 
die Kommission entbindet den Koordinator für digitale Dienste und 
gegebenenfalls alle zuständigen Behörden von ihren Artikel 56 Absatz 4 
dieser Verordnung vorgesehenen Befugnissen für die Überwachung und 
Durchsetzung der Verpflichtungen gemäß. 

(3) Bei der Ausübung ihrer Untersuchungsbefugnisse gemäß dieser 
Verordnung kann die Kommission die individuelle oder gemeinsame 
Unterstützung von Koordinatoren für digitale Dienste, die von der mut­
maßlichen Zuwiderhandlung betroffen sind, einschließlich des Koor­
dinators für digitale Dienste am Niederlassungsort, anfordern. Die Koor­
dinatoren für digitale Dienste, bei denen ein solcher Antrag eingegangen 
ist, und jede andere zuständige Behörde – sofern sie vom Koordinator 
für digitale Dienste beteiligt wurde – arbeiten aufrichtig und zügig mit 
der Kommission zusammen und sind berechtigt, ihre Untersuchungs­
befugnisse gemäß Artikel 51 Absatz 1 in Bezug auf den Anbieter der 
betreffenden sehr große Online-Plattform oder der betreffenden sehr 
großen Online-Suchmaschine im Hinblick auf Informationen, Personen 
und Räumlichkeiten im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats und im Ein­
klang mit dem Antrag auszuüben. 

(4) Die Kommission stellt dem Koordinator für digitale Dienste am 
Niederlassungsort und dem Gremium sämtliche relevanten Informatio­
nen über die Ausübung der in den Artikeln 67 bis 72 genannten Befug­
nisse bereit und teilt ihm ihre vorläufige Beurteilung gemäß Artikel 79 
Absatz 1 mit. Das Gremium legt der Kommission seine Ansichten zu 
der vorläufigen Beurteilung innerhalb einer gemäß Artikel 79 Absatz 2 
festgelegten Frist vor. Die Kommission trägt den Ansichten des Gremi­
ums bei ihrer Entscheidung weitestgehend Rechnung. 

Artikel 67 

Auskunftsverlangen 

(1) Zur Wahrnehmung der ihr in diesem Abschnitt übertragenen Auf­
gaben kann die Kommission durch einfaches Verlangen oder im Wege 
eines Beschlusses von dem betreffenden Anbieter einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine sowie 
von allen anderen natürlichen oder juristischen Personen, die zu Zwe­
cken ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder berufli­
chen Tätigkeit handeln und Kenntnis von Informationen über eine mut­
maßliche Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung haben dürften, ein­
schließlich Organisationen, die die Prüfungen gemäß Artikel 37 und 
Artikel 75 Absatz 2 durchführen, die Übermittlung dieser Informationen 
innerhalb einer angemessenen Frist verlangen. 
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(2) Bei der Übermittlung eines einfachen Auskunftsverlangens an 
den betreffenden Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder einer 
sehr großen Online-Suchmaschine oder an eine andere Person gemäß 
Absatz 1 gibt die Kommission die Rechtsgrundlage und den Zweck des 
Verlangens an, führt auf, welche Informationen erforderlich sind, und 
setzt die Frist für die Übermittlung der Informationen und nennt die in 
Artikel 74 vorgesehenen Geldbußen für den Fall, dass unrichtige, un­
vollständige oder irreführende Angaben gemacht werden. 

(3) Verlangt die Kommission im Wege eines Beschlusses, dass der 
betreffende Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder einer sehr 
großen Online-Suchmaschine oder eine andere Person gemäß Absatz 1 
Informationen übermittelt, gibt sie die Rechtsgrundlage und den Zweck 
des Verlangens an, führt auf, welche Informationen erforderlich sind, 
und setzt die Frist für die Übermittlung der Informationen. Ferner nennt 
sie darin die in Artikel 74 vorgesehenen Geldbußen bzw. nennt oder 
verhängt darin die in Artikel 76 vorgesehenen Zwangsgelder. Darüber 
hinaus wird darin auf das Recht hingewiesen, den Beschluss vom Ge­
richtshof der Europäischen Union überprüfen zu lassen. 

(4) Die Anbieter der betreffenden sehr großen Online-Plattform oder 
sehr großen Online-Suchmaschine oder eine andere Person gemäß Ab­
satz 1 oder deren Vertreter und, im Falle von juristischen Personen, 
Gesellschaften oder Unternehmen oder wenn sie keine Rechtspersön­
lichkeit besitzen, die nach Gesetz oder Satzung zu ihrer Vertretung 
berufenen Personen stellen die angeforderten Informationen im Namen 
des betreffenden Anbieters einer sehr großen Online-Plattform oder ei­
ner sehr großen Online-Suchmaschine oder einer anderen Person gemäß 
Absatz 1 bereit. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können 
die Informationen im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben 
in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten Informationen 
vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend sind. 

(5) Auf Verlangen der Kommission stellen die Koordinatoren für 
digitale Dienste und andere zuständige Behörden der Kommission alle 
Informationen zur Verfügung, die sie zur Wahrnehmung der ihr in 
diesem Abschnitt übertragenen Aufgaben benötigt. 

(6) Die Kommission übermittelt den Koordinatoren für digitale 
Dienste nach der Übermittlung des einfachen Verlangens oder des Be­
schlusses gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels umgehend eine 
Kopie des Verlangens oder Beschlusses über das in Artikel 85 genannte 
Informationsaustauschsystem. 

Artikel 68 

Befugnis zur Befragung und Aufnahme von Aussagen 

(1) Zur Wahrnehmung der ihr in diesem Abschnitt übertragenen Auf­
gaben kann die Kommission jede natürliche oder juristische Person 
befragen, die der Befragung zum Zweck der Einholung von Informatio­
nen über den Gegenstand einer Untersuchung der mutmaßlichen Zu­
widerhandlung zustimmt. Die Kommission ist berechtigt, diese Befra­
gungen mit geeigneten technischen Mitteln aufzuzeichnen. 

(2) Wird die Befragung nach Absatz 1 nicht in den Räumlichkeiten 
der Kommission durchgeführt, unterrichtet die Kommission den Koor­
dinator für digitale Dienste des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet 
die Befragung stattfindet. Auf Verlangen dieses Koordinators für digi­
tale Dienste können dessen Bedienstete die mit der Befragung beauf­
tragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermäch­
tigten Begleitpersonen unterstützen. 
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Artikel 69 

Befugnis zur Durchführung von Nachprüfungen 

(1) Zur Wahrnehmung der ihr in diesem Abschnitt übertragenen Auf­
gaben kann die Kommission alle erforderlichen Nachprüfungen in den 
Räumlichkeiten des betreffenden Anbieters einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine oder ei­
ner anderen Person gemäß Artikel 67 Absatz 1 durchführen. 

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kom­
mission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen sind 
befugt, 

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel des betreffen­
den Anbieters einer sehr großen Online-Plattform oder einer sehr 
großen Online-Suchmaschine oder der betreffenden anderen Person 
zu betreten, 

▼C2 
b) die Bücher und sonstigen Aufzeichnungen im Zusammenhang mit 

der Erbringung der betreffenden Dienstleistung unabhängig vom je­
weiligen Datenträger zu prüfen, 

▼B 
c) Kopien oder Auszüge gleich in welcher Form aus diesen Büchern 

und sonstigen Aufzeichnungen anzufertigen oder zu verlangen, 

d) von dem betreffenden Anbieter einer sehr großen Online-Plattform 
oder einer sehr großen Online-Suchmaschine oder der betreffenden 
anderen Person Zugang zu Informationen über die Organisation, die 
Funktionsweise, das IT-System, die Algorithmen, die Datenverwal­
tung und die Geschäftspraktiken sowie Erläuterungen dazu zu ver­
langen und diese Erläuterungen aufzuzeichnen oder zu dokumentie­
ren, 

e) alle Räumlichkeiten, die der betreffende Anbieter einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine oder 
die betreffende andere Person zu Zwecken seiner/ihrer gewerblichen, 
geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit nutzt, so­
wie alle Bücher und sonstigen Aufzeichnungen für die Dauer der 
Nachprüfung und in dem für die Nachprüfung erforderlichen Aus­
maß zu versiegeln, 

f) alle Vertreter oder Bediensteten des betreffenden Anbieters einer sehr 
großen Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Such­
maschine oder der betreffenden anderen Person zur Abgabe von 
Erklärungen zu Sachverhalten oder Unterlagen aufzufordern, die 
mit dem Gegenstand und dem Zweck der Nachprüfung in Zusam­
menhang stehen, und die Antworten aufzuzeichnen, 

g) Fragen im Zusammenhang mit dem Gegenstand und dem Zweck der 
Nachprüfung an diese Vertreter oder Bediensteten zu richten und die 
Antworten aufzuzeichnen. 

(3) Nachprüfungen können mit Unterstützung von Prüfern oder Sach­
verständigen, die von der Kommission gemäß Artikel 72 Absatz 2 be­
nannt werden, sowie mit Unterstützung des Koordinators für digitale 
Dienste oder anderer zuständiger nationaler Behörden des Mitglied­
staats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden 
soll, durchgeführt werden. 

▼B



 

02022R2065 — DE — 27.10.2022 — 000.007 — 69 

(4) Sind die angeforderten Bücher oder sonstigen Aufzeichnungen im 
Zusammenhang mit der Erbringung der betreffenden Dienstleistung 
nicht vollständig vorgelegt worden oder die Antworten auf die nach 
Maßgabe von Absatz 2 gestellten Fragen unrichtig, unvollständig oder 
irreführend üben die mit Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der 
Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen ihre 
Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen Auftrags aus, in dem der 
Gegenstand und der Zweck der Nachprüfung genannt sind und auf die 
in den Artikeln 74 und 76 vorgesehenen Sanktionen für den Fall hin­
gewiesen wird. Die Kommission unterrichtet den Koordinator für digi­
tale Dienste des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprü­
fung durchgeführt werden soll, rechtzeitig vor der Nachprüfung davon. 

(5) Bei Nachprüfungen können die Bediensteten der Kommission 
und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen, die von ihr 
benannten Prüfer oder Sachverständigen, der Koordinator für digitale 
Dienste oder die anderen zuständigen Behörden des Mitgliedstaates, in 
dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt wird, von dem 
betreffenden Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder einer 
sehr großen Online-Suchmaschine oder der betreffenden anderen Person 
Erläuterungen zu der Organisation, der Funktionsweise, dem IT-System, 
den Algorithmen, der Datenverwaltung und dem Geschäftsgebaren ver­
langen und können ihr Schlüsselpersonal befragen. 

(6) Der betreffende Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder 
einer sehr großen Online-Suchmaschine oder die betreffende andere 
natürliche oder juristische Person ist verpflichtet, die Nachprüfungen 
zu dulden, die die Kommission durch Beschluss angeordnet hat. In 
dem Beschluss werden Gegenstand und Zweck der Nachprüfung auf­
geführt, das Datum des Beginns der Nachprüfung festgelegt, die in den 
Artikeln 74 und 76 vorgesehenen Sanktionen angegeben sowie auf das 
Recht hingewiesen, den Beschluss vom Gerichtshof der Europäischen 
Union überprüfen zu lassen. Die Kommission konsultiert den Koordina­
tor für digitale Dienste des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die 
Nachprüfung durchgeführt werden soll, bevor dieser Beschluss gefasst 
wird. 

(7) Die Bediensteten des Koordinators für digitale Dienste des Mit­
gliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt wer­
den soll, und die anderen von ihm ermächtigten oder benannten Per­
sonen unterstützen auf Ersuchen dieses Koordinators für digitale Dienste 
oder der Kommission die Bediensteten der Kommission und die anderen 
von ihr ermächtigten Begleitpersonen aktiv bei der Nachprüfung. Sie 
verfügen hierzu über die in Absatz 2 aufgeführten Befugnisse. 

(8) Stellen die Bediensteten der Kommission oder die anderen von 
ihr ermächtigten Begleitpersonen fest, dass sich der betreffende Anbieter 
einer sehr großen Online-Plattform oder einer sehr großen 
Online-Suchmaschine oder die betreffende andere Person einer nach 
Maßgabe dieses Artikels angeordneten Nachprüfung widersetzt, gewährt 
der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt 
werden soll, diesen Bediensteten oder anderen ermächtigten Personen 
auf deren Ersuchen und im Einklang mit den Rechtsvorschriften des 
Mitgliedstaates die erforderliche Unterstützung – auch in Form von 
Zwangsmaßnahmen einer zuständigen Strafverfolgungsbehörde, falls 
dies nach nationalem Recht zulässig ist –, damit sie die Nachprüfung 
durchführen können. 

(9) Erfordert die in Absatz 8 vorgesehene Unterstützung im Einklang 
mit dem nationalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats eine Geneh­
migung einer nationalen Justizbehörde, beantragt der Koordinator für 
digitale Dienste dieses Mitgliedstaats die Genehmigung auf Ersuchen 
der Bediensteten der Kommission und der anderen von ihr ermächtigten 
Begleitpersonen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt 
werden. 
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(10) Wird die Genehmigung nach Absatz 9 beantragt, prüft die na­
tionale Justizbehörde, die mit dem jeweiligen Fall befasst wurde, ob der 
Beschluss der Kommission, mit dem die Nachprüfung angeordnet wird, 
echt ist und ob die geplanten Zwangsmaßnahmen im Hinblick auf den 
Gegenstand der Nachprüfung weder willkürlich noch unverhältnismäßig 
sind. Bei der Durchführung einer solchen Nachprüfung kann die natio­
nale Justizbehörde die Kommission direkt oder über die Koordinatoren 
für digitale Dienste des betreffenden Mitgliedstaats um ausführliche 
Erläuterungen ersuchen insbesondere zu den Gründen, aus denen die 
Kommission einen Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung vermutet, 
sowie der Schwere der mutmaßlichen Zuwiderhandlung und der Art der 
Beteiligung des betreffenden Anbieters einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine oder 
der betreffenden anderen Person. Die nationale Justizbehörde darf je­
doch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung infrage stellen noch 
Auskünfte aus der Verfahrensakte der Kommission verlangen. Die 
Rechtmäßigkeit des Beschlusses der Kommission unterliegt ausschließ­
lich der Prüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union. 

Artikel 70 

Einstweilige Maßnahmen 

(1) Im Rahmen eines Verfahrens, das zum Erlass eines Beschlusses 
wegen Nichteinhaltung gemäß Artikel 73 Absatz 1 führen kann, kann 
die Kommission bei Dringlichkeit aufgrund der Gefahr einer schwer­
wiegenden Schädigung der Nutzer auf der Grundlage einer prima facie 
festgestellten Zuwiderhandlung im Wege eines Beschlusses einstweilige 
Maßnahmen gegen den betreffenden Anbieter einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine 
anordnen. 

(2) Ein Beschluss gemäß Absatz 1 hat eine befristete Geltungsdauer 
und kann – sofern erforderlich und angemessen – verlängert werden. 

Artikel 71 

Verpflichtungszusagen 

(1) Bietet der betreffende Anbieter einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine während 
des Verfahrens nach diesem Abschnitt Verpflichtungszusagen an, mit 
denen die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen dieser Verord­
nung sichergestellt werden soll, kann die Kommission diese Verpflich­
tungszusagen für den betreffenden Anbieter einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine im 
Wege eines Beschlusses für bindend erklären und feststellen, dass für 
ein Tätigwerden der Kommission kein Anlass mehr besteht. 

(2) Die Kommission kann das Verfahren auf Antrag oder von Amts 
wegen wieder aufnehmen, 

a) wenn eine materielle Änderung des Sachverhalts eingetreten ist, auf 
den sich der Beschluss stützte, 

b) wenn der betreffende Anbieter einer sehr großen Online-Plattform 
oder einer sehr großen Online-Suchmaschine gegen seine Verpflich­
tungszusagen verstößt oder 

c) wenn der Beschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführen­
den Angaben des betreffenden Anbieters einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine oder 
einer anderen Person gemäß Artikel 67 Absatz 1 beruhte. 
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(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem betreffen­
den Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder einer sehr großen 
Online-Suchmaschine angebotenen Verpflichtungszusagen die wirksame 
Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung nicht 
sicherstellen können, lehnt sie diese Verpflichtungszusagen bei Ab­
schluss des Verfahrens in einem mit Gründen versehenen Beschluss ab. 

Artikel 72 

Überwachungsmaßnahmen 

(1) Zur Wahrnehmung der ihr in diesem Abschnitt übertragenen Auf­
gaben kann die Kommission die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
um die wirksame Umsetzung und Einhaltung dieser Verordnung durch 
Anbieter sehr großer Online-Plattformen oder sehr großer 
Online-Suchmaschinen zu überwachen. Die Kommission kann anord­
nen, dass sie Zugang zu ihren Datenbanken und Algorithmen gewähren 
und entsprechende Erläuterungen dazu geben. Zu diesen Maßnahmen 
kann gehören, dass dem Anbieter einer sehr großen Online-Plattform 
oder einer sehr großen Online-Suchmaschine die Verpflichtung auferlegt 
wird, alle Dokumente aufzubewahren, die für die Bewertung der Um­
setzung und Einhaltung der Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung 
als notwendig erachtet werden. 

(2) Die Maßnahmen gemäß Absatz 1 können die Benennung un­
abhängiger externer Sachverständiger und Prüfer sowie die Benennung 
von Sachverständigen und Prüfern der zuständigen nationalen Behörden 
mit Zustimmung der betreffenden Behörde umfassen, die die Kommis­
sion bei der Überwachung der wirksamen Umsetzung und Einhaltung 
der einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung unterstützen und 
der Kommission spezifisches Fachwissen oder Kenntnisse zur Ver­
fügung stellen. 

Artikel 73 

Nichteinhaltung 

(1) Die Kommission erlässt einen Beschluss wegen Nichteinhaltung, 
wenn sie feststellt, dass der betreffende Anbieter einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine eine 
oder mehrere der folgenden Anforderungen nicht erfüllt: 

a) die einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung, 

b) gemäß Artikel 70 angeordnete einstweilige Maßnahmen, 

c) gemäß Artikel 71 bindende Verpflichtungszusagen. 

(2) Vor Erlass des Beschlusses gemäß Absatz 1 teilt die Kommission 
dem betreffenden Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder ei­
ner sehr großen Online-Suchmaschine ihre vorläufige Beurteilung mit. 
In dieser vorläufigen Beurteilung erläutert die Kommission, welche 
Maßnahmen sie zu ergreifen beabsichtigt bzw. der betreffende Anbieter 
einer sehr großen Online-Plattform oder einer sehr großen 
Online-Suchmaschine ergreifen sollte, um der vorläufigen Beurteilung 
wirksam Rechnung zu tragen. 

(3) In dem gemäß Absatz 1 erlassenen Beschluss ordnet die Kom­
mission an, dass der betreffende Anbieter einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine die er­
forderlichen Maßnahmen ergreift, um die Einhaltung des Beschlusses 
nach Absatz 1 innerhalb einer darin genannten angemessenen Frist si­
cherzustellen und Informationen über die Maßnahmen zu übermitteln, 
die dieser Anbieter zu ergreifen beabsichtigt, um dem Beschluss 
nachzukommen. 
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(4) Der betreffende Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder 
einer sehr großen Online-Suchmaschine übermittelt der Kommission bei 
deren Umsetzung eine Beschreibung der Maßnahmen, die er ergriffen 
hat, um die Einhaltung des Beschlusses nach Absatz 1 sicherzustellen. 

(5) Stellt die Kommission fest, dass die Bedingungen des Absatzes 1 
nicht erfüllt sind, schließt sie die Untersuchung mit einem Beschluss ab. 
Der Beschluss ist sofort anwendbar. 

Artikel 74 

Geldbußen 

(1) In ihrem in Artikel 73 genannten Beschluss kann die Kommis­
sion gegen den betreffenden Anbieter einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine Geldbu­
ßen bis zu einem Höchstbetrag von 6 % seines im vorangegangenen 
Geschäftsjahr weltweit erzielten Gesamtjahresumsatzes verhängen, wenn 
sie feststellt, dass der Anbieter vorsätzlich oder fahrlässig 

a) gegen die einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung verstößt, 

b) einem Beschluss, mit dem einstweilige Maßnahmen gemäß Artikel 70 
angeordnet werden, nicht nachkommt oder 

c) eine Verpflichtungszusage, die durch einen Beschluss gemäß Arti­
kel 71 für bindend erklärt wurde, nicht einhält. 

(2) Die Kommission kann gegen den betreffenden Anbieter einer 
sehr großen Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Such­
maschine oder eine andere natürliche oder juristische Person gemäß 
Artikel 67 Absatz 1 im Wege eines Beschlusses Geldbußen bis zu 
einem Höchstbetrag von 1 % der Gesamtjahreseinnahmen oder des welt­
weiten Gesamtjahresumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr ver­
hängen, wenn dieser bzw. diese vorsätzlich oder fahrlässig 

a) in Beantwortung eines einfachen oder im Wege eines Beschlusses 
ergangenen Verlangens gemäß Artikel 67 unrichtige, unvollständige 
oder irreführende Angaben macht, 

b) ein im Wege eines Beschlusses ergangenes Auskunftsverlangen nicht 
innerhalb der gesetzten Frist beantwortet, 

c) unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben eines Beschäf­
tigten nicht innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist be­
richtigt oder vollständige Informationen nicht erteilt oder verweigert, 

d) sich einer Nachprüfung gemäß Artikel 69 verweigert, 

e) die von der Kommission gemäß Artikel 72 erlassenen Maßnahmen 
nicht einhält oder 

f) die Bedingungen für die Einsicht in die Akten der Kommission 
gemäß Artikel 79 Absatz 4 nicht erfüllt. 

(3) Vor Erlass des Beschlusses gemäß Absatz 2 teilt die Kommission 
dem betreffenden Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder ei­
ner sehr großen Online-Suchmaschine oder einer anderen Person gemäß 
Artikel 67 Absatz 1 ihre vorläufige Beurteilung mit. 
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(4) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße berücksichtigt die 
Kommission Art, Schwere, Dauer und Wiederholung der Zuwiderhand­
lung sowie bei gemäß Absatz 2 verhängten Geldbußen die im Verfahren 
verursachte Verzögerung. 

Artikel 75 

Erweiterte Beaufsichtigung von Maßnahmen zur Behebung von 
Zuwiderhandlungen gegen in Kapitel III Abschnitt 5 festgelegte 

Pflichten 

(1) Wenn die Kommission einen Beschluss gemäß Artikel 73 in 
Bezug auf eine Zuwiderhandlung durch einen Anbieter einer sehr gro­
ßen Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine ge­
gen eine der Bestimmungen von Kapitel III Abschnitt 5 annimmt, nutzt 
sie das System der erweiterten Beaufsichtigung gemäß dem vorliegen­
den Artikel. Dabei trägt sie etwaigen Stellungnahmen des Gremiums 
gemäß diesem Artikel weitestgehend Rechnung. 

(2) In dem Beschluss gemäß Artikel 73 fordert die Kommission den 
betreffenden Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder einer 
sehr großen Online-Suchmaschine auf, dem Koordinator für digitale 
Dienste, der Kommission und dem Gremium innerhalb einer angemes­
senen, in dem Beschluss festgelegten Frist einen Aktionsplan zu über­
mitteln, in dem die Maßnahmen dargelegt sind, die notwendig und 
hinreichend sind, um die Zuwiderhandlung zu beenden oder Abhilfe 
zu schaffen. Diese Maßnahmen umfassen die Verpflichtungszusage, 
eine unabhängige Prüfung der Umsetzung der anderen Maßnahmen ge­
mäß Artikel 37 Absätze 3 und 4 durchzuführen, und wobei die Identität 
der Prüfer sowie das Verfahren, der Zeitplan und die Nachbereitung der 
Prüfung anzugeben sind. Die Maßnahmen können auch die Verpflich­
tungszusage umfassen, sich an einem einschlägigen Verhaltenskodex 
gemäß Artikel 45 zu beteiligen. 

(3) Innerhalb eines Monats nach Erhalt des Aktionsplans übermittelt 
das Gremium der Kommission seine Stellungnahme zu dem Aktions­
plan. Innerhalb eines Monats nach Erhalt dieser Stellungnahme entschei­
det die Kommission, ob die im Aktionsplan vorgesehenen Maßnahmen 
ausreichen, um die Zuwiderhandlung zu beenden oder Abhilfe zu schaf­
fen, und setzt eine angemessene Frist für seine Umsetzung. Bei dieser 
Entscheidung berücksichtigt sie die etwaige Verpflichtungszusage zur 
Einhaltung der einschlägigen Verhaltenskodizes. Anschließend über­
wacht die Kommission die Umsetzung des Aktionsplans. Zu diesem 
Zweck übermittelt der betreffende Anbieter einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine der Kom­
mission den Prüfbericht, nachdem er verfügbar ist, und hält die Kom­
mission über die unternommenen Schritte zur Umsetzung des Aktions­
plans auf dem Laufenden. Wenn dies für eine solche Überwachung 
erforderlich ist, kann die Kommission den betreffenden Anbieter einer 
sehr großen Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Such­
maschine auffordern, innerhalb einer von der Kommission festgelegten 
angemessenen Frist zusätzliche Angaben zu machen. 

Die Kommission hält das Gremium und die Koordinatoren für digitale 
Dienste über die Umsetzung des Aktionsplans und über ihre Über­
wachung der Umsetzung auf dem Laufenden. 

(4) Die Kommission kann die erforderlichen Maßnahmen im Ein­
klang mit dieser Verordnung, insbesondere Artikel 76 Absatz 1 Buch­
stabe e und Artikel 82 Absatz 1, ergreifen, wenn 

a) der betreffende Anbieter der sehr großen Online-Plattform oder der 
sehr großen Online-Suchmaschine es versäumt, innerhalb der vor­
gegebenen Frist einen Aktionsplan, den Prüfbericht, aktuelle Infor­
mationen oder die angeforderten zusätzlichen Angaben vorzulegen, 
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b) die Kommission den vorgeschlagenen Aktionsplan ablehnt, weil sie 
der Ansicht ist, dass die darin vorgesehenen Maßnahmen nicht aus­
reichen, um die Zuwiderhandlung zu beenden oder Abhilfe zu schaf­
fen, oder 

c) die Kommission auf der Grundlage des Prüfberichts, etwaiger aktu­
eller Informationen oder zusätzlicher Angaben oder sonstiger ihr zur 
Verfügung stehender sachdienlicher Informationen der Auffassung 
ist, dass die Umsetzung des Aktionsplans nicht ausreicht, um die 
Zuwiderhandlung zu beenden oder Abhilfe zu schaffen. 

Artikel 76 

Zwangsgelder 

(1) Die Kommission kann – im Wege eines Beschlusses – gegen den 
betreffenden Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder einer 
sehr großen Online-Suchmaschine oder gegebenenfalls eine andere Per­
son gemäß Artikel 67 Absatz 1 ein Zwangsgeld pro Tag bis zu einem 
Höchstbetrag von 5 % der im vorangegangenen Geschäftsjahr erzielten 
durchschnittlichen Tageseinnahmen oder des im vorangegangenen Ge­
schäftsjahr weltweit erzielten durchschnittlichen Jahresumsatzes, berech­
net ab dem im Beschluss genannten Tag, verhängen, um ihn/sie dazu zu 
zwingen, 

a) in Beantwortung eines Beschlusses zum Auskunftsverlangen gemäß 
Artikel 67 richtige und vollständige Informationen zu übermitteln, 

b) eine Nachprüfung zu dulden, die die Kommission im Wege eines 
Beschlusses gemäß Artikel 69 angeordnet hat, 

c) einem Beschluss nachzukommen, mit dem einstweilige Maßnahmen 
gemäß Artikel 70 Absatz 1 angeordnet werden, 

d) Verpflichtungszusagen nachzukommen, die im Wege eines Beschlus­
ses gemäß Artikel 71 Absatz 1 für bindend erklärt wurden, 

e) einem Beschluss gemäß Artikel 73 Absatz 1 und, falls zutreffend, 
den darin enthaltenen Anforderungen an den Aktionsplan gemäß 
Artikel 75 nachzukommen. 

(2) Ist der betreffende Anbieter einer sehr großen Online-Plattform 
oder einer sehr großen Online-Suchmaschine oder eine andere Person 
gemäß Artikel 67 Absatz 1 der Verpflichtung nachgekommen, die mit 
dem Zwangsgeld durchgesetzt werden sollte, kann die Kommission den 
endgültigen Betrag des Zwangsgelds auf einen niedrigeren Betrag als 
den in dem ursprünglichen Beschluss festsetzen. 

Artikel 77 

Verjährungsfrist für die Verhängung von Sanktionen 

(1) Für die der Kommission mit den Artikeln 74 und 76 übertragenen 
Befugnisse gilt eine Verjährungsfrist von fünf Jahren. 

(2) Die Frist läuft ab dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung began­
gen worden ist. Im Fall andauernder oder wiederholter Zuwiderhand­
lungen läuft die Frist jedoch ab dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung 
beendet wird. 
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(3) Jede Maßnahme der Kommission oder des Koordinators für di­
gitale Dienste zum Zwecke der Untersuchung oder Verfolgung einer 
Zuwiderhandlung unterbricht die Verjährungsfrist für die Verhängung 
von Geldbußen oder Zwangsgeldern. Zu den Maßnahmen, die die Ver­
jährungsfrist unterbrechen, gehören insbesondere 

a) Auskunftsverlangen der Kommission oder eines Koordinators für 
digitale Dienste, 

b) Nachprüfungen, 

c) die Eröffnung eines Verfahrens durch die Kommission gemäß Ar­
tikel 66 Absatz 1. 

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem. Die 
Verjährungsfrist für die Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgel­
dern endet jedoch spätestens an dem Tag, an dem ein Zeitraum ver­
strichen ist, der der doppelten Verjährungsfrist entspricht, ohne dass die 
Kommission eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld verhängt hat. Diese 
Frist wird um den Zeitraum verlängert, in dem die Verjährungsfrist 
gemäß Absatz 5 ausgesetzt wurde. 

(5) Die Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Geldbußen oder 
Zwangsgeldern ruht, solange zu dem Beschluss der Kommission ein 
Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union anhängig ist. 

Artikel 78 

Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen 

(1) Für die Befugnisse der Kommission zur Durchsetzung von Be­
schlüssen gemäß den Artikeln 74 und 76 gilt eine Verjährungsfrist von 
fünf Jahren. 

(2) Die Verjährungsfrist läuft ab dem Tag, an dem der Beschluss 
rechtskräftig wird. 

(3) Die Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen wird 
durch Folgendes unterbrochen: 

a) die Bekanntgabe eines Beschlusses, durch den der ursprüngliche 
Betrag der Geldbuße oder des Zwangsgelds geändert oder ein Antrag 
auf eine solche Änderung abgelehnt wird, 

b) jede auf zwangsweise Beitreibung der Geldbuße oder des Zwangs­
gelds gerichtete Maßnahme der Kommission oder eines Mitglied­
staats, der auf Ersuchen der Kommission handelt. 

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem. 

(5) Die Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen ruht, 
solange 

a) eine Zahlungsfrist bewilligt ist, 

b) die Zwangsvollstreckung durch eine Entscheidung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union oder eine Entscheidung eines nationalen 
Gerichts ausgesetzt ist. 

▼B



 

02022R2065 — DE — 27.10.2022 — 000.007 — 76 

Artikel 79 

Anspruch auf rechtliches Gehör und Recht auf Akteneinsicht 

(1) Bevor die Kommission einen Beschluss gemäß Artikel 73 Ab­
satz 1, Artikel 74 oder Artikel 76 erlässt, gibt sie dem betreffenden 
Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder einer sehr großen 
Online-Suchmaschine oder einer anderen Person gemäß Artikel 67 Ab­
satz 1 Gelegenheit, sich zu Folgendem zu äußern: 

a) der vorläufigen Beurteilung der Kommission, einschließlich der Be­
schwerdepunkte, und 

b) den Maßnahmen, die die Kommission in Anbetracht der vorläufigen 
Beurteilung gemäß Buchstabe a zu treffen beabsichtigt. 

(2) Der betreffende Anbieter einer sehr großen Online-Plattform oder 
einer sehr großen Online-Suchmaschine oder eine andere Person gemäß 
Artikel 67 Absatz 1 kann innerhalb einer von der Kommission in ihrer 
vorläufigen Beurteilung gesetzten angemessenen Frist, die mindestens 
14 Tage beträgt, zu der vorläufigen Beurteilung der Kommission Stel­
lung nehmen. 

(3) Die Kommission stützt ihre Beschlüsse ausschließlich auf Be­
schwerdepunkte, zu denen sich die betroffenen Parteien äußern konnten. 

(4) Die Verteidigungsrechte der betroffenen Parteien werden während 
des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt. Sie haben vorbehaltlich des 
berechtigten Interesses des betreffenden Anbieters einer sehr großen 
Online-Plattform oder einer sehr großen Online-Suchmaschine oder 
der betreffenden anderen Person an der Wahrung ihrer Geschäfts­
geheimnisse das Recht auf Einsicht in die Akten der Kommission im 
Rahmen einer einvernehmlichen Einsichtnahme. Die Kommission ist 
befugt, im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien 
Beschlüsse über die Bedingungen im Zusammenhang mit der Offenle­
gung zu fassen. Vom Recht auf Einsicht in die Akten der Kommission 
ausgenommen sind vertrauliche Informationen und interne Dokumente 
der Kommission, des Gremiums, der Koordinatoren für digitale Dienste, 
anderer zuständiger Behörden oder anderer öffentlicher Behörden der 
Mitgliedstaaten. Insbesondere ist die Korrespondenz zwischen der Kom­
mission und den Behörden der Mitgliedstaaten von der Akteneinsicht 
ausgenommen. Dieser Absatz steht der Offenlegung und Verwendung 
der für den Nachweis einer Zuwiderhandlung notwendigen Informatio­
nen durch die Kommission in keiner Weise entgegen. 

(5) Die gemäß den Artikeln 67, 68 und 69 erlangten Informationen 
dürfen ausschließlich für die Zwecke dieser Verordnung verwendet 
werden. 

Artikel 80 

Veröffentlichung von Beschlüssen 

(1) Die Kommission veröffentlicht die Beschlüsse, die sie gemäß 
Artikel 70 Absatz 1 und Artikel 71 Absatz 1 sowie gemäß den Arti­
keln 73 bis 76 erlässt. Bei dieser Veröffentlichung gibt sie die Namen 
der Parteien, den wesentlichen Inhalt des Beschlusses und die gegebe­
nenfalls verhängten Sanktionen an. 

(2) Die Veröffentlichung trägt den Rechten und berechtigten Interes­
sen des betreffenden Anbieters einer sehr großen Online-Plattform oder 
einer sehr großen Online-Suchmaschine, jeder anderen Person gemäß 
Artikel 67 Absatz 1 und etwaiger Dritter am Schutz ihrer vertraulichen 
Informationen Rechnung. 

▼B
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Artikel 81 

Ermessensnachprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union 

Nach Artikel 261 AEUV hat der Gerichtshof der Europäischen Union 
die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprüfung von Beschlüs­
sen, mit denen die Kommission Geldbußen oder Zwangsgelder verhängt 
hat. Er kann die verhängten Geldbußen oder Zwangsgelder aufheben, 
herabsetzen oder erhöhen. 

Artikel 82 

Beschränkung der Anträge auf Akteneinsicht und Zusammenarbeit 
mit nationalen Gerichten 

(1) Wurden alle Befugnisse nach diesem Abschnitt zur Einstellung 
einer Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung ausgeschöpft, aber die 
Zuwiderhandlung hält an und verursacht einen schwerwiegenden Scha­
den, der durch die Ausübung anderer Befugnisse nach Unionsrecht oder 
nationalem Recht nicht vermieden werden kann, kann die Kommission 
den Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort des betref­
fenden Anbieters einer sehr großen Online-Plattform oder einer sehr 
großen Online-Suchmaschine auffordern, gemäß Artikel 51 Absatz 3 
tätig zu werden. 

Bevor die Kommission eine solche Aufforderung an den Koordinator 
für digitale Dienste richtet, gibt sie Beteiligten Gelegenheit, innerhalb 
einer Frist von mindestens 14 Arbeitstagen schriftlich dazu Stellung zu 
nehmen, wobei sie die beabsichtigten Maßnahmen beschreibt und den 
bzw. die Adressaten der Aufforderung nennt. 

(2) Wenn die kohärente Anwendung dieser Verordnung dies erfor­
dert, kann die Kommission von Amts wegen der in Artikel 51 Absatz 3 
genannten zuständigen Justizbehörde eine schriftliche Stellungnahme 
übermitteln. Mit Zustimmung der betreffenden Justizbehörde kann sie 
auch mündlich Stellung nehmen. 

Ausschließlich zur Vorbereitung ihrer Stellungnahme kann die Kommis­
sion diese Justizbehörde auffordern, ihr alle für die Beurteilung des 
Falles erforderlichen Unterlagen zu übermitteln oder für deren Übermitt­
lung zu sorgen. 

(3) Entscheidet ein nationales Gericht in einer Angelegenheit, die 
bereits Gegenstand eines Beschlusses der Kommission nach dieser Ver­
ordnung ist, erlässt dieses nationale Gericht keine Entscheidung, die 
diesem Beschluss der Kommission zuwiderläuft. Die nationalen Ge­
richte vermeiden es auch, Entscheidungen zu erlassen, die einem Be­
schluss zuwiderlaufen könnten, den die Kommission in einem von ihr 
nach dieser Verordnung eingeleiteten Verfahren zu erlassen beabsichtigt. 
Zu diesem Zweck kann das nationale Gericht prüfen, ob es notwendig 
ist, das vor ihm anhängige Verfahren auszusetzen. Dies gilt unbeschadet 
von Artikels 267 AEUV. 

Artikel 83 

Durchführungsrechtsakte im Zusammenhang mit dem Eingreifen 
der Kommission 

In Bezug auf das Eingreifen der Kommission gemäß diesem Abschnitt 
kann die Kommission Durchführungsrechtsakte zu den praktischen Mo­
dalitäten für Folgendes erlassen: 

▼B
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a) die Verfahren gemäß den Artikeln 69 bis 72, 

b) die Anhörungen gemäß Artikel 79, 

c) die einvernehmliche Offenlegung von Informationen gemäß Arti­
kel 79. 

Bevor Maßnahmen gemäß Absatz 1 ergriffen werden, veröffentlicht die 
Kommission einen Entwurf dieser Maßnahmen und fordert alle Betei­
ligten auf, innerhalb der darin festgelegten Frist, die mindestens einen 
Monat beträgt, dazu Stellung zu nehmen. Diese Durchführungsrechts­
akte werden gemäß dem in Artikel 88 genannten Beratungsverfahren 
erlassen. 

ABSCHNITT 5 

Gemeinsame Durchsetzungsbestimmungen 

Artikel 84 

Berufsgeheimnis 

Unbeschadet des Austauschs und der Verwendung der Informationen 
gemäß diesem Kapitel geben die Kommission, das Gremium, die zu­
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten und ihre jeweiligen Beamten, 
Bediensteten und sonstigen Personen, die unter ihrer Aufsicht tätig sind, 
sowie die anderen beteiligten natürlichen oder juristischen Personen, 
einschließlich der gemäß Artikel 72 Absatz 2 benannten Prüfer und 
Sachverständigen, keine Informationen preis, die sie bei der Anwendung 
dieser Verordnung erlangt oder ausgetauscht haben und die ihrem We­
sen nach unter das Berufsgeheimnis fallen. 

Artikel 85 

Informationsaustauschsystem 

(1) Die Kommission errichtet und pflegt ein zuverlässiges und siche­
res Informationsaustauschsystem für die Kommunikation zwischen den 
Koordinatoren für digitale Dienste, der Kommission und dem Gremium. 
Andere zuständige Behörden können Zugang zu diesem System erhal­
ten, wenn dies für die Durchführung der ihnen im Einklang mit dieser 
Verordnung übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Die Koordinatoren für digitale Dienste, die Kommission und das 
Gremium nutzen das Informationsaustauschsystem für alle Mitteilungen 
gemäß dieser Verordnung. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der praktischen und operativen Modalitäten für die Funktionsweise des 
Informationsaustauschsystems und seine Interoperabilität mit anderen 
einschlägigen Systemen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 88 genannten Beratungsverfahren erlassen. 

Artikel 86 

Vertretung 

(1) Unbeschadet der Richtlinie (EU) 2020/1828 oder jeder anderen 
Art von Vertretung nach nationalem Recht haben die Nutzer von Ver­
mittlungsdiensten zumindest das Recht, eine Einrichtung, Organisation 
oder Vereinigung mit der Wahrnehmung der mit dieser Verordnung 
übertragenen Rechte in ihrem Namen zu beauftragen, sofern die Ein­
richtung, Organisation oder Vereinigung alle folgenden Bedingungen 
erfüllt: 

▼B
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a) Sie verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. 

b) Sie wurde nach dem Recht eines Mitgliedstaats ordnungsgemäß ge­
gründet. 

c) Aus ihren satzungsmäßigen Zielen ergibt sich ein berechtigtes Inte­
resse daran, die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen. 

(2) Die Anbieter von Online-Plattformen ergreifen die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, damit Beschwerden, die 
von Einrichtungen, Organisationen oder Vereinigungen gemäß Absatz 1 
des vorliegenden Artikels im Namen der Nutzer über die in Artikel 20 
Absatz 1 genannten Mechanismen übermittelt werden, vorrangig und 
umgehend bearbeitet werden und darüber entschieden wird. 

ABSCHNITT 6 

Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

Artikel 87 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom­
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertra­
gen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Ar­
tikeln 24, 33, 37, 40 und 43 wird der Kommission für fünf Jahre ab 
dem 16. November 2022 übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 
neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäi­
sche Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 
spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 24, 33, 37, 40 
und 43 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit wi­
derrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Über­
tragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kom­
mission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstän­
digen, im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsät­
zen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, über­
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 24, 33, 37, 40 
und 43 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Mo­
nate verlängert. 

▼B
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Artikel 88 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss („Ausschuss für 
digitale Dienste“) unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

KAPITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 89 

Änderung der Richtlinie 2000/31/EG 

(1) Die Artikel 12 bis 15 der Richtlinie 2000/31/EG werden 
gestrichen. 

(2) Bezugnahmen auf die Artikel 12 bis 15 der Richtlinie 
2000/31/EG gelten jeweils als Bezugnahmen auf die Artikel 4, 5, 6 
und 8 dieser Verordnung. 

Artikel 90 

Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 

In Anhang I der Richtlinie (EU) 2020/1828 wird folgende Nummer 
angefügt: 

„(68) Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für 
digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) 
(ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1.“ 

Artikel 91 

Überprüfung 

(1) Bis zum 18. Februar 2027 bewertet die Kommission die poten­
ziellen Auswirkungen dieser Verordnung auf die Entwicklung und das 
Wirtschaftswachstum kleiner und mittlerer Unternehmen und erstattet 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss darüber Bericht. 

Bis zum 17. November 2025 bewertet die Kommission Folgendes und 
erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss darüber Bericht: 

a) die Anwendung von Artikel 33, einschließlich des Umfangs der 
Anbieter von Vermittlungsdiensten, die unter die Verpflichtungen 
nach Kapitel III Abschnitt 5 dieser Verordnung fallen, 

b) die Art und Weise wie diese Verordnung Berührungspunkte mit 
anderen Rechtsakten, insbesondere den in Artikel 2 Absätze 3 und 4 
genannten Rechtsakten aufweist. 
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(2) Bis zum 17. November 2027 und danach alle fünf Jahre bewertet 
die Kommission diese Verordnung und erstattet dem Europäischen Par­
lament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus­
schuss darüber Bericht. 

In diesem Bericht wird insbesondere Folgendes behandelt: 

a) die Anwendung von Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben a und b, 

b) der Beitrag dieser Verordnung zur Vertiefung und zum effizienten 
Funktionieren des Binnenmarkts für Vermittlungsdienste, insbeson­
dere im Hinblick auf die grenzüberschreitende Erbringung digitaler 
Dienste, 

c) die Anwendung der Artikel 13, 16, 20, 21, 45 und 46, 

d) der Umfang der Verpflichtungen für Klein- und Kleinstunternehmen, 

e) die Wirksamkeit der Überwachungs- und Durchsetzungsmechanis­
men, 

f) die Auswirkungen auf die Achtung des Rechts auf freie Meinungs­
äußerung und auf Auskunft. 

(3) Den in den Absätzen 1 und 2 genannten Berichten wird bei 
Bedarf ein Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung beigefügt. 

(4) Die Kommission bewertet in dem in Absatz 2 genannten Bericht 
auch die Jahresberichte über die Tätigkeiten der Koordinatoren für di­
gitale Dienste, die der Kommission und dem Gremium gemäß Artikel 55 
Absatz 1 vorzulegen sind, und erstattet darüber Bericht. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 2 übermitteln die Mitgliedstaaten 
und das Gremium auf Verlangen der Kommission Informationen. 

(6) Bei den in Absatz 2 genannten Bewertungen berücksichtigt die 
Kommission die Standpunkte und Feststellungen des Europäischen Par­
laments, des Rates und anderer einschlägiger Stellen oder Quellen und 
widmet den kleinen und mittleren Unternehmen und der Stellung neuer 
Wettbewerber besondere Aufmerksamkeit. 

(7) Bis zum 18. Februar 2027 nimmt die Kommission nach Konsul­
tation des Gremiums und unter Berücksichtigung der ersten Jahre der 
Anwendung der Verordnung eine Bewertung der Arbeitsweise des Gre­
miums und der Anwendung von Artikel 43 vor und erstattet dem Eu­
ropäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss darüber Bericht. Auf der Grundlage der Ergebnisse und 
unter weitestgehender Berücksichtigung der Stellungnahme des Gremi­
ums wird diesem Bericht eventuell ein Vorschlag zur Änderung dieser 
Verordnung in Bezug auf die Struktur des Gremiums beigefügt. 

Artikel 92 

▼C2 
Bevorstehende Anwendung für Anbieter sehr großer 

Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen 

▼B 
Diese Verordnung gilt für Anbieter sehr großer Online-Plattformen und 
sehr großer Online-Suchmaschinen, die gemäß Artikel 33 Absatz 4 be­
nannt wurden, ab dem Datum vier Monaten nach der Mitteilung an den 
betreffenden Anbieter gemäß Artikel 33 Absatz 6, wenn dieses Datum 
vor dem 17. Februar 2024 liegt. 

▼B
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Artikel 93 

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent­
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Diese Verordnung gilt ab dem 17. Februar 2024. 

Artikel 24 Absätze 2, 3 und 6, Artikel 33 Absätze 3 bis 6, Artikel 37 
Absatz 7, Artikel 40 Absatz 13 und Kapitel IV Abschnitte 4, 5, und 6 
gelten jedoch ab dem 16. November 2022. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel­
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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